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Vorrede

^
Ech habe schon langst zu meinem

2 ^ ) eigenen Gebrauche eine Ab¬

handlung über die Rechtsgeschich «
te Deutschlands überhaupt und

Oesterreichs insbesondere , dann
eine andere über das Oester¬
reichische Recht und Rechtsge -
Lährheit überhaupt aufgefetzt .
Ein Freund hat mich angeeifert , bey¬
de in Druck zu geben , und zwar je¬
ne über die Rechtsgeschichte
aus der Ursache , weil sie bey unse¬
ren Rechtsgelehrken noch wenig be¬
kannt wäre , und es doch seyn müß¬
te, wenn unsre Rechtsgclährheit noch

X 3 mehr



mehr vervollkommnet werden solle.
Die Abhandlung über das Göster¬
reichische Recht und Rechtsge -
lährheit überhaupt soll den Nu¬

tzen haben , daß in derselben die wich¬
tigsten und brauchbarsten Theile ,
dann die unentbehrlichsten Hilfswis¬
senschaften der Rechrsgelährheit , be¬

sonders für angehende Rechtsgclchr -
ken angezeigt werden . Der Versuch
über die ersten Grundlinien des

G österreichischen Landadels -

rechts ist demselben beygefügt worden ,
in der Absicht , Gelehrtere werden

Dadurch einsehen , daß es sehr wich¬
tig sey , die Vorrechte des Adels ,
hie , der Grund der übrigen vater¬

ländischen Rechte sind , besonders
abzuhandeln . Au der Rechtsge -
fchichte muß ich hier noch erinnern -

daß ich während der Zeit , als sie
schon unter der Presse war , bey
Hr - - Zoh . Schwandtner , Kustos der

Hofbiblisthek, ( dessen eigene Biblio¬

thek wie seine Gelehrsamkeit in die¬

sem Aache Wgemein ist ) ein Pri -
vp



vile gium für die Juden in Oester¬

reich von 1244 ' , dann ein Wieneri¬

sches SLadtrechtvon 1455 . , dem der

Schwabenspiegel angehängt war , gese¬

hen habe . Weiter habe ich zwar von

der N . Qe . Landesordnung Kaisers

Ferdinand des Ersten , im 4ten Haupt¬

stücke im 4ten Absätze , unter der

Note ( n) Meldung gemacht ; ich

muß aber doch hier noch beysetzen ,
Laß dieses diejenige Ordnung sey ,

aus die sich der Traktat äsjuribus
incorporalibus so oft bezieht . End¬

lich muß ich zum voraus noch ei¬

ner ! Eimvurs beantworten , den man

meiner im zten HaupLstücke im 6ten

Bbsatze angezeigten MeinRng , we¬

gen Annahme Des Römischen Rechts
machen könnte . Man weis , daß all¬

gemein von den Gelehrten behau¬
ptet wird , daß das Römische Recht

schon im izteu Jahrhunderte in

Deutschland durch solche , welche

dazumal von Bononien nach ihren
Studien in Deutschland zurückkehr¬

ten , eingeführt worden sey. Allein

X 4 des «



deswegen war das gesammke Rö¬
mische Recht noch nicht gesetzmäßig
angenommen , denn dadurch wurden
nur nach und nach verschiedene ein¬
zelne Rechte den Deutschen aufge¬
drungen , bis endlich das Gesamm -
te in der Notarratsordnung von
TZi2 . einen gesetzmäßigen subsidia -
rischen Gebrauch erhwlte . Uebri -
gens erinnere ich noch , daß diese
Aufsätze nur Versuche sind ; ich
hoffe also. , man wird die etwa

emgefchüchene . Fehler billig beurthei¬
len . Geschicktere und Bescheidene
werden Lolche zu verbessern wissen ;
meine Absicht , in der ich sie heraus¬
gebe , und dem Publikum mittheile ,
ist wenigstens die gerechteste .

Wien den rzffen März ,

T/82 .

Der . Verfasser .
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Erstes Hauptstück -

Vs > « dem Grossen bis aus

das iZre Jahrhunderte

§e l .

^ n den älteren Zeiten Deutschlands gal »

rm die guten Sitten und Gewohnhei¬

ten statt der Gesche . Es wird also wohl nicht

nöthig seyn , daß ich in einem Entwürfe

zur Rechtsgeschichte Deutschlands über *

Haupt , und Oesterreichs insbesondere , von

den ältesten Zeiten Oesterreichs eine Mel «

düng mache ; denn indem die Jnnwohnee

in diesen Zeiten in dem rohesten Zustands

A leb *
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lebten , so haben sie wie die übrige Deut¬

schen Dblker gewiß keine andere Rechte

gehabt , als ihre Sitten und Gewöhn »

hriten . ( Z)

( 3) Die kurze Zeit als ste unter der'
Römischen Herrschaft standen , haben
sie die Römische Provinzialgesetze be»
folgt , doch muffen ste gewisse Frey »
heilen gehabt haben , wie es aus dem
Privilegium des Kaiser Heinrich des
4ten erhellt , wo er das Privilegium
des Römischen Kaiser NeroibeMtigt ;
stehe SchrdtterölGnmdriß des Oester »
reichischen Staatsrechts , im isten Ab»
satz im 2ten §.

§ . 2 .

Bey den im 5ten und 6ten Jahrhun -

derte vorgegangenen Vdlkerwsnderungm

war unser Oesterreich mit dem Lande Pan »

nonien von Longobarden besetzt , und nach .

dem diese ihren Zug weiter nach Italien

nahmen , von Hunnen und Avaren . Ob »

schon alle diese Völker viele eigene Gesetze

gehabt , so find ste doch heute bey uns von

sei »



keiner Wichtigkeit . Denn weder eines

noch das andere Volk hat in unserer Pro »

vinz festen Fuß gesetzt . ( s )

( 3) Siehe Volstug lid . i . tkt . 2. §. rs .
dann des seligen Herrn Hofrarh
Schrdtters Grundriß eines Oesterrei - -
chischen Staatsrechts im 2ten Absatz .

§- 3-

Merkwürdiger ist die Zeit vöm Jahre

791. weil Karl der Grosse dazumal in ei¬

nem Feldzuge wider die Hunnen unsere

Gegend bis an den Raabfluß erobert , und

sie einem Markgrafen als eine Provinz

der Fränkischen Monarchie zu verwalten

übergeben - Denn nachdem seine gemach¬

ten Verordnungen und Kapitularien in

allen Provinzen seines grossen R ichs al §

Gesetze vorgeschrieben worden , so ist kein

Zweifel , daß sie auch in Oesterreich als

Gesetze werden gegolten hoben , und ange¬
wendet worden seyn. Und wie unsere

A 2 Pro »



Provinz , von dieser Eroberung anzufangen ,

ein Theil der Fränkischen und hernach der

Deutsch n Monarchie bis auf die Zeiten

des Kdnig Ludwigs des Kinds geblieben ,

so hat sie wohl mit den übrigen Deutschen

Provinzen immer ein gleiches Recht ge^

noffen und beobachtet , ( s )

( s) Siehe Voss . e. !. §. n .

§. 4°

Unter dem jungen tapfern und um

glücklichen Kdnig Ludwig wurde sie aber

von Hungarn überfallen und erobert , bis

Kaiser Otto der Grosse im Jahr 955.

durch eine sehr beträchtliche Niederlage

einen Theil der vormaligen Wichen Mark -

grafschaft abjagte . Dieser abgejagte Theil

war zwar nicht so groß , als die alte

Markgrafschaft ; es kommt aber doch

bald wiederum ein Markgraf Burchard vor, .

dem Leopold - er Erlauchte von Nahem

berg



bcrg in der Verwaltung gefolgt , dessen

Nachkommen diese Markgrafschaft bis auf

Fridrkch den Streitbaren , der im Jahre

1246. mit Tode abgegangen , unserrückt re»

gieret , und welcher , nachdem er den Hun -

gärn um das Jahr 980 die Festung Melk

durch seine Tapferkeit abgenommen , seine

Markgrafschaft um einen grossen Theil er»

wettert . Im Jahre ^04^. wurden durch
die glücklichen Stege gegen Hungarn ihre

Gränzen bis an den Leittrfluß fortge .

setzt, ( a)

( 3) Siehe Schrdtter c. 1. §. 6.

§- 5.

Obwohl vermöge dem vom Kaiser

Heinrich dem Vierten bestätigten Prior »

legium des Rdm . K. Nero , und dem vom
Kaiser Fridrich dem Ersten dem Heinrich

Jasomirgott gegebene Privilegium unsere

Provinz grosse Vorrechte vor anderen Pro »

vinzcn gehabt , so ist doch in Oesterreich
A Z fast



fast so langt der Bakenbergische Stamm

regiert , kein anderes Recht im Gebrauch

gewesen , als was in anderen Provinzen

Deutschlands . Da nun durch diese Zeit ,

nachdem die Gesetze Karl des Grossen ,

und seine Kapitularien in Vergessenheit

gekommen , 0 ) bis auf das izte Jahrhun -

dert in Deutschland kein anderes Recht

gegolten Ms Sitten und Gewohnheiten -

( b) so wird wohl kein anderer Schluß für

Oesterreich zu machen seyn , wenn wie

mcht etwan die alte Landordnung von

1190 . ausnehmen , die von Herzog Leo .

xold dem 6ten oder 7M errichtet rvorden

seyn soll. ( e )

(a) Warum diese Gesetze und Kapitula .
rien in Vergessenheit gekommen , map
die Ursache , daß ein grosser Theil
davon dem Volke theils zur Begün »
stigung der neuen Regierungsform ,
theils zum Besten der Klerisey aufae .
drungen war . Da nun die Macht
der Fränkischen Könige nach dem To»

§ d? Karl des Grossen und seines Soh¬
nes
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mes Ludwig vermindert war , so be«
Hielt die Nation blos diejenige Ge»
setze, die mit den , ' tten herkömmlichen
Sitten übereinstimmt n. 6kr . Fridrich
Kristian Jonathan Fischer in seinem
Entwürfe einer Geschichte des deut »
schrn Rechts ister Abschnitt §. 9. L
teil .

<b) Oonk. Fischer c. I. und Pütters Lls -
msnta lurrs »ermsm' cj privati stoäier -
»i in xrole ^ omsn . §. io .

( c) Siehe Ludwig kn Dom. 4. ksü - Mg-
rum mZliubcri ' pkorum. Der Titel ist
folgender : slus » srmgm ' cum sustriaci
ciucstus cires snnum nyo . vucs
Deoxolsto 7M0. einige österreichische
geschriebene Rechte und Landögewohn »
heilen , ^ wie solche bey Regierung
Herzogs Leopold des ? ten in Oester «
reich Babenbrrgischen Stammes , wel »
cher im Jahr 1194 . verstorben , üblich
gewesen .

§. 6.

Das kann ich nicht übergehn , daß zu
dieser Zeit verschiedene Sammlungen der

Gesetze und Gewohnheiten im Deutschen

A 4 Rei »



Reiche zum Vorschein gekommen aber

keine durch öffentliches Ansehen bekannt

gemacht worden . Die Sammlungen , die

wir davon finden , find alle Priv tarbeit .

Im geistlichen Rechte ist die Sammlung

vionM exixui , lAartini Lracarsnüs ,

Lurcliaräi Wormsttsnüs , IvomZ 6Zrno -

tenüs , idKeZmoms bekannt , ( s) Diesem

Wurde das weltliche Recht , sus civile , cae.

lareum entgegen gesetzt, ( b) Im Lchnrechte

Hatte man den bekannten Traktat 6e ds >

pestciiz » der zunächst an das Zeitalter

her Karlinge gränzen soll. ( c )

fg ) Diese Sammlungen hatten ein gros ,

ses Ansehen , wurden aber doch mehr
in geistlichen als weltlichen Dingen
beobachtet .

( d) Siehe Fischer c. l. §. 6. 12. iz .

tc ) Doch die meisten Schriftsteller stet«

gen mit diesem Traktat nicht über daß

z«te Jahrhundert ,
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Zweytes Hauptsmck

Von dem Rechte des iZten Iahn

hunderrs .

§. -r.

Am Ende des izten Jahrhunderts
finden wir schon ein eignes österreichisches
Landrecht . Es soll unter der Regierung

Rudolphs und Alberts mit Berathschla .

ßung der Stände gemacht worden seyn.
Einige schreiben es sogar Leopold dem
6ten oder yten aus dem Babenbergischen
Stamme zu. Ludwig hat es der erste in
dem 4. Tom seiner Manuskripten heraus »

gegeben . Herr Baron von Senkenberg
führt es in seinen VAIonibus älversts co! -
IsÄlMum le ^ um Ztzrmenrcsrum an , und

vergleicht solches mit einem andern Exem »
Klar aus der Harrachischen Bibliothek ,
welches 26 Absätze mehr hat . In diesem
Landrechte wird von dem Gerichte , von

A 5 der
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§. 2,

der Gerichtsbarkeit , vom Lehn , von der

Erbfolge , vom Landfrieden verschiedenes

abgehandelt . Wenn wir das , was vom

Gerichte und Landesfriedm verordnet ist ,

ausnehmen , so werden wir leicht einsehen ,

daß es nichts anders enthält , als die da-

zumaligen alten Landesgewohnheiten , auf

die es sich öfters beruft . Da nun Liese

noch immer in unserer Rechtsgelahrheit

ihren guten historischen Gebrauch haben ,

sy sollte ein jeder Oesterreichischer Rechtsge -

lehrter diese Landesordnung zu kennen

suchen . ( Z)

( g) Siehe Voll*, e. I. l6 . Vielleicht
ist dies : Landordnung zuerst unter
einem Leovold zum Vorschein gekonr .
wen , hernach aber von Albert er¬
neuert und vermehrt . Es ist auch

zu vermuthen , daß die Herzoge nach
erhaltenem Mivilegium vom Kaiser
Fridrich dem Ersten gleich auf eine
gute Ordnung im Lande werden ge^
dacht hgbcn. Siehe vorhergehendes
HauptsMH . Z.



§- 2.

Was für unsere Nechtsgeschichte in

diesem Jahrhundert noch wichtiges und

merkwürdiges vorkömmt / find die Stadt - ,

rechte von Wien und Haimburg . Und

wenn auch Haimburg jetzt nicht mehr so

merkwürdig ist wie ehmals , so ist wenig¬

stens das Stadtrecht von Wien der Grund

der heutigen nicht geringen Vorrechte ,

welche diese Stadt genießt . ( 3)

( 3) Senkenkerg führt beyde in seinen
Vliionibus ciiverü8 an. Der Titel des
ersten ist : Alberte Vuci8 ^uliri »
jura 3ntic ; u3 civl ' kati visnnsnst con -
KrwsM anno 1296 . tpsculo üiovico
ejuz ^us novellse conütturiom albsr -
linse 6e pace publics conformia , ut
xlurimum L iu ^. uüriZ pro Isxs stg-
tuts 3b ori ' Zine; des zweyten : §ri -
6erici ^ustrisci bellicost 1s §s3 pro
llgimbur ^siistbus teculi iz . ^uibus
rscenkiore « aliizuR astscript ». Wir
werden weiter unten noch zwey wieneri »
sche Stadvechte anführen , wovon eines
von 1481. und das andere von iZ9o . ist «
Ich habe sie in der Windhagischen Bi »
bliothek gesehen .



z.

Auch können wir nicht die drey

Rechtsbücher vergessen , welche in diesem

Jahrhunderte im ganzen Deutschen Reiche

bekannt , und gleichsam als eigne Gesetz

beobachtet wurden . Diese Rechtsbücher

sind der Sachsenspiegel , das Raiserrecht ,

der Schwabenspiegel . 0 )

( s ) Sie wurden beobachtet , weil sie
die Landeögewohntzeiten in sich ent«,
hielten .

§. 4-

Der Sachsenspiegel ist ein Rechts «

buch , welches Eko von Rebkau aus den

alten Kapitularien , einzeln Weisthümern ,

alten Gewohnheiten , und aus dem Weich «

bilde verfertigt , und in das Land - und

Lehnrecht eingetheilt hat . ( Z)

( g) Nach den ältesten Handschriften
heist es Land « und Lehnrecht der

Deutschen ; siehe Fischer c. 1. §. 22.

§. 5-

Das Raiserrecht ist eine nach dem

Beyspiele des Sachsenspiegels von einem

Un»



§. 7°

Unbekannten gemachte , und mit Ausle »

gungen ( Glossen ) versehene Sammlung von
allen einzelen kaiserlichen Verordnungen ,

welche seit Konrad dem Calier herausge¬
kommen waren , ( a)

( 3) Man hat frühere Gesetzsammlungen
aus dem Zeitalter des sächsischen , sa-
lischen und weiblingischen Kaiserstam -
mes , die man kaiserliches geschriebe¬
nes Recht nennet . Aber unter dem
Kaiserrecht verstehet man vorzüglich
gegenwärtige Sammlung . Siehe Fi¬
scher c. 1. 20. L 2z.

§- 6.

Der SchwubenspLegel ist ein von
einem Privaten aufgesetztes Rechtsbuch ,
welches diejenigen Verordnungen und

Gewohnheiten enthält , die in den Landen
Fränkischen und Schwäbischen Rechts üblich
waren . ( S)

( s) Es wird wie der Sachsenspiegel ins
Land » und Lehnrecht abgetheilet .
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§- 7-

Alle diese drey Rechtsbücher brachte

man in ein Korpus zusammen und hiesse

sie kaiserliche Rechte . Sie sollen vom

Kaiser Fridrich dem Zweyten , unter des»

sen Regierung sie zum Vorschein kamen ,

Lestüttigt worden seyn. Daß aber vom

Kaiser Rudvlph der Schwabettspieget be»

stsittigt worden , ist ohne Zweifel . Jetzt

kommt es nur noch auf das an , ob man

sich in Oesterreich dieser Rechte gebraucht

habe ? Es ist aber auch dieses um so we»

Niger zu bezweifeln , als es gewiß ist ,

Laß beym Schwabenspiegel der ambrasiani .

sche Kodex in der kaiserlichen Bibliothek

zu Wien von den alten Oesterreichischen

Kaisern als ein Handbuch soll gebraucht

worden seyn . O)

( 3) Siehe Fischer c. I. zter Abschnitt
no. dann Senkenberg c. I. csp .

4. und 6sroli Ieer6 >n3n6l » ommeln

L- ittersturs furi8 csx>. 6. äs Mrs
LsrmLQico vrivsto . .^

Drlt -



Drichs Hauptstück .

Vsm i4rett und izren Jahr

Hunderte .

§. i .

8m i4terr und iZten Jahrhunderte

hat der TachsenspieFel , das RaLserrecht , der

Schwabenspiegel im Deutschen Reiche und

dessen Provinzen noch immer gegolten , in

soweit als fle nichtdurch neue Derordnun »

gen verdrungen worden , deren im rZten

Jahrhunderte eine grosse Menge vorkom ^
wen . Ich muß hier nur nach dem Bey¬
spiele des oft angerühmten Herrn Profes »
sor Fischers zu Halle anmerken , daß im
t4ten Jahrhunderte das Römische und

Longobardische Recht noch wenig oder gar
kein Ansetzen im Deutschen Rechte gr .
hakt . (2)

O) Der sei. Hommel hat in seinen Vorle -
lang . üher Maskowö Lehnrecht §. io . er«

nen



mn Fall vom i4tm Jahrhunderts
anaesührt , worin Rechtögelehrter er»

stochcn worden , weit er emen Pro »

zeß nach dem Longohardlschen Lehn »

recht entschieden .

^ 2 .

Wenn in dem i4ten und iZten Jahr - «

Hunderte die Ausdrücke sus communs ,

^us cunonicum und civils vorkommen ,

so bedeuten sie nicht etwa das heutige an»

genommene Römische , Köstliche Recht ,

sondern sie bedeuten den Sachsen » und

Schwabenspiegel , das Raiserrecht , das

geistliche »Nd weltliche Deutsche vaterlä ' n»

dische Recht . ( - )

( s ) Siehe Fischer e. I. 4ter Abschnitt

^ 22 äi auch oben erstes

Jauprstück §. 6. und zweytes Haupt ,

stück-

Wenn auch in den Urkunden dieser

Jahrhunderte viele Römische Wörter vor »

ksm-



kommen , so beweisen fie doch noch nicht ,

daß das Römische Reckt schon dazumal am

genommen war , sondern dieses geschahe mit

gänzlicher Bey » und Aufrechthlltung des

vaterländischen Rechts dadurch , daß die

Geistlichen / welche im dreyzehnten Jahr «

Hunderte das ganze Gerichtswesen an sich

gezogen , in ihr Rechtssystem verschiedene

Römische Materien aufgenommen , die nach

der Hand , ohne das Römische Recht anzu »

Nehmen , von andern kopirt worden . ( 3)

( 3) Fischer c. I. §. 4z .

§> 4'

Sowohl im ! 4ten als r5tm Jahr «

Hunderte gab es zwar schon viele Rechts «

gelehrte , die unserem Vaterlande L rs Rd «

Mische Longobardische Recht aufdringen

wollten / aber sie wurden nicht selten zu»

rück gewiesen . Man hielte noch von

allen Seiten Schutz über das vaterländi »
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sche Recht, , so daß man sich des fremden

nicht einmal in lubüöwm bedienen wollte ^.

Ein gewisser Spanier , der im iZten Jahr »

Hunderte Deutschland durchreiste , bewun¬

derte deswegen die deutsche noch ganz ei¬

gene Meise die Streithändel zu schlichten ^

0 ) Die Prozesse wurden noch aus dem

Sachsem und Schrvabenspiegelentschieden ,

so daß Poggio unser Vaterland segnete ,

weil es seine eigene Verfassung beybehal »

ten , und sich noch nicht der Römischen Ge¬

setzgebung unterworfen habe .

(2) Siehe Fischer c. ! . §. 47. wo er fol »
gende Stelle aus l ^ocienLl ^ 3Mor
tpecul . I. I. c. 18. toi . 2l . anführt :
Vicli exo in Lsrmsnls urbeg

xlürim38 populsEmss Wläem Ztcius
oxkima xoiiris §3uäents8 , in c^uivUL
eivis unus Zn3ru3 in cisei6en -
chz L3UÜ8 xenitU8 inexp <MU8, totius
civit3ti8 C3U53S, drsvl mvmellto »
xgcistco L mLreäiblli älsntlo tsrml <-
NZb3t , Le .



§» 5-

'
Daß im rZttn Jahrhunderte das Rs «

wische Recht noch Nicht gesetzmäßig ange¬

nommen war , zeigt sich auch noch dadurch ,

daß Kaiser Fridrich, . der ohnehin den Rö »

mischen Juristen nicht günstig war , und

schön im Jahr l4gl . auf dem Reichstag

zu Nürnberg einen Plan vorschlug , Miß

die alten vaterländischen Rechte Wider die

Römischen gehanHabt werden könnten , im

Führ 1441 . in seiner Reformation iM

Zten Artikel ernstlich auf Mittel dachte ,

wie man der Einbringung des Römischen

Rechts begegnen , und es ganz von dem

Gerichtsbrauche Ausschlüssen könnte . (3)

( 3) Siehe Fischer e. ! . §. 60-

§. 6,

Auch versteht sich in der Stelle der

Kammergerichtsordnung von 1495 - §- 3»

Wy die Wörter nach des Reichs gemeinen

B 2 Rech »
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LO

Rechten vorkommen , kein anderes Recht
als die alten Deutschen Rechtsbrecher ; wie

auch der Kaiser Maximilian der erste erst
im Jahr 1499 . den Reichsstädten einen

Theil des Rechts des Kaiser Konrads des

zweyten ausdrücklich bestätigt hat . Jene

also irren sehr , welche daraus den Schluß

gemacht , daß die alte gemeine Deutsche
Rechte abgeschaft wären , und dafür die

Römischen eingeführt worden . Seitdem
die Deutsche Rechtsgeschichte besser bearbei¬
tet worden , hat Man sich überzeugt , daß
durch die Kammergerichtsordnung von

1495 - die alten deutschen Rechtsbücher ,
die ohnedem schon die gemeinen , und

Reichsrechte hiessen , und von diesem Kam¬

mergericht gebraucht worden , anstatt der

Abschaffung find bestätigt worden . ( 3)

( 3) Siehe Fischer c. I. §. 72. Unterdes «
sen muß ich erinnern , daß die meisten
Deutschen Rechtsuhrer anderer Mey¬
nung find. Siehe Pütter e. I. tz. 17-
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7-

Was bisher angeführt worden , scheint

zwar nur das Deutsche Reich überhaupt

anzugehen , nicht aber unser Oesterreich ,
als welches vermöge dem grossen Privile¬

gium Fridrichs des ersten seine eigene Ver¬

ordnungen und Gesetze haben konnte .
Allein nachdem schon bewiesen , daß
Kaiser Fridrich kein Freund der Rö¬

mischen Rechtsgelehrten war , so ist nicht

zu vermuthen , daß diese Rechte durch ihn
oder nach ihm gleich Anfangs von seinem
Sohn Kaiser Maximilian dem ersten in

ihren Erbprovinzen eingeführt worden .
Wir können also mit Rechte den Schluß
machen , daß in Oesterreich das Römische

Recht 0 ) weder im ! 4ten noch im izten
Jahrhunderte gesetzmäßig angenommen
worden , sondern daß Oesterreich seine al»

te Landesordnung , seine alte Gewohnheit ,
die neuem landesfürstlichcn Verordnungen ,
dann das sogmante Deutsche gemeine

B z Recht
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Recht bey entstandenen Streitigkeiten zur

Entscheidung gebraucht habe . ( b)

( s ) Ja es gab noch wenige in Oester -
reich , die dieses Recht kannten , in«
dem es erst durch Haiser Maximilign
geschehen , daß es öffentlich gelehrt
worden ; wir finden bis 1499 . nicht
einmal einen Römischen Doktor . Die¬
ses Jahr kommt einer alsUeÄor lVla-
xrMeus vor , der aber nur I. icsQ' !
tistus iuris ist; er heißt Gabriel Gue »
trater , siehe 606 . allür . unter dem
Wort slniversitfit .

( b) Siehe Fischer , wo er aus Paroli
Lincsri 6srm3M 6iff . epist . 6e 666 -
culkate 6u6ü iuri8pru6s ! iti « ^srma -
nino - roiNLnN esusc ^us inliituensti
rstions , ysc non 6s justiciL §erm3ni
virtute primarw 36 >11. 6. 6. 1^. folgen »
Le Stelle anführt : 6ur autsm fug rom .
kvspotius sopltsntinopolitanum Pri¬
mas 3puä 6erm3NO8 p->rte8 3 tempors
M3ximil >3ni I. obtimierit , >6 mini¬
es ex voluntats Imp . L imperü 6s °
rivanällm , ls6 3c36smii3 sarumtgus
6oÄoribus säseribenstum arbitror .
Li eiriin ?ri6sricu8 III . Imp . patsx
Maximiliani I. in somitiis anno
rZ4i , gäprobantlbus üariöus , L sus
P. 0M« H ejus stoÄores s sypo src ^. .

5«,
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" rs , Lr ipll surr rc >manc> kdlummoäo
-in 3c3äsmü3 sä uttim litsranum 1o-
cum psrmitters voluir , äi ' Kcils sä
cirsöenäuM sK , lentsntizm lVlsxi -
millsnl I. 63M suills , ut ciocretum
pstri Omnimoäs conkran ' um eliAersk .
ltZ ^us IIon Isvl3 6ublL movsri ^o1°-
Lunt , LN lud voolbuz kaiserliche gr»
meine beschriebene Rechte preise sus
^uttimgnsum imsUiAl volusrie , cum
Qsrmsni g tsmpors Osroü W. iura
LOwmumZ LLtsrea lcri ^ts KZbusrint .

tz. 8-

Obschon durch diese Zeit von unsern

Landesfürsten verschiedene eigene Verord¬

nungen ergangen , so find doch fast alle

verlohren gegangen . Dom Herzog Albert

steht eine Verordnung über die Fischer im

ersten Theil des sogenannten Oesterreichs »

schen Kodex , sie ist von iz - zo. Weiter

kommt im 2ten Theil unter dem Buchst »»

den W. ein Extrakt von den Privilegien

vor , welchen die Brüder Rudslph , M»

- ept und Leopold den litten März 1365 -

B 4 der
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her Universität in Wien verliehen haken ,

und ein anderer Extrakt von Albert den?

dritten von IZ8Z . der wieder neue

Ilniverfitätsprivilegien enthält . Fer »

«er finden wir unter dem nämli¬

chen Buchstaben ein Privilegium von

IZ72 . von Herzog Albert und Leopold ,

in Ansehung des Zehnten der Wiener ,

Bürger ; von Herzog Albert die Wie¬

ner Jahrmarktsfreyheit von 1382 . und

noch eines von iz8z - das Erbrecht der

Wiener Bürger betreffend . ( 3)

( s ) Siehe den Oesterreichischen Kodex
u, cc ,

Pom iZten Jahrhunderte finden wir

?ine Verordnung in Ansehung des wein »

stechen heimtragen , und verbrennen ; sie ist

ponLadislaw dem Nachgebohrnenvon 1454 ,

Me andere von, Kaiser Fridrich von 1449 ,
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Wodurch dasVLer brauen und ausschenken an

solchen Orten ^ wo Wein wächst , verbothen
worden , ( s ) Von eben diesem Kaiser haben

wir Steprische Landhandsests und eine

neue Ordnung Rechtens in Oesterreich
um er der Enns , welche ich in Manu >

seript in der windhagischen Bibliothek ze->
sehen. Endlich gehört noch hieher die wie ^

nerische Stadrordnung vorn Jahr 1481 .
wovon eben ein Manuskript in der wind »

ßagischen Bibliothek zu finden ist. ( b)

( 3) Siehe ? oä . ^uflr . I. . Vä. PZ§. 476.
P3rt . II . und L. N. xsx . 217. psrt . I.

( b) Stehe noch Volflus c. I. §. 17.

Viertes Hauptstück .

Pom i6rew Iahrkuyderke ,

i .

Schon vom Jahr 149z . erhielt das

Römische Recht mehr Einfluß in die ge¬
richtliche Entscheidungen im Deutschen

B 5 Rei »



Reiche , weil Heinrich Goffler die alte «

Formularbücher mit Römischen Formeln
und Kautelen vermischt herausgab . Die »

ser Einfluß wurde noch mehr im Jahr

1509 . durch den sogenannten Laienspiegel

Ulrich Tanglers , welchen er dem Kaiser

Maximilian dem ersten überreichte , ver¬

mehrt ; denn in diesem war bey allen

Rechtsmaterien das Römische Recht denk

Deutschen beygesellet . ( 3)

( 3) Siehe Fischer c. I. §. 8r .

§. 2.

8m Jahr 1512 . ward das Römische

Recht durch die dazumal gemachte Nota¬

riatsordnung gesetzmässig im Deutschen

Reiche eingeführt . Von dieser Zeit erhielt

es also neben dem vaterländischen einen

subffdiarischen Gebrauch . Obwohl man

ihm vorhero gar nicht sehr günstig war ,

so war es doch , nachdem der Landfrieden

ge^
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gemacht , und die Umstände überhaupt sehr

viel verändert wurden , fast unmöglich die

gute Ordnung in Deutschland ohne selbes

yandzuhaben . Durch die errichtete Aka»

demien , von denen dazumal die öffentlichen

Lehrer sehr vielen Einfluß auf die Gesetz¬

gebung erhielten , gewann es zwar immer

mehr Vortheile ; aber nichts desto weni¬

ger blieb doch das einheimische Recht noch

immer das gemein geschriebene Recht , und

wurde in allen öffentlichen Reichsgesetzen

bestätigt um sein rechtliches Ansehn zu

erhalten , ( s)

( Z) Siehe Fischer c. U 82 . 8Z, 84, und
Pütter c. I. 18.

§. 3-

Nachdem has Römische und Longobar - -

difche Recht auf allen Akademien Deutsch¬
lands öffentlich gelehrt wurde , nicht aber

die vaterländische Rechte , so mußte es

MWendig geschehen seyn , daß einige

HM
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den Gebrauch davon zu sehr ausdehnten ,

so daß nicht wenige Vorschläge gemacht

wurden , wie aus dem Korpus des Römi »

schen Rechts über die noch brauchbare Ma»

terien Auszüge gemacht , und in esnem all »

gemeinen Gesetzbuch kund gethan werden

könnten . Weil nun dieses irr Deutschland

nicht zu bewerkstelligen war , so besorgte

man , um den Gerichtsbrauch der vaterlän »

Lischen Rechte desto mehr zu sichern , von

Zeit zu Zeit neue Ausgaben der alten

Rechtsbücher , und schrieb viele ausführli¬

che Werke , um den Nichtgekrauch vieler

Römischen Rechtsmatmen zu zeigen , ( s )

( 3) Siehe Fischer c. I.

§. 4-

Bey den veränderten Umständen zu
Ende des iZten und Anfang des röten

Jahrhunderts sahe man in Oesterreich wohl

ein , daß die alten Gesetze zu Entschei »

düng Mx Streitigkeiten nicht mehr hin »

läng -



länglich wären . Man machte deswegen

sehr viele neue Verordnungen , die über¬

haupt dem Lande fast eine ganz neue - Ge»

stall gaben . Hieher gehdrt die Ordnung
und Reformation guter polizex in den

n. ö. Landen von Ferdinand I . , welche

vielleicht der Grund der heutigen politi »

schen Rechte ist ; dann die Bestättigung
derselben vom Kaiser Maximilian n . ; die

ZandWerkscrdnung von Ferdinand I . ;
die Landgerichtsordnung von Raiser
Maximilian I. und derselben Erneuerung
von Ferdinand I . ; Gerichtsprszes und

Ordnung - es hochlöbl . ErZherzogthums

Oesterreich unter der Enns von IZZ9.
Wir können auch des Zerzsgchum Oester¬
reichs Landsrdnung nicht vergessen , ( s )
Endlich müssen wir auch gedenken der

Wienerischen Stadtsrdnung von iZyt »
die in Manuskript in der Windhagischen
Bibliothek zu fthxg A



^ ( 3) Siehe Voss . L- 1. 17. in deß
Note .

Dott Ferdinand I. und Maximilian II .

finden wir eine Menge Verordnungen in

dem ersten Theil unsers Kodex , auch eini¬

ge som Kaiser Rudolph dem zweyte «.

Obschon die meisten mehr das sogenannte '

Politikum und Publikum betreffen , so'

giebt es doch auch nicht wenige , welche

die Privatrechtsgelahrheit angehen . Hie «

her gehört die neue Vergordnüng ( 3) für

Hie österreichischen Lande vckn i sten May

I55Z - ; das Mandat ( k) die Vrgtherrn in

Ansehen der geistlichen Güter betreffend '

vom Uten Februar 1544 . ; die Fischord »

nung ; ( c) mehrere in Ansehung des Ver «

kaufs und Verausserung der Güter von

Geistlichen , ( ä ) viele die Lehnsgnaden ,

( e) dann das Linftand »privilegrum , wel¬

ches den OberstLnden gebührt ; endlich

O'



M die wucherliche Rontrakte und das

Fürlehen der Binder und Pupillen hx.

treffend .

( 3) Ht . L. xZ§. 162.

( b) I. it . L. P3§. 29r . unter den Wor¬
ten Eingriff

( c) I. it . B. ps §. 354. vom zten Junik .
1585 - rß aber mehrentheils politisch .

(ci ) I. lt . 6 . xZ§. 408 . 409 .

( e) Oder I-it . L. r>3§. 761 . -762. 764 .
764 . 765 . 766 .

' ^

(. k) Oder iüt . L. §. 736 . 737 . 738 .

§. 6.

Kaiser Ferdinand der I. und Maxi »
Milian der n. verdienen wegen ih¬
ren Verordnungen , welche in dem Ko.
dex aufbehalten find , noch eine besondere
Achtung in unserer Rechtsgefchichte . Unter
Ferdinand ist noch das bekannte eouü - e -
tuäiu - uium und Motkvenbuch errichtet

wor »



worden ; zu dem Ende , damit dem GA

- rauche der Römischen Rechte gesteuert

würde / und mit der Zeit unser Vaterland

hinlängliche , und gewisse Gesetze erhalten

könnte . Deswegen wurden in das Lon -

tuetuäiüanum alle Rechtsürtheile , welche

in wichtigen Fällen geschöpft wurden ,

eingetragen und in das Motivenbuch die

Bewegursachen , warum so gesprochen

worden . 0 ) Diese zwey Bücher können

einem OesterreichischcnRechtsgelehrtrn nicht

gleichgültig seyn.

( 3) Siehe den o' t angeführten vot -"
llus Üb. I. tir . 2. §. 21. L 22. Noch
ist beym Kaiser Ferdinands . zu mer¬
ken̂ , daß Walrat unter ferner Regie »
rung lebte , er war im Lahr 1556 .
Regierungskanzler , eine Geschicll . ch-
keit zeigt sich aus dem Traktat ,
der bey dem 6onlustuäm,Zr ! o vom
Suttinger zu lesen ist ; er hat
Such Mlce ! l3Ns3 ss-ris geschrieben¬
em Traktat ist in Manuftripx



Bikliothek zu lesen , wovon siehe Vol -
6u8 e. l. §. 2g. in der Note K,

§ . 7.

Unter Kaiser Maximilian dem zwey»
ten sind IllüicutioQs5 Mis Zulinsci aufge »
fitzt worden , in denen die Oesterreichischen

Gewohnheiten und Rechte kurz enthalten

seyn sollen . Sie machen unserem Vater »
tande wirklich Ehre , ob sie schon niemak

im Druck erschienen ; man kennt sie nach
dem Namen N. Oe. Landeafel . Der Na »
wen dessen , der sie aufgesetzt , ist unde .

kannt , er muß aber gute Kenntniß des

gemeinen Deutschen und Oestexrelchischen

Rechts und Gewohnheiten gehakt haben»'

Deswegen ist auch dieses Buch einem Vs«

terlLndischett Rechtsgelehrten höchst' nütz »
Uch. Noch ist vom Kaiser Maximilian
5em zweyten zu Merken , daß auf seinen

Befehl ein Lehnrecht zusammen gesetzt wor »

Rtt /welches ebenfalls , ungeachtet



nicht öffentlich kund gemacht worden iß , we«

gen den Gewohnheitsrechten , die man dar »

inn findet, ; einem Oesterreichischen Rechts «

gelehrten unentbehrlich ist. ( Z)

( s ) Der berühmte Johann von Mayer
Edler von Mayersfeld hat als öffent¬
licher Lehrer dieses Lehnrecht in ei«

- ner Dissertation unter dem Namen
der Lehnsinstruktion angeführt , flehe
VoL c. !. §. 2Z. in der Note . Es
gibt Schriftsteller , die sowohl die
N. Oe. Landtafel als Lehninstruktion
für wirkliche Gesetzbücher in Ocster «
reich halten .

8.

Schriftsteller in unserem vaterlandfl

fchcn Rechte kommen dieses Jahrhundert

zwey vor , der schon oben angerühmte Wal »

rer , und dann Johann Schwarzenthaler .

Dieser war 1592 . öffentlicher Lehrer des

Kodex , und gab im Jahr 1594 . einen

Traktat über die Gerichtsordnung heraus ,

den er in drey Bücher eintheilte ; dann

einen
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Einen Traktat von Pfändern und Unter »

Pfändern , er hat überall dem Römischen
Rechte gefolgt , wo wir kein eigenes Ge^

setze und Gewohnheit hatte ». ( Z) ^

( 3) SieheVoT c. 1. §. 28. Uebrigens
muß ich noch erinnern , daß in Deutsch¬
land kaiserliche und des H. R. Reichs
Rechte die vier , Bücher Jnstitutio »
nen und UnterweisungKaiserJustmianS
vonGoblerchn derMittedieses Jahrhun »
derts hervorgekommen , und viel Anst »
hen hatte . Hieher gehört auch Martin
Pegius von Dicnstbarkeiten und von
Rechten und Freyheiten derHeiraths »
güter .

S.

Jetzt entsteht die Frage , ob im sech»

zehnten Jahrhunderte das Römische Recht
auch einen gesetzmäffigen subjtdiarischm
Gebrauch inOesierreich gehabt habe. Warum

man daran zweifeln könnte , kann man aus

folgenden ersehen : istens wissen wir keine

Berordmmg , wodurch es diesen Gebrauch
m unsrer Provinz erhalten , «tens find

L A sehe



sehr viele neue Verordnungen gemacht

worden , um entstehende Streitigkeiten

alle nach eigenen Gesetzen entscheiden zu

können . ztens ist das Römische Recht erst

unter Maximilian dem Ersten in die

Schulen eingeführt worden . 4tens ist es

such blos für eine « akademischen Gebrauch

in die Schulen eingeführt. Ztens hat man

sich alle Mühe gegeben eigne Sammlungen

der Oesterreichischcn Gesetze und Rechtsge »

rvohnhkiten aufzusetzen , damit man den

Gebrauch des Römischen Rechts entbehren

könne , wie es aus der N. Oe. Landtafel

und aus der sogenannten Lehninstruktion

zu sehen ist. 6tens ist es nicht wahr¬

scheinlich , daß die folgenden Landesfür¬

sten' dieses Recht als gesetzmäffig haben be«

trachten wollen , weil ihre Vorführer ihm

so sehr widerstrebten . 7tens weit wir

von 1591. noch eine Wiener Stadtordnung

Anden' , - da- doch M Römische Recht für '

Otstd - '
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A z §« ly .

Städte den besten Gebrauch hat . 8tens
die gemeinen geschriebenen Lehnrechte , wo
von Ferdinand in einer Resolution von

1542 . Meldung macht , können die alte Deut »

sche kaiserlichen Lehnrechre seyn. ( Z) 9tens
auch das gemeine geschriebene Raiser -
recht , was Rudolph der Zweyte in einem
Mandat von 1589. anführt , kann das

gemeine Deutsche kaiserliche und Nicht das
Römische bedeuten , weil in deutschen Ge»
setzen der Wucher eben so scharf , wie in
den Römischen verboten worden , icotens
wenn auch Walter sich auf dieses Recht
beruft , so stellt er ihm doch immer die

Landesgewohnheiten entgegen , und über »

Haupt , wie es scheint , hat dieser Schrift »
steller mehr einen Schulgebrauch als einen

gesetzmüffigen gemacht «

( 3) Denn diese find in Oesterreich vor »
Mals befolgt worden .
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§. lo .

Daß das Römische Recht wirklich an«

genommen gewesen , dafür streiten folgen »

de Gründe , istens istes im ganzenDeut «

schen Reiche als ein Gesetz durch die No»

tariaksordnung von 1512 . angenommen

worden . 2tens hatten sich die Umstände

such in Oesterreich zw viel verändert , als

Laß es das Römische Recht nicht sollte

vonndthen gehabt haben , ztenö ist das

Römische Recht in die Schulen eingeführt

worden , und die Doktores Juris wurden

zu Gerichtssteilen verwendet . 4tens macht

Kaiser Ferdinand der. Erste in einer Re»

salution von 1540 . den r6ten October der

Lehnrecltte , und Kaiser Rudolph der zwey¬

te in einem Mandat 1589. unterm iZten

Jänner des gemeinen geschriebenen Kaiser »

xechts Meldung ; und daß Ztens unter

diesen das Longobardische und Römische

«rstgnden wird , zeigt sich 6tens aus dem

be»



kerühmten Traktat des Walters , der die .
le Rechte mit dem nämlichen Namen be-

legt . 7tens die Bemühungen , die man

sich wider das Römische Recht dieses Jahr¬
hundert gab , giengen blos dahin , d mit
die alten Lavdesgewohnheiten nicht sollten

verlohren gehen , und das Römische Recht
nur in lubuck ' um angewandt würde .

Rens sind die Zeiten Frihrichs von den

Zeiten des röten Jahrhunderts sehr
Verschieden gewesen ; wenn also auch Fri »
drich dem Römischen Rechte feind war , so
konnte es doch in späteren Zeiten mit

Rechte und gutem Nutzen für das Land

eingeführt werden ,

C 4 Fünf -



Fünftes Hauptstück .

Vom stebenzchnren IahrhuyK
dorre .

§ r.

Obschon die alten Deutschen Pechte

Lurch Annahme des Römischen Rechts nie »

mal abgeschält wurden , so wurden sie

Loch im eSten Jahrhunderte nicht mehr so

sehr geachtet , und hätten vielleicht im

; 7ten Jahrhunderte in einen . völligen

Verfall gerathen können , wenn nicht in

diesem die ansehnlichsten Rechtsgelehrttn

Deutschlands sich bemühet hätten , die übn »

gen Bruchstücke zu bewahren . Einige da»

von studirten es aus seinen Quellen , und

vertheidigten den heutigen Gebrauch seiner

Attesten Denkmale , bis Schilter durch

seine ausgebreitete Kenntniß eine allge .

meine Revolution erregte , und die Auf¬

merksamkeit aller wahren RechtsgelehrttH
auf



sich zog. (Z) Uebrigcns sind picht we»

mgx neue Verordnungen gemacht worden ,

die vor allen alten Gesetzen zu achten

ß' Nd. ( b)

( 3) Siehe Fischer n. I. §. 9?. legg .

( b) Die Gesetze , welche auf dem Deut¬
schen Reichstage ' gemacht werden ,
sollen in jeder Provinz Deutschlands
beobachtet werden , wenn nicht etwa
diese oder jene deswegen eine beson »
derc Begnadigungsfreyheit aufzuwei »
sen hat .

§. 2.

Oesterreich erhielt im thten Jahrhun »

dfrte grossen Zuwachs durch die herausge »

gebene Verordnungen des Kaiser Ferdi¬

nand des Dritten , und Leopolds ; da»

durch wurden die Oesterreichische eigene

Landesrechte um vieles vervollkomnet .

Wd obschon die ersten Jahre zu Kaiser

Mathias und Zerdinand des zweyten

Jetten sehr unruhig waren , so haben doch

L 5 such



auch diese Kaiser nicht ermangelst , die

Landesrechte immer zu verbessern . Hseher
gehört die Laadordnung zu Banden ( s) -
vom roten Merz i6iz . vom Kaiser Ma .

chias , und vom Kaiser Ferdinand dem

zweyten die Postordnung vom Jahr
1621 . ( b) dann das Mandat vom 2ten

August von i6zi . ( c) wegen Versorgung
der Pupillen und Gerhüben , die Ver¬

ordnung von 16ZZ. vom Schirmungsedik «
te. ( 6)

( 3) Siehe Oest . Kodex r. Theil , lit .
L. 146-

( b) Siehe Oest . Kodex 2. Theil , lit .
k. x>Z§. 167.

( c) c. I. ps §. i87 -

( 6) c. l. lit . 8. unter der Rubrik
Schirmungsedikt , xsA-. 280 .

§, Z.

Kaiser Ferdinand der Dritte und

Leopold haben aber die Rechte grhßten -

theils
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theils erneuert und vermehrt . Don dem '

ersten haben wir eine Advokatenordnung ,

eine landmarschallische Gerichtsordnung ,

qnderer mehrerer Verordnungen nicht zu

gedenken ; vom Kaiser Leopold eine Ad -

pskatensrdnung bey dem Wienerischen

Stadtmagistrate , und bey dem rvieneri »

schsn Stadt » und Landgericht ; eine

Revlstonsordnung , ( 3) eine Erecutl »

snssrönung , eine Zandlungsordnung ,

eine Verordnung das Einstand »

recht die Wiener Bürger betref¬

fend , ( b) eine Gerhabschaftsordnung , ( e )

eine Iagerordnung rc. den Traktgt 6s

. juridu8 incorx - orZlibuZ u. s. w. Die ku -

blics xo' itica h -tzen unter diesem Kaiser ,

einen auffewrdentlichen Zuw- chs erhal «

ten . ( 6)

( s ) Die Verordnungen des Kaiser Aer»
dinand des Dritten und Leopold find
bis hieher die Hauptrichtschnur in
Sexichtlichen Perfahrungen gewesen .

( d)
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( b) Siehe Oest . Kodex i . Theil unter
dem Wort Emstcrndrecht 292.

( c) c. I. unter lit . 7. xs §. 531 .

( 6) Die politische Verordnungen sind
unter Kaiser Leopold sehr häufig zum
Vorschein gekommen . Ich will hier
nur die Polizeyordnung vom raffen
April 1686. und vom zi . März 1688 -
dann Ordnung und Satzung Hand»
thierender Personen , Künstler und
Handwerksleuten vom 2isten Jun .
1689 - welche in der That Aufmerk »
samkelt verdienen , anführen ; man
muß aber diese Verordnungen nach
ihren Zeiten beurtheilen .

4-

Wir haben das flebenzchnte Jahrhundert

auch verschiedene Schriftsteller , welche die

Oesterreichische Gewohnheiten aufgezeichnet -

Hieher gehört das Oonlustullinarium vom

Suttinger , die 20 Tafeln vom Reuter ,

und die läsa fiirm üatursrü L conluetu -

llmsrü vom Beckmann ; sie sind alle zu

schätzen , besonders das Werk des ersten

und



Lnd zweyten : das erste , welches diese

OoiilustuäinW aus dem errichteten 6on -

luStuälnsrium und Motivenbuch gezogen ;

das zweyte , weil er durchaus zeigt , daß er

die nöthige deutsche Rechtskenntniß Hefts»

ftn , die dem dritten abgegangen .

§. 5-

Daß aber gleich setzen Anfang des

i7ten Jahrhunderts das Römische und Lon >

gobardische Recht seinen subfldiarischen

Gebrauch erhalten , kann unmöglich be»

stritten werden ; ( ?) denn so viel Mühe

als man sich das vorhergehende Jahrhun¬

dert gegeben , um ein eigenes vaterländi »

sches Recht zu haben , so ist doch keines

zu Stande gekommen , Kaiser Mathias und

Ferdinand waren mit ihren Unruhen zu

sehr beschäftigt , als daß sie an eine neue

eigene Gesetzgebung hätten denken können .

Äuttinger hat zwar in diesem Jahrhun »

Arte LM Kaisen Ferdinand dem Dritten

eine



eine Sammlung unserer Gesetze überreicht /

sie ist aber nicht angenommen und bestä »

tigt worden , noch im Drucke erschienen . (--)

Kaiser Leopold hat auch viele Heils«,

me Ordnungen herausgegeben , sie waren

aber alle noch nicht hinlänglich für die in

diesem Jahrhunderte noch mehr werLndem '

Umstände , so daß es unmdglich war , etwas

anders zu thun , als die Römische uud

Longobardische Rechte , die ohnedem schon

ein jeder Rechtsgelehrter mit Gewalt an»

wenden wollte , zum Behuf in Ermang¬

lung vaterländischer Verordnungen und

Gewohnheiten gelten , zu lassen, ( b) ,

( 3) Man hat es aber nickt selten sehr
schuf angewendet , wie es aus den
Beschwerden erhellt , welche dir Stän ,
d-e wegen dem Einst - mdrecht der Witk- '
wen und Töchter der Landmänner
dem Kaiser Leopötd übetgeben ; sie

stehen irr dem cksten Theil des Ksdex. -
Dre Stände führen l . L äs sonston -
bu5 ksm. dann I. 6. äs - usoliZ M,-

und 1. rz . C- cio ä - nraü -
sich an , ' da doch das mbmi -

sche



sche Recht bey den Vorrechten der
Landstände bey uns nicht den
mindesten Gebrauch haben kann .

( b) Siehe Schrdtttr c. 1. im 12. Ab¬
satz §. 4>

Sechstes HauptstüE
Dom achtzehnten Jahrhunderte

§. t.

Im Deutschen Reiche igelten noch die
Neue Verordnungen , rechtshergebrachte

Gewohnheiten , und zur Beyhilf das Rd »

mische kanonische Recht . Und damit das

auswärtige zur Beyhilf angenommene
Recht nicht über seine Schranken ausge »
dehnt werde , wird das Deutsche Privat¬
recht fast auf allen Universitäten Deutsch »
laNds öffentlich gelehrt . Die Schriftstel¬
ler bemühen sich, die Wissenschaft durch
Ausarbeitung der Deutschen Rcchtsgeschich »
te noch mehr zu vervollkommn . Dadurch

ge-



MG- " E' ' » /

geschieht auch / daß einem jeden Rechte

ziemlich seine gehörigen Gränzen ängrwie ' i

fcn werden .

§- 2 .

In Oesterreich gelten die alten Lan »

LksgewohNheiten , die Landesverordnun »

gen , welche durch den Kaiser Karl den

Sechsten und seine erhabene Tochter Kai¬

serinn Königinn Maria Theresia noch'

mehr vermehrt worden . Auch hier will

ich nur einige anführen , die vielleicht die

merkwürdigsten find , sie sind alle im ßten '
und 4ten , die von der Hdchstseligen Kai¬

serinn aber von 1740 . bis 1770 . ( 3) im

zcen und 6ten Theil des sogenannten Oe»

sterreichischen Kodex zu finden .

( 3) Die von 1770 . anzufangen bis jetzü'
muß man also einzelweis suchen ; nur
noch ist zu merken , daß der Kodex nicht'
DtMütLre xüblicU gcsämmlkt ist.
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§. 3- ^
DSU Kaiser Karl gehören hieher die

Gbristhsfmarschallische Gerichtsordnung

vom lZ. Jul . 1714. Der Stadt » wiener

Pupillen - Rait » Lämmer - Reformation

vom 19. April 1715 . Die wechselord «

nung von 1717 . vom zi . August , und

1722. vom 22. August . Die Erbfolge

ordnung vom 28. May 1722 . Die Ge »

richtsordnunJ der wienerischen Unioerst -

tä ' t von 1724 . den 28. November . Die

Weinzehnt - und Lergrechtssrdnung von

1732 . den 16. Oktober . Von Sideicom «

mis » Schulden von I7ZZ. vom 2Z. Sep¬

tember . Die Zallitenordnung von 17Z4-
vom 18. Aug. Dann vom 7. September
die Rrrdahandlung . Don der verstorbe¬

nen Kaiserinn Maria Theresia die Iuris -
dictions »Norm zwischen Livil - und MN- -

rair - Stellest betreffend - von 1745 . und

1762 . den 14. September . Das Wucher »

patent vsm 26. April 1751. Die geistliche
Äurisdictrons » Norm « zwischen dem <yr -

D dina »
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dinaris und Feldkaplanen vom 16. Aug.

1752 . 1753 - vom 7. April i754 - Die

Majorennitats » Bestimmung von 1753 -

den l2 . April . Die Jurisdictions »Nor .

ma in Ercommunications - Fällen 1755 .

vom 2. Oktober . Die Veränderung der

Gterbtap und Todten - Pfundgeld der

Herrschaften betreffend , von 1756 . den 6.

März und iz . Oktob . Die Invaliden »

Gebühr von Vermächtnissen für Arme

von 1756 . den 7. November , 1756 . den

r6 . Jul . 1772 . den 30. September - Die

Ausmessung der eonZrus für Pfarrer ,

Provisoren und Tdoperaroren , von 1756 -

den 16. April . Die Bestimmung der

Jahre zu Ablegung der Rlostergelübde

von 1770 . den 17. Oktober . Die Bestim »

mung der Vermächtnisse zu frommen

Werken von 1772 . LM 20. Jul . Die

Bestimmung bep Errichtung der Testa »

mente besonders in Ansehung der Gr «

- ensgeistlichen , von 1771 . den 4. Septem

Kkp.
( »)
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(. 3) Was noch den guten Karakter die¬
ser Monarchinn anzeigt , find die
Verordnungen über die melde Stiftun »
gen - vom 19: Länner , vom 20. Fe »
bruar , vom 20: März 1750 . vom
25. April , und 14, May , vom
Ly. Oktober 1772 . vom 5. Jän »
ner 1760 . vorn 24. März und n . Fe»
druar 1764 . dann vom 2t . April
1771 . und 2i . Oktober 1763 .

§. 4°

Wichtiger ist die neue Einrichtung
der Sk Oe. Landtafel von 1753 . den 21.
Nov . und 1759 - den i5 . Febr ° DasVormer -

kungspatent von 1762 ° vom 1. September ,
das Grundbuch »Patent vom 29. Novemb .

r768 . Weil durch diese Treue und Glauben
im Lande festgesetzt , und auf den meisten
liegenden Gründen im Lande die stillschwei »
Senden Unterpfands aufgehoben worden .
Nur jene erhalten also jetzt auf diese Gründe
ein wahres Unterpfand , welche auf Landgü .
der intabulirt , und in landesfürstlichen
Städten und Märkten auf Häuser satz»
weis Vorgemerkt find . (3) Eben so wichtig
Knd die R- dtttS - pütente vom S. Jun . 1772 .

D » ,YM
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vom 12. Lullt 177z . vom 24. Oktober

177z . weil dadurch die Robst , die bis »

her meistens unbestimmt war , bestimmt wor »

den . Endlich ist noch zu merken , daß an

einem ganzen neuen Gesetzbuche gearbeitet

worden , wovon aber nur die neue The »

restanische Landgerichtsordnung im Jahr

,769 . in Vorschein gekommen ist.

( 3) Es sind also bisher Nur die stillschwei¬
gende Römische Unterpfänder in frey »
rn Landgütern und in Häusern in
landeSfürstliche Städte und Märk »
re aufgehoben ; das Grundbuchpatenk
Zielt auf die unterthänige Städte untz
Märkte und Dörfer in Steper . Zu
wünschen wäre es, daß auch in Oester »
reich die stillschweigende Unterpfänder
überhaupt aufgehoben würden , folglich
auch ik Gründen und Häusern unter -
rhäniger Städte und Dörfer .

5- Z. -

Dabey aber hat das Römische Recht

noch immer seinen substdiarischen Ge«

brauch , dergestalt , daß man es mit

Recht zur Behauptung dieses oder jenes

Rechts anführt . UebeHaupt heist es noch

in
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ktt Oesterreich , M jus romsnum pro 5s

s! ! sZ3t , kunästam kabst rnrsirtlonem . ( a)
Allein dieser Rechtsspruch muß etwas un.
versucht werden . Mir scheine, man drück¬
te den Gebrauch des Römischen Rechts
schicklicher auf folgende Art aus . Das
Römische Recht hat Sey uns einen sub»
Manschen rechtsmässigen Gebrauch , in
so weit seine Gesetze mit unserer Verfas¬
sung übereinkommen , oder was bey
manchen einerley ist , das Römische Recht

hat Sey uns gar keinen Gebrauch , als in

so weit es Gesetze enthält , die in der na»

türlichen Gerechtigkeit gegründet , und

nicht aus der Römischen besonderen Staats »

Verfassung hergeleitet werden,z - B. das 2. Ge»

setz 606 . " Äs rskciiiäsnäa smtrons Le .

ist bey uns angenommen , weil sein
Grund in der natürlichen Gerechtigkeit ge<-
gründet ist. Hingegen wird bey uns Nie »
mand behaupten , daß der Vater für sei»
nm Minderjährigen und wahnsinnigen
Sohn in Ansehung der Güter , die es,

DI YM.



von aussenwärts her erworben § ein Le-

- ament machen könne , weil das in der Rö»

mischen Staassverfaffung gegründet ist. ( b)

( g) Man kann die Römischen Gesetze
mit gutem Fug in solche eintheilen ,
welche sich auf ihre besondere Römische
Verfassung gründen , und in solche , wele
che fich blos allein in der natürlichen
Gerechtigkeit gründen . Daß jene bey
uns nicht angewendet werden können ,
zweifelt Niemand ; diese aber gelten
überhaupt in Deutschland , in sofern es
nicht eine eigeneLandesverprdnung oder
Gewohnheit giebt , die uns Das Ge¬
gentheil lehren : doch das muß ich er»
innern , daß Niemand glauben soll ,
Laß die gemeinen vaterländischen Ge¬
wohnheiten wider das Römische Recht
zu beweisen sind ; sie find notorisch .

Eb) Bey einem erklärten Verschwender
scheint mir folgender Unterschied zu
beobachten zu seyn: Ob er ein verschwen¬
derisches Testament gemacht hat , oder
nicht ? in jenem Falle gilt es nicht ,
wohl aber in diesem ; wenn also Je »
mand seine Ehekonsortin , seine arme
entkernte Befreundte für den nähe«,
ren zu Erben einsetzte , und keim
Kinder hätte , so könnte ein hevgte ^



chen Testament nicht umgestoßen wer¬
den .

§. 6.

Doch Prkvatgelehrte haken fast zu sa«

gen täglich einen unrechten Gebrauch von

diesem Rechte gemacht ; die Ursache mag
aber davon seyn - daß auf Schulen keine

andere Rechte , als Römische,Päbstliche , Lon «

gobardische vorgetragen wurden , man lehrete

keine Deutsche Geschichte , keine vaterlän »

dische Geschichte , kein Deutsches Staats -

Privatrecht und such kein vaterländi »

sches . ( s )

( - ) Siehe den vorhergehenden 8- und
Grrneks 1' lleatrum ,suri8ä ! Ä! ON! 8 ;
dieser ist unter allen Schriftstellern ,
Vc > f8lu § ausgenommen , dieses
Jahrhunderts der brauchbareste ,
übrigens aber verräth er in den er »
fien Hauptstücken so viel Mangel an
nöthigen Kenntnissen , daß es Nie -

l wand glauben könnte , daß das Buch
in der Mitte dieses Jahrhunderts ge»
schrieben wäre , wenn es die Jahr »
zahl nicht voran trüge -

D4 §



§. 7-

Man hat diese Gebrechen der Studie «

nach der Hand wohl eingesehn . Ihre Ma- .

jestät die hdchstselige Kaiserinn geruhetm

demnach in denselben bey Erneuerung der

hiesigen Universität eine Veränderung vor¬

zunehmen , und liessen , nebst reichlicher

Besoldungder Professoren , das Naturrecht ,

- das allgemeine Staats - und Völkerrecht ,

Las Deutsche St « brecht vorlesen . Auch

wurde die Römische RechLshistorie dffent »

lich gelehrt , damitdas Römische Recht , das

bisher mehr nach den Worten erlernet

Worden , nach dem wahren Sinn und

Verstände sollte erlernet werden . Und

weil man nach der Zeit eingesehen , daß

für einen OeAerrcichlschen Rechtsgelehrten ,

wenn er nicht falsche Anwendungen so»

wohl des Naturrechts als gemeinen

Rechts machen soll , das gemeine Deutsche

prwatrecht höchst nothwendig ist, so. wur »



de 1774 . den Kandidaten für das Dokto¬

rat aufgetragen , sich bey Zubereitung für

die Prüfung aus dem Römischen Recht ,

such zugleich aus dem. Deutschen Privat -

rechte zu bereiten . ( Z) Ob aber Liese

Vorschrift befolgt worden , ist mir unbe »

kannt , doch daraus ist erfolgt , daß Herr

Professor Breindel bey uns der erste über

dieses Recht geschrieben .

( 2) Siehe Studiensrdnung der juridi¬
schen Fakultät von 1775 . herausge¬
geben vom seligen Herrn Hofrath
Schrdtter ,

^ 8.

Was wohl bey unsrer Rechtsgelahr -

heit die grdßten Folgen haben könnte , ist,

daß sich der Herr Regimmgörarh Froide -

vaux aus Liebe zur Rechrsgelehrsamkeit

unser eigenes vaterländisches Recht im

Jahr 1775 . vorzulesen angetragen . Seine

Geschäfte haben uns diesen theuren Mann

D Z zwar



zwar nicht mehr bey der Kanzel gelassen ,

aber es ist genug , daß er wenigstens zu

dem hinlänglichen Grund gelegt , was er

durch seine Kenntniß am besten hätte aus «

führen können . Herr Professor Scheid »

lein bemüht sich unserem vaterländischen

Rechte ein System zu geben , und wenn es

dieses einmal haben wird , so wird es oh¬

ne Zweifel von Tag zu Tag immer mehr

durch Beyhilfe verdienstvoller Praktiker

zunehmen , ( a)

( s ) Diese grosse Folgen wird man so
bald noch nicht völlig einsehen, , ob sie
schon gewiß seyn werden , vielleicht
werden wir in kurzer Zeit alle Thei «
le unserer Jurisprudenz bearbeitet
finden .

( b) Bey dieser Gelegenheit muß ich die
Wochenschrift über die Oesterreichische
Rechte anführen . Herr Donner , der
ein Zuhörer des Herrn Regiments »
rath ' Frmdevaux war , gab sie 1775 ,
zur allgemeinen Zufriedenheit ( schade
Laß dieser Gedanken keinem andern

hingefallen ) heraus . Weil das Werh



59

Viele Liebhaber fand , wollte er es in
Ordnung setzen , starb aber , nachdem
ein Band heraus war - Herr Doktor
Christian hat die Fortsetzung übernom »
wen , und bereits den dritten Theil
herausgegeben ; das Buch hat durch
den Letzten viel gewonnen .

§- 9.

Uebrigens muß ich aber doch noch er»

innern , daß das Rdmische Recht immer

ein unsterbliches Werk des Kaiser Justi »

nians bleiben wird . Deutschland hätte

vielleicht keine solche Privatrechte , als es

wirklich hat , wenn dieses Recht ihm

nicht seine Billigkeitsgründe mitgetheilt

hätte . Wer weis , ob es sich nicht

Lurch Privatkriege aufgezehrt hätte . Bey

den meisten Rechtest , die bey uns in

Deutschland üblich find , zeigt es uns we¬

nigstens den Weg der Vollkommenheit .
Da wir nun diesen in der Gesetzgebung

in Ewigkeit nicht verlassen können , so

Wird es wohl immer für einen Rechtsge -

WW ein grosser Vorschub , ja Glück seyn ,
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wenn erdieses gründlich kennt ; Mv muß,
damit es in gehörigen Schranken ange »
wendt werde , die Römische Geschichte ,
das Deutsche Recht , das vaterländische
mit seinen Geschichten nicht auf die Seite

gesetzt werden . 0 )

( Z) Durch dieses Recht haben wir ge¬
lernt , die Theile unserer Jurispru¬
denz zu Wissenschaften zu machen ,
weiche vielleicht ein ewiges verächtli¬
ches praktisches Lhaos geblieben seyn
würden . Diejenigen , welche also
glauben , es jeye genug , wenn man
die Römische iMirutlonss lmpsnalsZ
in öffentlichen Schulen lerne , kennen
die Jurisprudenz zu wenig , als daß
ich sie widerlegen wollte . Hieher ge¬
hören auch die , welche von den Di¬
gests « eine bessere Ordnung füv
Schuren zu machen verlangen . Siehe
Hittsrsturs Mw Lsroli Fsrcimanär
Ksimnelü Lap . 17.
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Von dem Oesierrerchrfchett Rech «

re und der Rechrsgelahrheir
überhaupt .

^nter dem Oesterreichische » Rechte
Versteht man alle Rechte und Verbindlich¬
keiten , welche im Lande Oesterreich aus¬

geübt , und angewendet werden sollen »

§. 2»

Diese Rechte und Verbindlichkeiten

bestehen in verschiedenen Verträgen , Ob -

fervanzen , BegnadigungS » Freyheiten ,
dann in besondern von den Oesterreichs -
schen Landrsfürsten herausgegebenen Ge¬

setzen , Verordnungen , in Gewohnheits¬

rechten , die durch eine hinlängliche Zeit

zum



zum Besten des Landes ausgeführt wor »

den . Hernach in Rdmischen , Kanonischen

und Lsngobardischen Gesetzen , die auch in

Oesterreich , wie in ganz Deutschland

in Fällen , wo es uns an eignen Gesetzen ,

und Gewohnheitsrechten mangelt , fie

aber nicht unserer Verfassung und unsern

Sitten zuwider sind , zur Hilfe als Gest »

he anerkannt worden . Endlich in natürlitz

chen Gesetzen , die auch bey uns wie fast

in allen Staaten 0 ) ihre Giltigkeit ha-

Ven, bis nicht ein ausdrückliches Gesetz ,

oder bekannte Gewohnheit aus guten Ur»

fachen ihre Wirkung hindert -

( - ) Ich habe gesagt fast in allen Staa¬

ten , denn bey den Rbmern hatte kem

Gesetz eine bürgerliche Wirkung , als

ihre eigene , deswegen konnte man

bey ihnen aus einem blossen Vertragt
lücht klagen ; deswegen mußten die

fprätores so viele Lätioneg in tsÄmn

geben , die nicht nur in der natürli »
chm Billigkeit , sondern soZar in den



Natürlichen Gerechtigkeit ihren Grund
harren .

§> 3.

Die Gegenstände , welche durch die

Oesterreichischen Rechte und Verbindlich »

keiren geordnet und bestimmt werden ,

find entweder Staarsgeschäfte , oder pri »

PStgeschäfLe . Dahero wird Las Oester «

reichische Recht in das Staatsrecht oder

prwatrecht eingetheilt . Jenes besteht

in Rechten und Verbindlichkeiten , welch «

in Staatsgeschäften ausgeübt , und ange¬

wendet werden sollen . Dieses in Rechten

und Verbindlichkeiten , welche in Privat -

geschälten ausgeübt und angewendet wer »

den sollen . Und weil die Staarsgeschäfte

innwärtigr und auswärtige find , so wird

Las Staatsrecht wiederum in dasinnwä ' r «

tiZe und auswärtige eingetheilt . Das

innwärttge Oesterreichische Staatsrecht

enthält die Rechte und Verbindlichkeiten ,

E wel -
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welche in mnAsartigen , und das auevsär »

tiZe die Rechte und Verbindlichkeiten ,

welche in auswärtigen Geschäften ausze »

übt und angewandt werden .

§« 4^

Daher gehören zu dem innwartigett

Oesterrrichischrn Staatsrechte die Rechte

und Verbindlichkeiten , welche die Der »

hältniß zwischen dem Landesfürsten und

den Landesständen , die Einrichtung des

Steuer - - Lustitz - Polizey » Kriegs » und

Kirchenwesens , die Verfassung aller Lan -

desstellen und der davon abhängenden Be »

dienungen , wobey auch der Hofstaat in

Betrachtung kömmt ; das Verhältniß des

regierenden Hasses unter sich , wo sowohl

die allen Linien . gemeinschaftliche Rechte ,

als besondere einer jedweden ausgesetzt

werden , bestimmen , und zu dem Oe »

sserreichischen auswärtigen Staatsrechte

die Rechte und Verbindlichkeiten , welche

istens



Istens das Verhältniß des Landes gegen

den Deutschen Kaiser , stens das Deut »

sche Reich , Ztens Reichskreise , 4tens

Reichsgerichte , und Ztens andere Mit »

Weder und Stände des Reichs , dann

6tens das Verhältniß gegen Fremde und

Nachbarn , endlich ?tens das Verhältniß

des regierenden Hauses selbst , sowohl ge»

gen den Kaiser , als die Deutschen Reichs «

geeichte , und andere Mitglieder und

Stände des Reichs als gegen Fremde und

Nachbarn aussetzen , weil jene innerliche

Mh diese änsserliche Staatsgeschäfte find .

§. 5-

Privatgeschäfte find i . das Verhältniß
der Bürger und Staatsunterthanen unter¬

einander / die Verwaltung ihrer Güter ,

die Erbfolge , die Verträge , Verbrechen ,

und ihre Strafen , die Art des gerichtli »

Hm Verfahrens , und Vollziehung der

E -i Ge -
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Gerechtigkeit ; Gesetze , wodurch dieses alles

geordnet und bestimmt wird , machen als »

Las Gesterreichischs privatrecht aus .

§. 6.

( s Die besondere Rechte , die in Anst »

hung verschikdener Geschäfte , öder in An»

fthMg verschiedener Personen vorkommen ,

find Theile des Privatrechts ; das Oesser »

reichrsche Rirchenrecht , Lehnrecht, ' pein¬

liche Recht , Zandlungsrecht , Wechsel »

recht , Landrverksrecht , Rameralrecht ,

Polizeprecht , das Rriegsrecht , das Recht

- es Adele , das Stadt « und Bürgerrecht ,

Dorf » und Bauernrecht , Las Judenrecht ,

find alle Theile von dem gesammtm Oe »

sterreichischen privatrechte . Sie begrei¬

fen die Verbindlichkeiten und Rechte ,

rveichs bey einer gewissen Art entweder

von Geschäften und Gegenständen , oder

von Personen vorkommen können . So

begreift das Wechselrecht alle Rechte und

Verbindlichkeiten , welche bey einem Wech »

ftl



ftl vorkommen , und das Dorf » und Bau¬

ernrecht alle Verbindlichkeiten , die bey
einem Dorfe «nd bey den Bauern vor »
kommen .

§. 7.

Die Wissenschaft , welche lehrt , die

Rechte und Verbindlichkeiten aus ihren
Quellen zu erweisen , und die Art zeigt ,
bey vorkommenden Fällen zu verfahren ,
um sie auf die Rechte und Verbindlichkei -
ten gehörig anzuwenden , wird die Oester »
reichliche RechtsAslahrhert genannt . Ihre
Hauptcinthcilung ist in die theoretisch «
und praktische . Die theoretische Rechts »

gelahrhekt ist die Wissenschaft , welche die

Rechte und Verbindlichkeiten aus ihren
Quellen zu erweisen lehrt ; und die pr «x,

tische , welche diese Rechte und Verbind »

lichkeiten aus ihren Quellen bey vorge¬
kommenen Fällen gehörig anzuwenden ,
such die Art zu verfahren lehret .

E 3 § . 8 .
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§. 8,

Die theoretische sowohl , als die

praktische Oesterreichische Rechtsgelahrheit

wird hernach auf die nämliche Art eingcthei ?

let , wie wir Las Recht oben §. z, undH. einge -

Heilt haben . Deswegen gibt es eine theoreti »

sche Oesterrerchische Staatsrechtsgelahrheit ,

und eine praktische . Beyde werden wie¬

derum in die innwartige Gesterreichischs

Staatsrechtsgelahrheit , oder auswärtige

eingetheilt / und so muß es auch eine Oester¬

reichische sowohl theoretische , als prak¬

tische privat - Rechtsgelahrheit geben ,

die eben so viel Theile hat , als wir oben

§. 5. beym Rechte wahrgenommen haben -

§- 9°

Die theoretische Oesterreichische Staats - .

Rechtsgelahrheit ist die Wissenschaft , wel ,

che jene Rechte und Verbindlichkeiten aus

ih»
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ihren Quellen zu erweisen lehrt , welche

die Staatsgeschäfte ordnen und bestimmen .

Die Quellen dieser Rechte und Lerbind -

lkchkerten sind alle Arten von Verträgen ,

welche zwischen den Landesherren und Lan ?

Lesständen gemacht worden , die Landesge¬

setze , Observanz , Kaiserliche Privilegien ,
dann Verträge , welche mit dem Kaiser ,

Reiche , Reichskreisen , Ständen und an¬

dern Nachbarn sind errichtet worden .

Endlich gehören noch hicher die Haus - und

Familienverträge , Testamente u- s. w. ( Z)

( 3) Hieher gehört des seligen Herrn
Hofraths Tchrotters Grundriß des
Kesterreichischen Staatsrechts .

§. w-

Die Oesterreichische praktische Staats - .

Helahöheit ist die Wissenschaft , welche die

Desterreichischen Rechte und BerbinÄich »

leiten aus ihren Quellen bey vorkommen ?

den Fällen anzuwenden ^ und bey diesem

S 4 An»
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Anwendung die gehörige Verführung ley»

ret . Sie wird auch Staatskanzlep »

Praxis gmmnt . Die Quellen davon sind

sie Gesetze, die Verträge , Privilegien und

das Herkommen . ( 3)

O) Ein solches Buch , welches die Ott
sterreichische Staatspraxis enthielte ,
wird schwer ; u finden seyn ; indem
sich die Schriftsteller gemeiniglich bey
solchen Gegenständen nur mit der all »
gemeinen Sta - ' . tspraris beschäfti »
gen, wohin Beckmanns Staatskanr »
lep gehört -

§» n . -

Die Oesterreichische theoretische Pri¬

vat - Rechtsgelahrheit lehrt die Rechte ,
und Verbindlichkeiten , welche bey Pri »

Vatgeschäften vorkommen , aus ihren Quel »

len zu erweisen . ( 3)

( ») Wir haben noch kein Buch über die »
se Rechtszelayrheit , ob wir schon
viele Oesterreichische Rechts »Schrift »
stellet haben , die verschiedene Materien
abgehandelt haben ; doch in allen Schrift »

stG



stellen zusammen finden wir sie ; der
- jüngste aber . vielleicht der geschickteste
Schriftsteller ist Doffius . Er hat
mit vieler Geschicklichkeit sein Buch
geschrieben , unter dem Titel : I . otlls -
ru leri ^erici VoW lexum L contim -
ti - iärnum ^ ulInLLZrum cum llvmZno
jurs collZuo sä oräjuem cki ^eüorum
ssoZnnix Ortov . V̂ EÜsnbsr ^ iL xnnci -
xils juris SLeommo ^ LtZ .

§. 12.

Die Quellen dergesammten theoretischen

Privat » Nechtsgelahrheit sind istens die

Oesterreichische Gesetze und Verordnungen ,
deren bis zum Jahr 1770. sechs Theile

zusammen getragen sind. ( 3) 2tens die

landesüblichen Gewohnheiten , das Rö¬

mische , kanonische , Longobardische Recht ,
nebst dem Rechte der Natur ; doch bey An¬

wendung des Rdml' schen , kanonischen ,

Longobardischm Rechts ist viele Behutsam »
kcit zu brauchen , denn es ist gegen Bey .
Schaltung der Landesverfassung , - er Sit¬

ten , nicht nur allem für jene FLlle , ws



wir keine eigene Verordnungen , und M

wohnhetten haben , sondern auch gegen ' gänz»

dich er Aufrechthaltung unserer Landesver »

fassung angenommen worden . Da nun diese

Aufrechthaltung nur dazumal besteht , wenn

die natürliche Billigkeit und Gerechtigkeit ,

die sehr häufig in dessen Gesetzen ausgesetzt !

und gehörig bestimmt ist, in den bey uns vor¬

kommenden Geschäften angewandt wird , so

folgt von sich selbst , daß keine Gesetze

aus diesem Rechte bey uns brauchbar sind ,

als welche in Füllen , wo unsre Gesetze

und Gewohnheiten mangeln , diese natür »

liche Billigkeit und Gerechtigkeit aussetzen

und bestimmen .

O) Sie sind unter dem Titel : 6c >6sx
3uüriZcu8 L sfus lupplsmsnts , bekannt ,
Loch ist dieser Kodex nicht aurkorita - «
ts xubliLL gesammlet .

L- lZ.

Die Oesterreichische praktische Rechts -

gGhrheit lehrt die Art aus Quellen bey
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Vorkommenden Fällen zu verfahren , und

hie Gesetze und Verbindlichkeiten anzu «

wenden . Die Quellen dieser Wissenschaft

sind die Gesetze , Gewohnheiten und die

Matur der Sachen . ( - )

( 3) Hieher soll der Gesterreichische all¬

zeit fertige Sekretär gehören , ob er

ichvn etwas gar zu schlecht geschrie »
den ist.

§, 14,

Auch einzelne Theile des Privatrechts ,

von denen ich oben Meldung gemacht , kdn»

nen sowohl in der Theorie als Praxis

als eine Wissenschaft behandelt werden ,

ja es sind auch schyn wirklich einige auf

Liese Art bearbeitet worden ; so haben wir

Las peinliche Hecht vom Herrn Regiments »

rath Zupka im Lateinischen , das wech »

selrecht vorn Herrn Doktor und Wechsel »

gerichtS - Sekretär Toben ; , das PsliZep - -

Hfltz Rameralrecht liegt vermengt rm



^ 6 . .z.'

zweyten Theile der Wochenschrift des

Herrn Donners . Herr Doktor Tobenz
hat noch die Theorie mit der Praktik in

stimm Wechsclrechte verbunden . ( Z)

( 3) Es wäre zu wünschen , daß wir auch
von übrigen Theilen dergleichen Bü¬
cher Hütten , besonders aber 00m Dorft
und Bauernrechte für Verwalter und
Landöeamte , und vom Stadt - und
Bürgerrechte für Stadtschreibev -

§. IZ.

Die Rechts » Schriftsteller Deutsch¬
lands theilen die praktische Rechtsgelahr «
heit gemeiniglich entweder in eine solche ,
wodurch man Rechtsakten ganz von neuem

zu verfertigen lernt , oder wodurch man
mit bereits vorhandenen Akten umzugehen
unterrichtet wird , ein. Jene heiffen sie
die eigentliche praktische Rechtsgelahrheit ,
und diese hie Kunst mit Äbten umzuge »

Yen. ( s )



( s) Pon der praktischen Rechtsgelayr »
hüt , find überhaupt hier zu merken ,'
Peter Iusti und auch das neueste- Büchlein über dcn Ranzlez - styl und
wie derselbe zu verbessern /

'

5- 16.

Die eigentliche praktische RechtsZe -

lahrheit theilen sie hernach in die Sea «es »

und RanzleypraxiL ( s ) «Nd in die prak »
tische privat »Rechtsgelahrhsit ; mh die

letzte wiederum in die auffergerichtliche ,
oder sogenannte NoearLatskunst , oder in
die gerichtliche ein . Die praktische Pri .
vat » Rechtsgelahrheit zeigt die Regeln ,
nach welchen die Privatgeschäfte , die oh¬
ne Beyseyn des Richters verrichtet wer »

den , sowohl mündlich als schriftlich abzu »
Handeln find . ( b) Die gerichtliche zeigt
die Regeln , nach welchen die Privarge »
fchäfte , welche mit Zuthun des Richters
verrichtet werden , sowohl mündlich als

schriftlich abzuhandeln find . Die gerichr »

LiH. «
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ljche praktische Privat » Nechtsgelahrheit

wird ferner noch in die streitige , und « M.

kührliche oder nicht strertitze getheilt - Je »

m zeigt die Regeln - wie man in Prozeß »

fachen , die der Richter zu entscheiden hat ,

verfahren soll ; ( c) diese zeigt die Regeln, '

wie man vor Gericht in solchen Geschäf »

ten verfahren soll , wo des Richters Zu»

thun nur zu ihrer mehreren Gewißheit -

Gültigkeit und BMttigung erfordert

wird . ( 6)

( s ) Siehe Joy . JakoS Mssers Einlek »

tung zu den KanzleygeschLsten .

( d) Siehe UlaprstsMsxruäsmialasv -
rewstics .

<c ) Siehe Nn - rrs Einleitung zum gck
richtlichen Prozeß .

( ä ) Siehe Ulkprsts ? r, ' mX linsWfurM '
xmäsnti - s extrgsuälcialis .
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§. ! /

Die Kunst mrt Akten umzugehen ,

theilen sie in die Referirungs , und Dekre »

tirungskunst , und in die Archiv » und Re »

gistraturwissenschaft . Die Referirungs »

kunst ist die Geschicklichkcit , durch eine

Erzählung aus den - darüber verhandelten

Akten von der Beschaffenheit einer vorge »

gangenen Sache einen Begrif zu machen .

Die Dekretirungskunst ist die Geschicklich »

reit über eine in Akten schon vorhandene

Sache , nach der vorher erkannten Sache ,
etwas verordnungsweise zu bestimmen , ( a)
Die Archiv » und Registraturwissenschaft ist
die Kunst , verhandelte Akten zum künftr »

M Gebrauche aufzubewahren , ( b)

( 2) Hieher gehört Karl Fridrich wnlchs
Einleitung in die Wissenschaft auS
Akten einen Dortrag zu thun und
darüber zu erkennen .

Lb)



( b) S . Maprsts Grundsetze von Ein¬
richtung und Erhaltung der Gerichts -
und anderer Registraturen .

§- 18.

Diese Emthcilung kbmrte mit Nutzen in

Bearbeitung der praktischen Theile auch von

einem Qesterrerchischen Rechtsgelehrtenzum

Muster angenommen werden , weil sie der

Natur der Praktik am besten angemessen

zu seyn scheint . Die Bearbeitung dieser

Lh- ile wäre auch eine der nützlichsten Sa¬

chen , indem ein Anfänger , wenn er auch

sonst der geschickteste ist , und alle Gesetze

weis , immer einen Wegweiser braucht ,

der ihn bey Anwendung und Verfahnmg

sicher führt -

§. l9 .

Aus dem was bisher angeführt wor -

Lm , zeigt sich von selbst , daß sich ein je¬

der , der sich der Theorie der Lesterreichi »

Wen Rechte widmen will , das ganze Na¬

tur -



turrecht mit allen seinen Theilen , das

Deutsche Staatsrecht mit vielen besondern

Verträgen , das Oesterreichische Staats «

recht , das allgemeine Deutsche Privat »

recht , ( a) unsere ' Landesmrordnungm

und Gewohnheiten , dann das Römische ,

kanonische , Longobardische Recht , bekannt

wachen muffe-

es ) Geil viele , ja vielleicht die mei¬

sten Landesgewohnheiten in den allge »
Meinen Deutschen Sitten ihren Grund

haben , so ist die allgemeine Deutsche

Privat - Rechtögelehrsamkeit einem

Oesterreichischen Rechtsgelehrten un¬
entbehrlich ' , und ob sie schon rn Oe «

sterreich vorher nicht öffentlich vorge »
lesen worden , so h t man doch schon
im Jahre 1776- diesen Fehler einge »
sehen / wo den Kandidaten zum Dok¬
torat ? aufgetragen wurde , sich auch
lü dem allgemeinen Deutschen Privat -
Rechte zur strengen Prüfung zu berel .

rcn . Herr Professor und Regie -
rungsrsth Lanniz « zu InspruE hat
in der Vorrede seiner Abhand »
lung von den Oesterrrichischm Ge»

tichtsstellen angezeigt , daß der allge ^
Eine Mangel der Oestcrrcrchischen

K Schrift -



Schriftsteller darin beruhe , daß sie
keine Kenntniß der allgemeinen Deut »
schen Rechte hatten . Die besten
Schriftsteller in diesem Hache sind :
Leineecms , EnZ « u , pütter , Selchow .
Sie haben alle die gemeine Deutsche
Privat »Rechtsgelehrsamkeit obgehan »
delt , aber Lateinisch . Herr Professor
Lrerndl in Wien giebt ebenfalls inr
LatcmischkN jetzt ein Buch über dieselbe
zum Gebrauch der akademischen Vor »
lesungen heraus . Mir scheint aber
die Lateinische Sprache ungeschickt für
ein Deutsches Recht , so wie es viel¬
leicht die Deutsche für ein Lateini¬
sches ist ; es wäre meiner Meinung
nach besser , wenn das gemeine Deut »
sche Recht in der Sprache heraus ge¬
geben würde , in der man bey dessen
Gebrauch und Anwendung reden oder
schreiben muß : denn ich glaube nicht ,
daß es einen Gerichtsort in Deutsch »
land - giebt , wo die Rechtssachen in La»
lein abgehandelt werden müssen ; oder
ist es vielleicht richtiger und leichter ,
die Deutschen Rechte mit Lateinischen
Worten auszudrücken ?

§. so .

Die Gründe der Praktik könnte zwar

ein jeder aus Büchern , wenn einige vor »

ham



Handen wären , die sie abhandelten , erlern

mn ; unterdessen wird,ohne vorher Geschä ?»

te untersucht zu haben , oder bey Der »

Handlung derselben gegenwärtig gewesen zu

seyn , doch niemand fest werden . Wer

also die praktische Rechtsgelahrheit Man .

gen null , muß trachten verschiedene Ge¬

schäfte , welche schriftlich abgehandelt find ,

Lurchzulesm , und was noch besser , bey An¬

wendung und Verführung verschiedener Ge»

schärfte selbst gegenwärtig zu seyn . Des »

wegen räth man einem angehenden prak »

tischen Rechtsgelehrten , zu einem Rechts »

freunde zu gehen , wo er Gelegenheit hat ,

schon verhandelte Akten durchzulesen , auch

bey den etwa abzuhaltenden ssuäicüs äs -

leLZris bey Verhandlung der Geschäfte

selbst gegenwärtig zu seyn. ( 3)

( 3) Nachdem der Geschäftsstyl auf der

hohen Schule öffentlich gelehrt wird ,
so wäre wohl nichts nothwendigeres ,
als daß auch auf derselben die prakti »

Z » sche
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( 0

sehe Rechtsgelahrheit öffentlich vorge »
tragen würde .

2l .

Nebst dem muß sich ein Rechtsgelehr -

4er , wenn er seine Wissenschaft zur Voll »

kommenheit bringen will , auch mit histo¬

rischen Kenntnissen zu bereichern suchen ,

wovon zwar einige die Rechtsgelahrheit

selbst angehen , als die allgemeine Rechts »

geschichte , die Kenntniß der juridischen

Alterthümer , die Deutsche und die Oester -

reichische Rechtsgeschichte ; ( s) andere sind

über auch andern Wissenschaften gemein , als

die Universalgeschichte , die Geschichte un¬

sers Vaterlandes , ( b) die Geschichte der Heu»
'

Legen Europäischen Staaten , die Stari »

stik , die Reichsgeschichte , die Kirchenge¬

richte , die allgemeine Gelehrtenge -

schichre , dann die Erdbeschreibung , die

Geschlechtkunde , die Wappenkunde , die

Urkundenwissenschaft , die Alterthümer ,

die Dtünzwiffenschast .
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( s ) Es sollte Kch ein geschickter Rechts »
gelehrter wagen , eine herauszugeben .

( d) Die Geschichte Oesterreichs ist eine
der nothwendigsten Hilfswissenschaften
für einen Oesterreichischen Nechtsge »
lehrten , wettn sich nur Jemand unter »
ziehen wollte , eine kürzere , als bisher
üblich gewesen , zum allgemeinen Ge»
brauch herauszugeben .

§. ' 22.

Endlich da man heute alle Anstalten

mehr nach Kameral » und Oekonomie' grün»
den vornimmt , so ist die Kamera ! » und Oeko »

nomiewissenschast einem Oesterreichischen

Rechtsgelehrten höchst nützlich , wenn nicht

nothwendig , besonders im Kamsralrechte

und in der Osconowm korsust . Auch die

Grundsätze der Mathematik soll ein Oester »

reichischer Rechtsgelehrter nicht völlig auf

die Seite setzen , denn die lvlstkssts to -

renli8 ist zu bekannt , als daß ich hier

Meldung davon thun sollte . Die Grundsätze

F z der -
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der Theologie braucht man im Kirchenrechte ,

auch viele Grundsätze aus der Arzneywaffen »

schaft braucht man sowohl im bürgerlichen ,

als peinlichen Rechte , daher kommt die Me -

«Ziciim torenüs , wovon Herr Baumer das

vorige Jahr eine herausgegeben , die

zwey neue Hauptstücke enthält , welche

man in anderen Schriftstellern gemeiniglich

vermißt ; es sind ? nmss liimN M- spru -

cksMiss msZico - militsris , L vewnuZriss

eivllls : auch gehört hiehcr OoruHsSus

MeöicinR lsZMs Isxibus ^uttrisco - xro -

vlllclsUbuZaccoMmoäsms , t ?rsZR rchZo. ( Z)

( s) Es ist eine medicmische Jnaugural »
Dissertation .

§. 2Z.

Wenn unser Kaiser das allgemeine

Gesetzbuch für die Deutschen Oesterrcichi «

sehen Erblandr durch seine Patente nach

Md nach kundmacht , alsdann wird un «

- sere



sere Privat - Rechtsgelahrheit sehr erleuchtet

werden , ihre Stralm werden auch so häufig

rind vollkommen seyn, daß sie auf einmal über

alle seine Unterthanen das helle Licht aus »

breiten werden ; alle vorige Ungewißheit der

Gesetze hbrt alsdann auk, wir entbehren die

schwere Entscheidung der Frage : ob dieses ,

oder jenes Gesetz der allgemeinen Rechte an»

genommen , ob es sich nicht etwa nur an ?

die Römische SMtsverfaffunz gründe , ob

es nicht wider unsere Sitten und Gewohn¬

heiten seye ? Die Rechte , welche bey uns

gültig seyn,und zumWohl des Bürgers ange »

wendet werden sollen , sind alsdenn be¬

stimmt und gewiß . Ein jeder kann wis»

sen , wie er seine Handlungen diesen ge»

Mß , ohne sich der Gefahr eines Scha .

dens auszusetzen , einzurichten hat . Und

so viele Länder werden durch deren Vvllzie »

hung und Befolgung den grossen wohüha »

tigen Gesetzgeber, welcher ihr Glück , zu

F 4 dem
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dem seine huldrrichesten Ahnen und Dsr -

fahrer schon lange den Grund gelegt , mit

voller Herrlichkeit vollendet , in aller Ehr »

furcht und Dankbarkeit preisen . 0 )

( s ) Ob die vaterländische Jurisprudenz
nicht erleichtert würde , wenn nach
erlerntem . Naturrechte mit einem
Grundrisse des vaterländischen Rechts
anstatt der Römischen Institutionen
in Schulen angefangen würde , woll »
te ich eher behaupten , als vepnei ?
mn «

§. 24°

Durch Kundmachung dieses sllgemek ,

nm Gesetzbuches bleibt aber dennoch die

Vbenangeführte Rechts » und Rechtsgelahr -

heits - Eintheilung . Nur dürfte dasRdmische ^

kanonische und Longobardische in derPrivat - '

Rechts gelehrsamkeit nicht mehr als einun -

«üttelbaresPrineipium vorkommen , sie wär »

Lrn für Gelehrte immer Wissenschaften btti -

ben^
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Ken, UM sich -im Rechte mehr vervollkommnen

zu können ; weil es einmal immer wahr

seyn wird , daß aus diesem Rechte ein

grosser Theil der Gesetze genommen wor »

den. Auch wird das Deutsche Privatrecht

noch nicht unentbehrlich , weil unsere Lan »

Lesgefttze noch immer auch in Vielem itz>

rm ersten Grund finden werden .

z. 25. -

Was aber die angeführten Hills »

Wissenschaften betrift , diese werden durch

solche Kundmachung gar nicht verändert ,

denn alle vorige Gesetze bleiben , nur

Laß sie in Ein Buch werden zusammen *

getragen seyn. Ein Oesterreichischer Rechts -

gelehrter wird also nicht der Mühe entho *

den , fich darauf zu verlegen , ja er muß sich

darum , und besonders um Polizey - und Ka*

Meralrviffenschsften desto mehr bekümmern ,

F 5
'

well
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weil man key Unternehmung einer je' ,

den Einrichtung die Grundsätze dieser

Wissenschaften zum Augenmerk hat .



Versuch

L e r

ersten Grundlinien
über das

österreichis che

Landadelsrecht .
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Vorrede .

gegenwärtige Abhandlung habe ich

aufgesetzt , um einen Grundriß zu

haben , nach dem ich das Adelsrecht

unsers Vaterlandes zu bearbeiten

Willens bin . Weil dieses Recht

von dem Rechte der bürgerlichen

Personen sehr verschieden ist/ so glau¬

be ich , daß es dem Publikum nicht

unangenehm seyn kann , wenn ich ihm

diese von mir aufgesetzten ersten

Grundlinien mittheile . Es kann

zwar mit der Zeit durch einen Ge¬

schickteren eine vollkommenere Form

er -



erhalten ; doch so lange diese noch

nicht zu haben ist , wird Vielleicht

meine gegenwärtige Mühe nicht um¬

sonst seyn. Wir sind in Bearbei¬

tung der Theile unserer Rechtsge -

lahrheit überhaupt noch nicht weit

gekommen . Wenn ich also jemand

Geschickteren, als ich bin , dadurch

Gelegenheit gäbe , unser AdelsrechL

mir Vorzug zu bearbeiten , so wäre

ich für meine Mühe hinlänglich be¬

lohnt .

Der Verfasser .



Verzeichmß des Inhalts .

Erstes Tauptstück .
Dom Adel überhaupt .

Zweytes Zauptstück .
VöM Adelsrechte .

Drittes sauptstück .
Von - em Oesterrerchischen Adel »

Viertes Zauptstück .
Don adelichen Rechten überhaupt , in

so weit fie als Landesstünde ketrachtet

werden .

Fünftes Zauptstück .
Von den Vorrechten , welche Adelr' che in

Oesterreich auf freye Landgüter haben .

Sechstes Sauptstück ,
Bon den Rechten , welche die Adelichen

» m



vermdg ihres Obereigenthums über Un»

terthanen und i,hre Güter haben .

Siebentes Hauptstück .
Don solchen Rechten , welche zwar nicht

aus dem Overeigenthume der Herrschaft

ten stressen , aber doch gemeiniglich da»

, mit verbunden sind .

Achtes Hauptstück .
Bonden persdnlichen Vorrechten des Adels »

Neuntes Hauptstück .
Don den Vorrechten des Adels bey der

Ehe , bey der väterlichen Gewalt , bey

der Vormundschaft , und bey persdnli -

chen Rechten .

Zehntes Hauptstück .
Don der Erbfolge des Adels . -

Eilftes Hauptstück .
Bott der Richtschnur , welche bey Entscheft

hungsdelicher Streitigkeiten zu beobacht

Nrn ^
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Erstes Hauptstück .

OsnrF Adel überhaupt

ErÄäruüg des Ä6ets «

?er Adel überhaupt ist ein Jnkegrif

gewisser Vorrechte , wodurch eine Gattung

von Personen über andere einen Borran -

in einem Staate erhalten , ( s )

( s ) Siehe Gelchow Llem . DNS
Mv . üb. r, 6. 4. KsÄ . l . §. m .

G §. 2/
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§. 2.

Er ist nur im Staate zu finden .

Wenn wir uns im Stande der Natur

betrachten , so finden wir keine Ursache , wa»

rum ein Mensch mehr Vorrechte , als ein

andrer haben soll. In diesem Stande fin »

den wir also keinen Adel . Allein sobald

wir die Menschen als eine Nation betrach »

ten , so werden wir immer einige unter

ihnen finden , die fich bey dieser oder jener

Gelegenheit um die Nation verdienet ,

und dadurch mit Recht einen Vorrang vor

anderen Mitbürgern erworben , so , daß

es vielleicht kein Volk auf der Erde gibt ,

wo kein Adel , keine Vornehmen , oder

wie man fie sonst noch heiffen mag , vor »

Ammen , die nicht wegen ihren vorzügli »

chen Eigenschaften und Dienstleistungen

vor den andern einen Vorzug , und von

ihnen eine besondere Verehrung und Hoch -

ach*
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Achtung mit Rechte verlangen und erhal »

ten . O )

( Z) Doch der Adel des Herzens kaNN
auch im Stande der Natur gefunden
werden . Er besteht in dem Bewußt »
fer n eigner und gegründeter Verdien »
sie ; der Adel im Staate gründet Kch
auf ihn , daherkömmt das Sprich¬
wort : Nur Verstand , nur Tugend
und Verdienste adeln den Menschen .
Ist demnach der Adel der Geburt mir
dem Adel, des Herzens vereinigt , so
macht der Adel Tugend und Ver¬
dienst glänzend , und Tugend und
Verdienst machen den Adel unsterb «
lich .

§- 3'

Ursprung des Deutschen Adels -

Bey den alten Deutschen machten jene

Freye den Adel aus , die sich Lurch grosse

Aemter und tapfere Thaten hervorthaten ,

welche die Nachkommen nicht unterliessen

zu rühmen - Die Nachkommen folgten ih §

ren Vorführern in ihrer Würde und Tu¬

gend , besonders in der Tapferkeit . Wenn

G » NM
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nun dieses durch verschiedene Geschlechter

fortgegangen war , so war es nicht zu ver¬

wundern , Laß eine solche Familie vor an¬

dern einen Vorzug , erhielt . ( Z)

( Z) Siehe deutsche EiicMopa - ie oder
allgemeines Reülwörterbuch aller
Künste und Wissenschaften bey der »
Worte Adel .

§- 4-

Zsrrsetzung .

Nachdem die verschiedenen Deutschen

Völker eine Nation ausmachten , blieben

die vorigen Geadelten immer im Besitze

ihres Adels . Einige davon bekamen

Striche Landes , in denen sie sowohl die

Gerechtigkeit verwalteten , als dem Kriegs »

Wesen vorstunden . Einige davon lebten

nur von den grossen und weitlüufrigen

Gütern , die sie besassen . Jene hiessen

Lerzoge , Markgrafen , Grafen ü. s. w.

diese hiessen Abstiche , Semperfrepe , Dp »

nassen u. s w



§. Z.

Der hohe und niedere Adel .

Weil sich in den nachkommenden Zeiten
siele von den Freyen ringen ihrer Ver¬

dienste im Kriege schon verschiedener Vor¬

züge würdig gemacht , so nannten sich
auch diese Meliche , und es entstund ein
neuer Adel . Damit sich der alte Adel
von diesem unterschiede , so legte er sich
den Namen des hohen Adels bey , und
der neue wurde der niedere genannt . ( Z)

( 3) Siehe Selchow L. l. §SÄ. 2. Dit .
§. r r s.

Die Bischöfe und Aebte .

Schon zu Rarl des Grossen Zeiten ha«
Len die Bischöfe und Achte an der gam

zen Reichsr ?gierung grossen Antheil ge¬
habt , so, daß man Nicht zweifeln kann ,
haß NM sie schon dort als Adeliche ange «

b 3 sehen .
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sehen . Es war also vorher schon der

Adel theils geistlich , theils weltlich ; nur

daß der weltliche hernach , wie schon an»

gemerkt worden , in den hohen und niede¬

ren eingetheilet wurde , und der geistliche

durch Freygebigkeit der Kaiser immer

zahlreicher geworden , ( s )

( 3) Siehe Vollius 1e §um ^ uünscZrum
cum IlomMio surs collstto , üb. i ,
Lit . 2. §. 4Z. ,

5- 7.

Ursprung des Landadels .

Wie in Deutschland die Landeshoheit

Nach und nach durch Herzoge , Markgrafen ,
Grafen eingeführt wurde , und diese nicht

mehr die ihnen übergeben ? Provinzen im

Namen des Kaisers als ihrer Person an»

vertraute Güter verwalten wollten , son¬

dern sie als ihre eigne ererbten zu regte »

ren anfiengen , so geschahe , daß sich die

Ortzeit Dynasten , Freye und Barone §



Welche vsm Kaiser kein grosses Amt er¬

halten hatten , mit dem niederen Adel ge»

meiniglich denjenigen hohen Adelichen ,

in derer Gebiet ihre Güter lagen , unter »

werfen mußten , so, daß beyde jetzt nicht

mehr unmittelbar unter dem Kaiser , sorv

Lern unter ihren Herzogen , Markgrafen

u. s. w. stunden . Daraus entstünde dex

Landadel . ( 2)

( 3) Siehe Selchsw c. I. §. Llz .

§ . 8 .

Herkunft des Landadels .

Wenn wir also die Herkunft einzelner

Familien des Landadels in Deutschland

untersuchen sollten , so würde sie sehr ver «

schieden ausfallen ; indem einige Familien

von den alten Adelichen Deutschlands mit

dem unmittelbaren hohen Reicksadel einen

Ursprung haben , nur daß ihre Voreltern

Nicht so glücklich waren , grosse - Aemter

G 4 und
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und Provinzen zu erhalten , wodurch sie

in mittleren Zeiten ihre Unmittelbarkeit

hätten behaupten können . Andere , und

zwar die meisten , stammen von den Freyen

her , welche durch den Soldateydienst den

Ritterstayd und mit diesem den Adel erwor »

Yen; ja einige sind in spätern Zeiten da¬

durch adelich geworden , daß sie vom Kai »

ser wegen ihrer eigenen oder ihrer Vorel ;

Lern vorzüglichen Verdienste Adslsbriefe

erhalten . ( Z)

( s ) Wann eigentlich der Adelsbrief an¬
gefangen , ist noch nicht entschieden ;
man glaubt um die Zeiten Karl des
Vierten . Eiche Selchsw c. I. §. sz °

5. y-

UrsprunF des Adels in Oesterreich .

Mit Oesterreich hat es folgende beson¬

dere Bewandniß , nämlich , daß es , wie

es noch ein Markgrafthum war , die Mark »

- rasen immer mit grösserer Freyheit re»,

gier ?



gierten , als die übrigen Fürsten des

Reichs ihre anvertraute Länder und Ge¬

biete . Die durch den Kaiser Heinrich den

Vierten bestätigten Privilegien des Rö¬

mischen Kaisers Nero zeigen die grosse

Freyheit der Markgrafen schon hinläng »

lich , welche hernach durch das bekannte

Privilegium vom Kaiser Zriederich dem

Ersten noch mehr bestätiget nnd erwei »

tert wurde . Es ist demnach kein Zwei »

fel , daß der Adel , welcher in Oesterreich

seine Güter hatte , den Herzogen Md

Erzherzogen immer unmittelbar unterge¬

ordnet gewesen ; ja er hak fich immer zur

vorzüglichen Ehre gereichen lassen , unmit »

telbar unter den Oesterrfichischen Landes »

gesehen zu leben , und seine Vorrechte nach

den alt hergebrachten Freyheiten zum Ruh¬

me des Landes gemessen zu können «



ro6 -Mrg.

§. 10.

Die Herkunft .

In Ansehung der Herkunft des Oesten

xeichischen Landadels kann ich nichts beson »

Hers anführen ; ich berufe mich demnach

auf den 8. §. oben .

Zweytes Hauptstück

Von dem Adelsrechte .

§- l -

Erklä ' runF .

^- as Adelsrecht ist ein Innbegrif der

dem Stande des Adels insbesondere zu «

stehenden Rechte und Verbindlichkeiten .

Die Vorrechte und Verbindlichkeiten , wel »

Ke dem Oesterreichifchm Adel vor den

übn «
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übrigen Mitbürgern zustehen , machen al¬

so Las Oesterreichische Adelsrecht aus . ( 3)

( 3) In einem Adelsrechte kommen nicht
alle Rechte vor , welche die Adeliche
haben , oder haben können , sondern
nur diejenige , welche fle vor den
übrigen Mitbürgern haben , oder ha?
den können .

§. 2.

Gegenstände des Adelsrechts .

Die Gegenstände des Adels rechts stutz

alle jene Geschäfte, , wo die Rechte des

Adels von den Rechten der übrigen Mit »

Kürzer abweichen , ( s )

( s ) ck. den vorhergehenden §. in der
Rote .

§. 3.

, Verschiedene Stände des Adels .

Nachdem die Adelsstände verschieden

find , so kann auch ein Adelsstand vor

dem anderen wiederum gewisse Vorrechte

ge»
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genc' essen ; deswegen merken wir hier an ,
daß ße entweder dem weltlichen und geist «
liehen Adel , oder nur dem weltlichen ei»

gen seyn können : so Hat bey den weltli¬

chen auch der Zerrenstand wieder einige
Vorrechte vor dem Arttexstande , und end «

sich auch der alte Adel vor dem neuen .

§. 4-
Gusllsn .

Die Quellen des Adels rechts find die

Sandesgewohnheiten , dann die landes «

fürstlichen Privilegien und Gesetze. ( Z)

( 3) Da die Landesgewohnheits » am
besten aus der Geschichte hergeholt
werden können , so wird diese hier
smen guten Gesträuch hasten .

§. Z-

Nutzen und Gebrauch «

Nützlich ist es istens einem jeden vorn

Adel , weil ein jeder seine Rechte kennen

soll ; stenS ihren Beamten und Konsm

len -



leMm , welche die Angelegenheiten ihrer

Häusre besorgen , weil gewiß kein Adelt »

cher leicht seine Vorrechte Vergeben will ;

Ztcns einem jeden Richter , der in den

Streitigkeiten des Adels rechtsprecheü

soll , weil ihn in deren Entscheidung die

gemeinen Rechte verlassen . ( 3)

( 3) Siehe Schotts juristische Encyklo¬
pädie im 21. Kapitel .

§. 6.

Ob es auf Universitäten zu lehren .

Das Adelsrecht auf Universitäten ins¬

besondere vorzulesen , wäre vielleicht zu

viel ; doch weil es für die meisten Rechts »

gelehrten nützlich , wenn nicht nothwendig

ist , so könnte es mit andern sogenann »

ten kleineren Rechten vereiniget vorgele¬

sen werden . Die wichtigsten davon wst»

ten , meiner Meynung nach , das §antz -

lungerecht , das Wechselrecht , das Zantz »

rver ?s»
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rverksrecht , das Postrecht , das Stadt »

und Bürgerrecht , das pollzeyrecht , das

RrLegsrecht , das Iagd » und Forstrecht ,

das LandrvLrthschaftsrecht , das Dorf » und

Bauernrecht . Diese scheinen mir Rechte ,

die alle würdig wären , daß man über sie

besondere Vorlesungen hielte / und die den

AdelicheN besonders wichtig seyn sollen ,

wenn sie in der nützlichen Rechtsgelahr -

heit etwas mehr bekannt seyn wollen . ( 3)

( 3) Bey uns kennt man in Schulen'
diese Rechte kaum dem Namen nach ,
wenn nicht jemand durch Privatfleis
sich darum bewirbt ; doch ist es ohn»
gezweifelt / daß sie die anwendbare
Jurisprudenz in ein besonders Licht
stellen : man kann sie als Abhandlun¬
gen über die vorzüglichsten Rechts »
Materien ansehen .

Drik
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Drittes Hauptstück .

Von dem MesterreichifchenAdel .

§. i

^ Erklärung .

in Oesterreich ist jener Stand

der Personen , welchen der Vorrang vor

Bürgern und anderen in Oesterreich ge¬

bühret , und in Ansehung dieses noch ver¬

schiedene ausschließende Rechte genießt , ( s )

( ?) Wie man zu diesem Stande in Oe-
sterreich gelangt , wird bald ausge »
setzt werden .

» §. 2.

ELntheilung des Adels .

Der Lestrrreichische Adel ist entweder

mit der L« ndmnnnsch « st in Oesterreich



vereiniget , oder nicht ; im ersten Fallt

ist der Adeliche zugleich Landmann > im

zweyten nicht , ( s )

( g) Er kann Graf und Fürst seyst , sich
in Oesterreich beständig aufhalten ,
und dennoch kein Landmann seyn ;
die Landmannschaft erhält man durch
eine besondere Aufnahme - dazu vom
Landesfürsten , oder von Ständen . -
Ich muß hier erinnern , daß ich nur
meisteneheiis die Rechte desjenigen
Adels abhandle , welcher die Land -
mannschaft hat , weil dieser überhaupt
auch nur in Ansehung der Gesetze itt
eine vorzügliche Betrachtung kömmt .

§. Z-

Geistlicher und weltlicher Adel .

Der Destcrreichische Adel ist entwedec

geistlich oder weltlich . Zum geistlichen

Adel gehören der Erzbischof zu Wien /

her Bischof zu Neustadt , dann die Prä¬

laten , Aebte Mb präbste der Klöster und

Stifte ; 0 ) zum weltlichen gehören Flie¬

sten , Grafen , Freyherren , Ritter u. s, w. -

« )
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(Z) Siehe Oesterr . Kodex 2 Theil psx .
rzo . unter der Rubrik prcklnr anstand .

§. 4-

wie wird der geistliche Adel erhalten -

Der geistliche Adel wird mittels der

geistlichen Würde unmittelbar erhalten ,

so , daß der Erzkischof von Wien und

der Bischof von Neustadt alsogleich zum

Adel geh' oren , so bald sie vorn Landesfür »

sten ernennet sind ; die Prät - t . n aber , so

bald sie von ihrem Konvent erwählet ,

und vom Landesfürsten bestätiget wor »

den. ( 3)

( 3) In Oesterreich übt der LandeMrst
' in dem Erzbisthume und Bisthume

das sogenannte M nominausti aus ,
so daß man nur mittels dieses Erz »
bischof , oder Bischof werden kann ;
die Herrenstikter haben noch bisher
das Recht , ihren Abt oder Prälaten
im Angesicht ? eines lan esfürstttchm
KommiUr zu wühlen , der aber her¬
nach vom L ndesfürsten selbst bestä¬
tigt werden muß.

H §- 5-



BOie wird der weltliche Adel erhalten d

Der weltliche Adel wird in Oesterreich

durch Begnadigung des Landesfürsten

erhalten « oder durch die Geburt . Denje »

rügen Adel , welcher Lurch Begnadigung

- es Landesfürsten erhalten wird , ertheilt

der Landesfürst entweder aus eigner Le »

wegung wegen vorzüglich geleisteten Bür - -

ger - oder Soldatendiensten , oder auf An¬

suchen ; wo aber auch zugleich eigne , oder

von Vorfahren geleistete Verdienste ange »

zeigt , und bewiesen werden müssen . 0 )

Der Adel , welcher durch die Geburt er¬

langet wird , gründet sich auf die Verdien »

sie der Voreltern , ( b)

( s ) Im Deutschen Reich steht sonst dem
Kaiser allein das Recht zu adeln zu,
der Erzherzog von Oesterreich aber
hat es aus einem besonderen Privile »
gium ,vermdg welchem noch die von ihm
Geadelten denen vom Kaiser gleich
Malten werden . Siehe des seligen

Herm



Herrn Hofrath Schrötter « Grundriß
eines Oesterreichischen Staatsrechts
im iZtett Absatz §. i . Wer dir
Landwannschaft r' n Oesterreich er¬
theilt , Hase ich oben schon erinnert ,
flehe §. L-

O) Für bett GeburAober StamMadek
lassen flch triftige Gründe angeben ;
denn unter Mittheilung des Erb »
oder StawttMdels lag von jener eine
besondere Staatsabsicht verborgen .
Mau ließ auch den Nachkommen der
um das allgemeine Beste verdienten
Männer gewisse Börzüge genieffen ,
die dem Staate nicht viel kosteten ,
und doch andere edlere Seelen durch
die Hofttüttg , noch seine Nachkommen
glüchüch zu wachen , und in ihnen
geehrt zu werden , zu gleichen rühm «
lichm Thaten und Verdiensten am
spornten .

§. s.

Wer große und kleine Adel , oder hohe
und niedere .

Der weltliche Adel wird insbesondere

MH in Oesterreich in dett ßrsM ünV

H s kleis



kleinen , oder hohen und niederen Adel

eingetheilet ; jener enthält Lürsten , Gra¬

fen , Freyherren , dieser die Ritter und

d. gl. ( s)

(3°) Die Fürsten find alle zugleich Für »
sten des heiligen Römischen Reichs ;
einige haben wirklich im Reich un»
mittelbare Fürsienrhümer , andere nur
Grafschaften , andere haben nur den
Titel ; auch gibt es viele Grafen und
Frer - Herren und Ritter , die den Ti »

ftel als Rerchögraft - n, Reichsfreyher »
ren und Reichsritter führen , ja
vielleicht tue meisten , die m GÖster¬
reich begütert find ; doch dieser Adel
kann dem der Landeshoheit zu keinem
Abbrüche gereichen . Siehe Gchrütter
I. c. izter Absatz §, i .

§- 7-

Der alte und neue Adel .

Weiter wird der Oesterreichische weltli »

che Adel in den alten und neuen eingethei¬

let ; jener muß viele Ahnen zählen , dieser

kann von jemand selbst erworben seyn ;

Loch wie viel jemand Ahnen zählen muß, bis

er



rr in Oesterreich zum 6ltm Adel gerech¬
net wird , ist nicht bestimmt . Z, B. Um

das - große Stephanskreu ; zu erhalten ,
soll einer wenigstens vier Ahnen zählen . 0 )

( 3) Siehe Statuta dieses Ordens im
6ten Theile des Oesterreichischen Ko¬
dex §. 22.

Viertes Hauptstück .

Von adelichen Rechten über¬

haupt , in so weitste als Lan¬

desstände betrachtet werden .

§. i .

Vorrang des Adels .

so weit als die Adelichen die so ge¬

nannte Sandmannschaft ausmachen , haben

ße dm Vorzug vor anderen Mitbürgern

H z im



W Lande , daß fle in wichtigen Angele - gM

tzeiten des Landes durch Landtage vom

Landesfürsten vernommen und um ihr

Gutachten angefragt werden ; sie theilen

sich in drey Stände , als nämlich in den

prälutenstand , Zerrsnstand und Ritter »

stand , ( 3) wozu noch der vierte der mit »

leidigen Städte später gekommen ist .

Mach dem wachen sie über die Glückseligkeit

des Landes durch einen beständigen Aus »

schuft , der aus dem Landmarschall , Land -

rmtermarschall , dann aus 5 Prälaten , z

vom Herrenstqnd und 4 vom Ritterstande

Hesteht ; endlich bestellen sie 6 Verordnete ,

Lerer 2 aus dem Prälatenstande , 2 aus

Hem Herrenstande und 2 aus dem Ritter »

stände seyn müssen , welche über die Land ?

wirthschaft , über die richtige Abführung

der Steuer und Kontribution Soxge tra¬

gen müssen. Diese Verordnete werden alle

Rey Jahre verändert , es wäre dennz
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daß ihnen ihr Amt vom Landtage noch

auf weitere Zeit bestätigt würde .

(3) Um welche Zeit die Adelichm in
Liese drey Stände eingetheilet wor »
den , kann man so genau nicht bestim »
wen .

' 5 - 2 .

Vsm prä ' latenstKnde .

Der geistliche Adel hat das Vorrecht ,

daß er den ersten Rang unter den Land »

ständen behauptet ; er macht sich dessen

besonders würdig , daß er in der Religi »

on , in guten Sitten , in Befolgung der

Landesverordnungen , Bezeugung der vor »

züglichen Vaterlandsliebe , bey jedem

Vorfalle allen übrigen zum Beyspiele

und Aneiferung vorgeht , ( s )

( s ) Dieser Vorzug rührt auch aus der
besonderen Hochschätzung gegen die
Geistlichkeit her .

H 4 § . 3 °
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§. 3-

Vom Zerrenflan - e.

Der Herrmstand ist der zweyte Stand

von der Oesterreichrschen ^L mdm- rnnschaft ,

und der erste der politischen Stände ; er

behauptet diesen Vorrang dadurch , daß er

mit Tugenden , die seinem erhabenen Ka»

rakter gemäß sind , ausgeschmückt , dem

Vaterland ? mir vollem Eifer und Erge »

LeNheir zu dienen sucht. Im MinistercuM ,

in Botschaften , in Präfidftn , Gesand »

Masten , Räthen , im Kriege als Offizier ;

vom letzten bis zum ersten Range sehen

mir ihn täglich mit Klugheit . Großmuth

und Baterl ndsliebe , Wirthschaft und Ge¬

rechtigkeit unermüdet arbeiten , um die

Ehre unsers Vaterlandes nicht nur auf¬

recht zu erhalten , sondern loche auf alle

Mögliche Art nach dem Beyspiele ihres

Landesfürsien von innen und aussen noch

Mehr zu erweitern und zu bestätigen . ( 2)

Er



Er macht zugleich den Beschützer , Unter »

stützer der Künste und Wissenschaften , da¬

mit diejenige dem Lande niemal mangeln ,

die sich bemühen , den Geschmack und die

Aufklärung durch ihre Wissenschaften zu

unterstützen . Ihm ist auch bey der Ap»

xellarionssteLe eine besondere Bank er¬

theilt , die den Vorrang vor den übrigen

hat .

( s ) Unsere Vaterlandsgeschichte kann
uns genug Beyspiele davon ausstellen ,
und wir haben noch täglich das Glück ,
viele , die den Weg ihrer glorreichen
Ahnen und Vorfahren wandeln , zu
verehren .

§- 4-

Vorn Ritterstande .

Der dritte Stand der Landmannschaft

ist der Ritterstand . Er wird der zweyte

politische Stand genennt - Seine Reckte

find ebenfalls glänzend ; es sind gewisse

Hofämter , welche ihrem Stande Haupt »

H 5 säch-
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sächlich gewidmet sind . Ihnen ist bey des

Appellationsstelle eine gewisse Bank einge »

räumt , welche die Ritterbank genennet

wird . In mittleren und noch späteren

Zeiten bestand ihre Pflicht , so wie des

Adels überhaupt , besonders in Sol -

Latendiensten , welche sie dem Lande

mit Ehrsucht und Tapferkeit leisteten .

Seitdem die Landesfürsten beständig Sol »

daten auf den Beinen halten , wodurch

sowohl die innere als äußerliche Sicher »

heit am besten beschützt wird , find ihre

Dienste abgekommen und meistens in

Steuer und Abgaben verwandelt worden «



Fünftes Hauptstück .

Von den Vorrechten , welche

Adeliche Ln Oesterreich auf

freye Landgüter haben .

§. i .

Ihre Güter sind in hex Wandtafel be¬

stimmt .

erst ? Vorrecht , welches die Adeli -

Ken in Ansehung der im Lande gelegenen

Güter haben , ist , daß die freyen Landgü¬

ter zur Erhaltung ihres Standes in die

Landtafel eingetragen , mit der Eigen¬

schaft , daß solche für sie allein bestimmt

find . Das ist das wichtigste Recht unter

Allen , weil dadurch für ihren Orden auf

Mig gesorgt ist , und st'e dadurch gleichsam

Her »



Herren des Landes werden , weil ihnen

gewisse Güter zugeeignet und zu ihrer Auf «

rechrhaltung auf allezeit aufbewahret wer »
den. ( 3)

( 3) Niemand wird wegen dem Besitz
dichr Güter in die Lmdtaftl einge »
schrieben , als der vom Adel ist , und
die Landmannschaft in O- sterreich er¬
halten hat . Siehe I ^otNarii ? näerici
Vvüii IsZum L conlustuäiwam
KrlLcarum , esrum potlüimum . -guss
intts v^nssum vi ^ent , cum Homsno fü¬
rs eoüstjo aä oräinsM ck' AsKAl' um,
. soZunis Ort ^v. Vt ^ süsnbsr ^ ü priu - -
erpÜ8 furi8 sccomMocjatZ , lib . i . Hr .
V. §. 50. Slots 9.

§. 2.
Dem Adel steht besonders zu , diese Gü¬

ter « n sich zu bringen .

Das zweyte Recht in Ansehung dieser

Güter ist, daß sie das ausschließende Recht

haben , die in der Landtafel als freye ein¬

getragene Landgüter auf was immer für ei¬

ne ehrbare Art an sich zu bringen , so,

daß



125

daß ss lange ein Adelicher vorhanden , der

diese Güter verlangt , alle andere weichen

Müssen. ( 3)

( 3) 65. I . otdZriu8 V' riäeriüüS VoNus
c. I. Wenn daher eine Herrschaft ver »
kauft wird , und mehrere vorhanden

- find , welche einen gleichen Kaufschil »
ling bieten , so wird der Landadeliche
immer anderen vorgezogen .

§. Z-

Das Emstanörscht .

Das dritte Recht ist , daß wenn der¬

gleichen Güter wirklich schon in Händen

anderer wären , welche nicht vom Land »

adel sind , ein jeder vom Landadel das

Recht hat , diese Herrschaft an sich zu ld»

sen , welches das Emstandreche genennet

wird . Nur muß er den Besitzer des Wer »

thrs wegen entschädigen , damit er nicht

mit dessen Schaden sich bereichere . ( 3)

( 2) Dieses Einstandrecht steht ihnen
such zu, wenn ein dergleichen Gut

Schul »



Schulden halber veräußert worden ;
will sich der Käufer aber , der kern
Landmann ist , des Besitzes sicher stel¬
len , so muß er das kriviloZium pnk -
üäsaäl ansuchen . und sich das dop »
Kette OoMributtoiizle zu zahlen am
bieten , oder auch das krivHe ^ ium
ansuchen , das Landgut ohne diese Be¬
schwerde besitzen zu dürfen .

5- 4-

Das einfache Oolitributlonsis wird von

«delrchen Gütern bezahlt .

Richt genug , daß gewisse Güter für die'

Adelichen ausschlieffend auf ewig durch

die Landtafel bestimmt find , dergestalt ,

daß sie nicht nur bey einer Zusammenkunft

mehrerer an sich bringenden , die alle einen

gleichen Werth bieten , den Vorzug ha¬

ben , sondern so gar jene / welche von an¬

deren schon beseffm werden , einlösen kön¬

nen . Sie haben noch das Recht , daß sie

von dem, zu Erhaltung einer beständigen

Armee eingeführten eontributjonaie , ge-

M



gen den unterthünigen Gütern nur das

Einfache bezahlen . Die unterthünigen Eü »

ter zahlen zwey vom Hundert ihres

Werths , und die Freyen nur eines vom

Hundert , ( s )

( 3) Die Stünde besorgen dieses Gontri -
butioliale , und bezahlen es ; es wur¬
den 1750 . alle liegende Gründe geschützt ,
die Summe unter alle Adeliche ver¬
theilt , die aber unter ihren ' Unter -

- rhanen in eine weitere untertheilt
wurde . Unterdessen muß es doch die
Herrschaft für ihre Unterthanen zu ge¬
höriger Zeit bey Strafe io vorn Hun¬
dert abführen , ohne daß sie nur das
Mindeste von ihren Unterthanen als
ein Interesse begehren können .

§. 5-

LefreMNF von einigen Aufschlagen .

Das fünfte Recht , was ihnen noch zu»

kömmt , ist : daß sie auf dem Lande von

dem Fleischkrmzer in Ansehung jenes

Viehes befreyet find , was sie zu ihrem

eigenen Unterhatte brauchen ; daß sie ih¬

rer ^



ihrer Seils bey Veräußerung oder Anstch -

bringung eines Pferds vsm Roß - und

Pferdeaufichlag frey sind ; auch Leine »

Gerreidausschlag zu bezahlen haben , wenn

sie ihr Getreide auf dem,Lande aus ihrem

eigenen Boden verkaufen . Don dem Mehl ,

was sie in die Stadt zu ihrem eigenen Ge¬

brauch und Nothdurft führen , zahlen sie

auch keinen Aufschlag , da andere von je»

dem Muth zwey Gulden abführen , ( s )

( 3) Diese Rechte find zwar so groß
nicht , doch zeigen sie der Adriichm
ihre Freyheiten , die sie immer vor
andern gelodert haben , an , und sie
kommen schon in der uralten Oester »
reichlichen Lendeöordnung vor , wel¬
che , nach der Meynung Ludwigs
im Jahre IIYO, unter Lespslo her »
ausgekommen seyn soll. In dieser
hecht es §. 55. „ Desssoll kein Edel »
„ mann kein Maut nicht geben , we»
„ der auf Wasser noch aus Landt .
„ Wass er in seinem Hauff essen oder

,, trinMn will , dess soll er um den

„ Landherren dienen mit seinem Schtt »
„ de . " Durch das Lranksteu rpatcnt
vom i . May 1780. im Eingänge find ei»
niqe dieser Rechte unbrauchbar gemacht
worden .



Das Jagdrecht .

Das sechste Recht ist , daß fi'e auch M

fugt find , auf ihren und ihrer Untertha »
nen Gütern die Jagdgerechtigkeit auszu «
üben . Ein Recht , was aydern Privat «

Grundeigenthümern auf kerne andere Art

zusteht . Es hängt und klebt aber an den

Gütern der Adelichen dergestalt , daß ein

jeder , welcher auch durch ein krivilsAiüm

xolstäsiick zu deren Besitz gelangt , es

ausüben kann . ( 3)

( 2) Dem Ursprung nach soll aber das
Jagdcecht in Oesterreich ein Kammer¬
recht styn , welches einstens dem Lan »
Leöfürsten allein zukam. Allein heut
zu Tage kann man es als rinMecht an»
sehen , welches allen Land lernen ver »
mdg ihren Landgütern zusteht , indem
es alle entweder wegen erhaltener
landessürstlicher Begnsdigmag , oder
gar durch eine 32 jährige Ausübung
oder Verjährung erhalten haben .
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I §. ?.

Ritter - Lehenfahigkert .

Nebst diesen steht den Adelichen sieben »

tens das ausschließende Recht zu , rrtterli »

che landesfürstlichec Letzen zu besitzen , wo»

von aber die geistlichen LandstLnde ausge »

schloffen sind , so daß der weltliche Adel

dadurch eine nicht geringe Anzahl Güter

drsitzet , in Ansehung derer er auch wegen

ertheilten Lehnsgnadett fast die nämlichen

Rechte ausübt , die ein Freyeigenthümer

in seinen freyeigenen Gütern ausübt . ( 3)

( g) Siehe meinen versuch über die per¬
sönlichen Rechte , z. Abschnitt im
2. Hauptstücke .

Das Gbereigenthum über di » unrsrtbä -

nigen Güter «

Endlich achtens ist mit ihren Gütern

noch das Dbereigenthum über eine große

An-



Anzahl unterthäniger Güter verknüpft »

Dieses Obereigenthum rührt daher , daß

die Unterthanen diese Güter meistens von

den Herrschaften selbst ursprünglich em»

pfangen habest ; denn wir wissen aus der

Geschichte , daß die Unterthanen einstens

Leibeigene waten , die gar kein Eigenthum

besaßen , und nur von demjenigen leben

mußten , was ihnen ihre Herren überlies¬

sen» Siebearbeiteten ihrer Herren Fcl «

der , während als sich diese meistens mit

dem Kriege beschäftigten » Als ihr Elend

Nach der Beschreibung , welche Roberts ««-

im Eingänge zur Geschichte Kaiser Rarl

des Fünften macht , in den mittleren Zei¬

ten auf das höchste angewachsen , fieng

man an , dafür zu halten , daß der leibs

eigne Stand der christlichen Religion zu¬

wider sey» Weil man denn aber dazu¬

mal keinen andern Vertrag kannte , als

den Lehensvertrag , auch mit diesem Lehens '

8 s Ar -
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vertrag alles so voll war , daß ein jeder

Bermdgender und Reicher Lehmherr seyn

wollte ; so geschahe endlich , daß die alte

Leibeigenschaft an manchem Orte dem

Namen nach gar abkam , aber überhaupt

viel dadurch gemildert wurde , daß man

dem Unterthan ? gewisse Stücke Landes

gegen gewisse ^Abgaben und Dienstlcistun »

gen zu benutzen , einräumte . 0 )

( s ) Wenn man aber die Sache genau
untersucht , so hatten die Deutschen
von dieser Sache keim bestimmten
Begriffe .

§. 9.

Fortsetzung .

Ja die Lehensraserey , die dazumal den-

gestalt herrschte , daß man glaubte , die

Ordnung eines Landes kdnnte nur dadurch

erhalten werden , wenn von der untersten

Klaffe Menschen anzufangen , ein jeder des

andern Lehenmann bis zum Kaiser werde ,

krach »



Krachte die Sache so wert , daß viele Freye
von den Reichen und Mächtigeren gezwun »

gen wurden , ihre bisher eigenthümliche oder

erhaltene Zinsgüter als Lehen zu besitzen ,
und ihren Herren dafür Dienste nach ih»

rer Willkühr zu leisten . Dadurch kam es

endlich so weit , daß viele Zins » und freye
Güter mit den Gütern der Unterthanen

gleiches Schicksal erfahren mußten , und mit

ihnen einerley Natur wurden , so daß man
in kurzer Zeit nichts als freyadeliche , oder

unterthänige Güter in ganz Deutschland ,

ja vielleicht in ganz Europa fand . (a)

O) Ich will mich in der Sache auf
Robertsons Geschichte Karl des Fünf «
ten berufen , und zwar im Eingangs
auf den ersten Abschnitt , und auf
seine Erläuterungen , und 8te Note ,
dann auf Estors kleine Schriften

, 2. Th. r. Stück . §. i8 .

§. 10.

Fortsetzung .

Obschon also die Adelichen den Unter »

thanen ihre Güter als Lehen überließen ,

I 3 so
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so Harm fie doch immer diese unterm »

lügen Lehen von denen , welche fie ihres

gleichen und anderen mächtigen Freyen ga»

hen , unterschieden . Denn diese haben

außer ihren Kriegsdiensten und Verände -

rungstaxen keine andere Dienste , oder

Abgaben abstreicht , da hingegen die Un,

terthänigen zwar frey von Kriegsdiensten ,

aber mit desto mehr andern Abgaben und

unbestimmten Diensten beschwert waren ,

bis endlich , bey mehrerer Ausbreitung des

Handels und des Geldes , der Unterthan

seine Bürde zu sehr fühlte ; und das ist

hie Ursache , warum die Abgaben und die

Dienstleistungen der Unterthanen nach der

Zeit theils vom Adel selbst , theils vom

Landessürsten vielleicht gemildert , viel «

Picht auch bestimmt worden ,
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5. nr

Es scheint ein Lehenobereigenthum zu

seyn .

Fetzt wird es zwar unndth - g seyn , noch

hinzu zu setzen , daß das Obereigenthum ,

welches der Adel über die Güter seiner

Unterthanen hat , ein Lehenobereigenthum

seye. Daß diese Güter keine Lmpü ^ - u -

iLs seyn , habe ich schon anderwärts er -

wiesen . Zinsgüter , oder Erbzinsgüter

find es in so Weit , als von einem jeden

dergleichen Gute ein Dienst , den man

Zins nennen kann , abgereicht werden

muß. ( 3) Wir müssen aber betrachten ,

istens , daß dieser Zins Dienst genennet

wird ; ntens , daß die Güter Lehen genen »

net werden ; Ztens , daß der Herrschaft ei»

m jede Veränderung angezeigt werden

müsse ; 4tens , daß ihr Deränderungsta «

xen gezahlt werden ; Ztens , daß die Herr »

Mast über sie ihre Gerichtsbarkeit aus »

I 4 übe ;



übe ; 6te ns , daß wenn ein unterthäniges

Gut eingezogen werden solle , ein unpar «

teyisches Grundgericht von Mituntertha ,

nen niedergesetzt wird ; endlich 7tens ,

daß diese Eigenschaften alle bey Lehen vor »

kommen . Wenn wir dieses alles betrach¬

ten , und die mittleren Zeiten , wo kein

anderer Vertrag in Ansehung der liegen¬

den Gründe bekannt war , als der Lehens »

vertrag , und deswegen alles Lehen seyn

mußte , so wird wohl kein Zweifel mehr

übrig seyn , daß das Obereigenthum des

Adels über die unterthünigm Güter ein

Lehensobereigenthum ist.

( s ) Diese Abgabe wird also uneigent »
lich Zinns genennt , der wahre Na¬
men ist Grunddienst .

Sechs -
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Sechstes Hcmptstück.

Von den Rechten , welche die

Adeliche vermög ihrem Gber -

eigenthume über Untertha¬

nen und ihre Güter haben .

§. r-

Vom Grund » Satz - und Dienstbuch .

erste Recht , welches aus dem

herrschaftlichen Obereigenthumr fließt , ist

das Recht , ein Grundbuch , Dienstbuch

und Gutzbuch zu halten : das erste enthält

den Eigenthümer , die Gränzen des Grün »

des in sich ; Das zweyte den vom Grunde

zu leistenden Dienst , und das dritte die

Verschreihung und Verpfändungen des Gu»

I 5 teö .
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tes . Ja es ist nicht nur allein ein Recht

des Adels , dieses dreyfache Buch zu haU

ten ; sondern es ist zugleich eine Schuldig¬

keit , daß eine jede Herrschaft diese drey

Bücher führe , um Ordnung , Treue , und

Glauben im Lande zu erhalten .

^
) §. 2.

vom Dienste .

Das zweyte Recht , welches dem Adel

wegen seinem herrschaftlichen Obererem

thume über die Unterthanen zusteht , ist

das Recht , den Dienst von jedem unter »

thünigen Gute einzufodern . Dieser Dienst

ist nicht überall gleich bestimmt , wenn

man aber wissen will , wie hoch er seye ,

so muß man fich auf die alt hergebrachte

Gewohnheit , oder richtiger auf das Dienst¬

buch berufen ; er besteht gemeiniglich nur

in wenig Pfennigen , wenn er im Gelde

Bgereicht wird ; wenn er aber in Natur



IZK

geleistet Wird , ist er Höher . Der Ur¬

sprung davon mag dieser seyn , daß , nach¬

dem diese Güter als Lehen betrachtet wur¬

den , man solchen anstatt der bey anderen

Lehen gebräuchlichen Militärdienste ringe »

führet habe . ( a)

( s ) Wer bey offenem Grundbuch den
Dienst nicht entrichtet ,, der zahlt 22

kr. 2 dr . Wandel , oder was daß
päMliche ist, Strafe

§. 3-

Vsn Gewahren .

Das dritte Recht ist die Gewährsan »

schreibung eines jeden Inhabers eines

rmterthänigm Hauses , oder Grundstückes .

So oft nämlich ein untertäniges Gut ver¬

äußert werd , muß derjenige , der es an

sich gebracht , in Jahr und Lag um An»

schreibung an die Gewähr , wie ein jeder

neuer Lehenmann um die Belehnung , an¬

suchen , wofür dem Grundherrn eine ge»

Wisse



wisse Taxe , nämlich von r fl. zo kr. nebst
Ab » und Anschrcibgeld von ir kr. Se»

zahlt wird ; vormals mußte so gar ein je¬
der sein Gut nur mit Vorrvissen seiner

Herrschaft veräußern ; ja es war ohne

Zweifel einmal eine Zeit , wo der Grund

nicht einmal veräußert werden konnte ,
sondern es der Willkühr der Herrschaft
überlassen war , ob sie dem Unterthan ,
und wie lang sie ihm seinen Grund über »

lassen wolle , und ob es nach seinem Tode

dessen Kindern zufallen solle , oder nicht .

Obschon der Adel aus eigenen Vortheilen

mit seinen Unterthanen nicht immer so

hart umgegangen seyn mag , hat man doch

selbst von der Seite des Adels nach der

Zeit für besser gehalten , daß der Unter »

than seinen erhaltenen Grund als sein

Eigenthum ansehe , und miti solchem , des

Lbereigenthums der Herrschaft unbescha »

digt , schalten könne . Dadurch ist es ge¬

schehen , daß sie ihre Güter mit mehr Fleiß

und



und Eifer bearbeitet , und zu einem nicht

geringen Werth , den sie heut zu Lage ge¬

gen die vorigen Zeiten haben , gestiegen

find - ( s )

( 3) Wer sich in Jahr und Lag nicht an
die Gewähr schreiben läßt , zahlt ei§
m Strafe von 45 kr.

z. 4.

Von unterthä ' nigen Sätzen »

Das vierte Recht ist, daß die Herrschaft

das Recht hat , alle Sätze auszufertigen ,

wodurch über unterthänige Güter ein

Pfandrecht erhalten wird ; sie kann dabey

von jeder versicherten Echuldforderuug

^ kr. vom Gulden begehren , so daß dieses

Recht mit einem nicht geringen Nutzen

verknüpft ist. ( 3)

( 8) Nebst dem wird auch für die Aus -
fertigung und Kasscrung eine Lax von
i st- 32 kr. gefordert .

L- 5-



§- 5°

Nsn Roboten .

Das fünfte Recht iß das Recht , die

Robot zu fordern . Sie wird in die Hand- -

Md Zugrobot eingetheilt Das Recht mag

zwar in der veralteten Leibeigenschaft sei¬

nen Ursprung haben , aber in den mittle¬

ren Zeiten , als die in §. 9. und io . er»

wähnte Veränderung vorgieng , fiengen

sie an , vielmehr den Lehendienst mit vor¬

zustellen ; deswegen find sie , wie dieser ,

unbestimmt gewesen . Die erste Bestim¬

mung dieser Roboten geschah durch den

Tractat 6s MibuZ incorporallbus . Die

letzte Bestimmung dieser Dienste in Ge »

sterrerch ist folgende .

§. 6 .

Fortsetzung des vorigen .

Erstens : werden alle Unterthanen ist

Ganzlehner , Zalblehner , Viertellehnex ,

und
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Md Inleute eingetheilt . 2tens kann von

Ganz »und Halblehnern drcZugrobot , von

den übrigen aber nur die Zandrobst gefor «

Lert werden , Ztensist fesigesetzt , daß der

Adel das Recht hake , wie vorhin , nach

den zwischen ihm und seinen Unterthanen

getroffenen Vertrügen die Robot zu ver ^

langen . 4tens daß wo keine solche Der »

träge vorhanden sind , die letzten 32 Jah¬

re zur Richtschnur sollen genommen wer »

den. Ztens und wenn der Adel in diesen

Z2 Jahren nicht immer gleich die Robot

gefordert hätte , er die größte , welche

durch diese Jahre geleistet worden , fordern

könne . 6tens daß aber eine jede Herr »

Mast von ihren Unterthanen nicht mehr

als des Jahrs 104 Lage , und davon die

Woche nicht mehr als z fordern solle .

7tens können sie Roboten zu allerhand

Arbeiten fordern , wenn sie nur im Wer »

gerungsfalle beweisen können , daß die Un»

ier » -



terthanm durch Z2 Jahre dergleichen schön

geleistet haben . (3)

( 3) Siehe Robotpatent vom 6ten Jun .
1772 . auch das Patent vom i2tm
Jul . 1773 . und 24sten Oktober 177z .

§-

Fortsetzung des vorigen .

Auch hat der Adel das Recht , von sei»

nen Unterthanen eine Robot zu begehren ,

wodurch geschehen kann , daß diese den

nämlichen Tag nicht zurück kommen . Wenn

die Unterthanen nur nicht die Woche über

drey Tage dadurch zu roboten verbunden

werden . Da aber die Unterthanen in ih¬

ren Roboten den nämlichen Tag nicht zu

Hause kommen können , müssen die Herr »

schalten dem Unterthan für . den Knecht

des Tages einen Siebner , für das Pferd

ein Maßet Haber Herschiessen . Hätte die

Herrschaft die Robot nicht vonnöthen , so

kann
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M » Ae von ihrem unterthane deswegen

tzm Werth davon begehren , der aber vom

Kreisamte , oder Landesregierung nach dee

deswegen gemachten Reetifieation bestimmt

wird . ( s )

( s) In der 1750 . vorgensmmenm Re »
etifieation ist die Robot der Herr »
schatten geschähet worden ; es ist also
billig , daß fie nach dieser Schätzung
die Entschädigung von ihren Unter »
rhaneN fordern , weit fie nach dieser
Schätzung auch Steuer zahlen müssen

§. 8°

Vom Waisenzuhre «

Das sechste Recht ist , daß der Adel

von seinen Unterthanen jene Kinder , weU

che ihren Eltern zu ihrer Wirthschaft nicht

nothwendig und in fremde Dienste zu tre »

ttn u>illen,s find , in seine Dienste auf

jhrey Jahre begehren könne ; ja von Mai »

' ^en können sie bis auf das i4te Jahr ei»

mn Dienst für Kost und Kleider , stzni

K ei»
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einen andern Lohn zu geben fordern - ( 3) Doch

bedienet sich der Adel dieses Rechts mit

großer Bescheidenheit , so daß er seinen

uNterthknigm Waisen im Heirathen , oder

anderen Glücke nicht hinderlich seyn

kann - ( b)

- ( 3) Siehe den Traktat äs sur - bus in -

cor ^orslibus den 4. ll ' it . und 8. §.

( d) Im Gegenfalle könnten sich die
Waisen und Unterthanen bey ei»
ner höheren Obrigkeit beschweren .
Wenn also einem Waise eine Hei »
rath , oder ein anderes Glück bevor «
stünde , so könnte ihm die Herrschaft
darin nicht hinderlich seyn.

§. y.

Vom verä ' nderrmgSPfundgeld .

Das siebente Recht ist , daß bey einer

jeden Gutsveränderang der Herrschaft von

dem neuen Eigenthume vom Gulden eimD
Kreuzer Verändenmgstaxe bezahlt wer ^

den muß , nur allem der Leihkauf , der

aber



sber bey einem Werthe von rooo fl. nicht

Zo fl. übersteigen kann , ist davon frey . (-r)
Es ist fast zu sagen gar kein Zweifel , daß

dieses Geld bey den unterrhänigen Lhen

«ach dem Beyspiele der freyen Letzen ein »

geführt worden , so daß sie Anfangs eben

so wohl in der Willkühr des Herrn mag
bestanden seyn , wie die sogenannte Lande »

mialtax bey Lehen . Nach der Zeit , um

Ziel und Maaß zu hatten , muß erst ein

gewisser Betrag festgesetzt worden seyn.

( s ) Siehe den Traktat äs Mibvr m-
corporalibuL §. s6 .

§.

Das t7oEr7 «t/o - ra/s ernznfammelK ,

Das achte Recht ist das Recht , vok

ihren Unterthanen das OomributlonLiL

einzufordern . Allem dieses Recht ist mit

einer Beschwerde verbunden , weil eins

jede Herrschaft deswegen für ihre Unter »

HMM zu haften hat , so daß sie , wenn

K° L Ke



ße dieses Oomridutiollsls nicht zu gehbri »

ger Zeit abführt , 10 vom Hundert Stra »

se zu bezahlen hat , ohne Laß sie von dem

nachlässigen Unterkhane etwas zu ihrer

Entschädigung verlangen kdnne . (a)

( 3) Of. die Resolution vom 14M April

1770 . wo jene Gervohnheri , wodurch

die Herrschaft nur die gesetzmäßige
Interessen begehrt , ein Unfug genettn »
rvird -

n »

Das - Linstanörecht .

Das neunte Recht ist das Einstand -

recht , welches die Herrschaften Sey Ver«-

üusserung Unterthaniger Guter habest ;

doch wenn es auch die Herrschaft besitzt ,

dadurch bleibt es noch immer ein unter -

thäniges Gut , es muß von ihm wie von

anderen das doppelte eoirmbutlonslö ab»

geführt werden ; in Ansehung der Geistlk

chm ist aber jüngsthin verordnet worden ^

daA
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tzaß sie sich dieses Einstandrechts nicht

mehr zu bedienen haben . 0 )

( s) Siehe das Patent vsm istm Lulii

r ? 8l »

§. 12.

Das Recht der Gerichtsbarkeit »

Das zehnte Recht ist die Grundge »

nchtsbarkeit , vsrmdg welcher die Herr *

schüft alle Streitigkeiten ihrer Untertha »

nen , Grundholdcn und Jnleute zu entschei¬

den , und die darüber gemachte Entschei »

düng zu vollziehen hat ; nur wenn der

Fall ist , wo die Herrschaft wegen ihrer

nachlässigen Zahlung des Dienstes den

Grund einziehen will , muß ein ordentli »

ches Grundgericht von Mitnachbarn zu¬

sammengesetzt , und der Spruch von der

Landesregierung bestätiget werden . ( 3)

( 3) Siehe den Traktat 6s suribus in -

cörporslibus §. i . 2. dann §- 21,
r. 6- Doch die Einziehung des Grundes

Kz kömmt '



kdmmr selten , oder gar nicht mehr vor ;
man bedient sich vielmehr der Abstif »
tung . Wenn ein Gnmdhold m An»
sehung ' seiner Person einer andern
Gerichtsbarkeit unterstehet , so kann
er nur in Ansehung des Grundes bey
der Grundgerichtsbarkeit belangt wer »
den ; in persönlichen Sachen wird ex
von seiner persönlichen Gerrchtsbar »
reit gerichtet .

H- AZ.

Das Recht abzustiften .

Das ellfte Recht ist , daß die Herr »

schaft rvcgen überhäuften Schulden und

anderer Verbrechen ihre Unterthanen

und Grundholden abstiften , das ist , daß

-sie den Grund den Meistbietenden ver¬

kaufen könne , die Gläubiger des Unter »

thans bezahlen , und ihm das Uebrige zu»

rück bezahlen . 0 )

( sd Wenn bisweilen die Unterthanen
' eher abgestiftet würden , als es zu ge¬
schehen pflegt , würden sie sich na «
einer - klugen Vorstellung auch nicht
immer darüber aufhatten , indem sie

do>'



dadurch doch nicht immer ganz um ihr
Dermdgen kämm , und auch sonst
niemand dabey zu vermehren hätte .
Daß es dem Lands , und der Herr¬
schaft selbst nützlich sey , ist kein Zwei »
fel , indem dadurch ein besserer Werth
auf das Gut gelangt , der es fleißiger
bearbeitet , und sowohl seine Herr »
schaftliche , als landesfürstliche Gaben
abführt . Uebrigens muß man die
AökiftMg von der Einsetzung genau
unterscheiden . Die Einziehung kann
ohne ein aufgestelltes unxartheyisches
Grundgericht necht geschehen , wohl
aber die AbstiftuNg ; bey der Einzie¬
hung verliert der Unterthan den gan »
zen Grund , bey der Abstiftung aber
muß ihm , was ihm nach Abzug der
Schulden übrig bleibt , eingehändigt
werden .

?. 14.

Das Recht der Abhandlung .

Das zwölfte Recht ist das Recht der

Abhandlung .
'

Nachdem die Herrschaften

die Unterthanen bey ihren Lebenszeiten

richten , so haben sie auch das Recht , nach

ihrem Tode ihre Verlaffenschaft in Ord -

K 4 nung



MW zu bringen , und auseinander zu ft4

tzen. Dieses Recht ist kein geringes - Recht ,

indem die Herrschest nicht nur bey Erricht

tung der gerichtlichen Gütterbeschreibunz

und Schätzung eine Tax zieht , sondern

such von dem reinen Vermögen noch vom

Gulden A kr. Sterbgeld ( Mortusrlum )

einnimmt . ( 3)

( 3) Siehe den Trakt . 6s juribus in--

eorporairbus - den 4. Ht . Z. düNK
das Patent 1756 . vom Ken März ,
und lZten Oktober , die Veränderung ,
hie Sterbtap , das Todten » Pfundgeld
betreffend ,

^

. ^
^

§- rZ. '

Endlich ist das dreizehnte Recht , Mlr ,

ches die Herrschafthat , von demjenigen

Gut , was ihre Unterthanen aus ihrer

Herrschaft in eine andere übertragen , vsm

Gulden z kr. Abfahrtgeld , und wenn Per

Unterthan aus den k. k. Erstanden zu

ziehen verlangt , so gar 6 kr. von- Gul «

- U
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- en zu fordern . Dieses Recht ist ein he»

sonderes Vorrecht , in so weit es die Ab»

ziehung aus den k. k. Staaten betritt ,

Peil dieses sonst ein Kammerrecht ist. (--)

M Hicher kann auch das Recht , bey

Abgang des Erbens das Recht zu
erben , gezählt werden .

H Z Sie -



Siebentes Hauptstück.

Von solchen Rechten , welche

zwar nicht aus dem Oberei -

genthume der Herrschaften

fließen , aber doch gemeinig¬

lich damit verbunden sind .

§. i . '

ELngan g.

^^iese Rechte , die wir in diesem Haupt »

stücke hier anführen werden , sind alle so

beschaffen , daß sich der Adel derselben nicht

Zumaßen kann , außer er hat sid durch eine

althergebrachte Gewohnheit , durch . Der »

tröge , durch eine Verjährung , oder eine
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andere hinlängliche rechte Thathandlung

erhalten . ( Z)

( 3) Die Vermuthung ist also hier Wider ,
den Adel und Herrschaften .

5- 2.

Das Bergrecht .

Das erste dieser Rechte ist LaS Berg -
recht , vermhg welchem die Herrschaft einen

gewissen Betrag in Wem , oder in Geld

wegen unttrthämaen Weingärten jährlich

von ihren Bergholden zu fordern be¬

rechtiget ist . Es hat demnach die Be¬

schaffenheit , daß die Herrschaft , wenn sie

es nicht durch eine immerwährende Ge¬

wohnheit/Verjährung , Verträge , oder

andere Art beweisen kann , keinem An¬

spruch darauf machen muß , denn er wür¬

de umsonst gemacht , ( s )

( 3) Siehe Trakt , äs juribus r ' nsorxo -
ralibus . 7. Dir .

§. Z.



§. z.

Fortsetzung .

Wenn das Recht von der Herrschaft

einmal erwiesen ist , so ist sie befugt , Lie¬

sen Betrag nicht nur so lange zu begehr

ren , als Mein gepflanzt wird , sondern

auch wenn der Weingarten zu Acker ge¬

macht würde ; ja auch dazumal , wen »

§r durch Nachläßigkeirdes Bergholden bde

liegen bliebe . Sie hat das Recht , diesen

Betrag alle Jahre zu fordern ; bey einem

Ausstand zu Sicherheit dessen den Wein »

garten in verschlug zu nehmen , wodurch

dem Bergholden verboten wird , seinen

, Wein einzuführen , bis die Abzahlung er»

folgt ist. Doch wäre der Weingarten ver »

kauft , so kann sich der Bergherr nur rve »

gen einen dreyjührigen Rückstand an den

neuen Besitzer halten ; bey einem jeden

Rückstand iß aber dahin zu sehen , daß der

Gttmdtzold zu den mittlern , und nicht M



trttm hdhern Werth eines jeden ZchreS

angehalten werde , ( s )

( 3) Seche Trakt . 6s iuribus MLvrxors -
Adus , 7. lir « §. Zt

§ 4-

Das Zehendrecht .

Das zweyte ist das Zehendrecht , ver «

Mg- welchen die Herrschaft das Recht hat ,

tzvn den Früchten der unterthünigen Gü »

rer den roten Theil zu fordern . Es

kdmmt nicht selten der Herrschaft zu ,

aber Nicht aus der Natur des Obereigm -

Wums über unterthänige Güter , sondern

entweder wegen einen deswegen mit sei»

mn Unterthanen errichteten Vertrag , loder

Erfolgten VrrjDrung . ( 2)

(3^ Siehe Trakt , äs juribus incorpo «
rLlibu8,6 . lit . §. i . Es ist wohl zu mer¬
ken , daß in Oesterreich auch der
Psarrherr das Zehendrecht nicht hat ,
wenn er nicht etwan einen Vertrag ,
yder BkrjMnng erweisen kann ; die

Der- '
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Bermuthung ist sowohl wider ihn als
wider die Herrschaft ; sie ist allein
für die Freyheit der Unterthanen .

§- 5.

Eintheilung des Zehends .

Der gewöhnliche Zehend ist in Oester¬

reich zweyerley : zu Zeld und zu Dorf ;

wovon ein jeder wiederum in den großen

und kleinen gehend eingetheilt wird . Der

große gehend zu Seid enthält Wein ,

Weizen , Korn , Gerste , Häher ,

Drein , Heiden , Linsen , Erbsen und

andere Körner . Der Kerne besteht in

Safran , Rüben , Kraut , Haar und der¬

gleichen . Der große zu Dorf besteht in

Dich , und der kleine in Eyern , Käse

und dergleichen . Es ist zu merke », daß

nur gemeiniglich der zu Felde vorkömmt ;

sehr selten aber der zu Dorfe , so Laß ,

wenn jemand ein Recht darauf haben will ,

er solches deutlichst erweisen muß , da in

An»



Ansehung dieses alle mögliche Vermuthung
Nsiöer ihn ist. ( a)

( s ) Siehe e. 1. §. 2.

§. 6.
/ ,

ZsrtsetzunF .

Damit Felder , welche bisweilen nur

zu häufig öde liegen , bearbeitet werden ,
so ist festgesetzt , daß von Neubrüchm ,
Las ist von solchen Metern , die bey Men¬

schengedenken nicht bearbeitet worden ,
wenn sie zu Weingarten gemacht werden ,
8 Jahre , und wenn sie zu Steckern ge¬
macht werden , 5 Jahre , und von Aufbrü¬

chen aber , das ist von Feldern / chie schon bey

Menschengedenken einmal bearbeitet wer¬

den , und wenigstens schon ro Jahre
öde liegen , wenn sie zu Weingärten ge»

EPflanzt werden , 6 Jahre , und wenn sie zu
Aeckern umgebaut werden , z Jahre kein Ze«

hend gefordert werden kann . ( s ) ^ Jr

jene



jene ArÄrr - welche erst nach dem JaW

1750 . nach der dazumal gemachten Recti - i

fieation angebauet worden , find durch

Kv Jahre vom Zehend frey , und nach

Verlauf dieser kann davon nicht mehr

als die Helste gefordert werden . Neu «

bräche von freyen Gründen find gar ewig

frey . ( d) l

( s ) c. I- §- A

( b) Anjetzo also kann überhaupt durch
2o Jahre von Neubrüchen kein Je «
hend gefordert werden ; nach Verlauf

dieser Jahre nur die Helfte »

§. 7-

Das Recht der geistlichen Lehenschaft .

Das dritte Recht ist das Recht der

geistlichen Lehenschaft , wodurch der Herr »

Mast zusteht , bey Erledigung der Pfarrey

einen Priester dem Bischöfe zur Seelsorgs

vorzuschlagen . Dieses Recht kömmt da«

her , daß viele Herrschaften die Kirche er«



kauet und gestiftet . Da nun einem , der

eine Kirche gründet , erbauet und stiftet -

dieses Recht zukömmt , so üben es nicht

Nur jene Herrschaften - welche eben dieses

Gute gewirkt , sondern alle folgende Besitzet
und Nachfolget - mit Rechte aus . ( a)

( z) Hiehe DrsÄ . ös ^ uribus mcökpo ^
ralibus i . I ' rt . Das Recht vorzuschla¬
gen ist von dem Ernennungsrechte - ,
oder jurs nominsnäi in Mesterreich
wohl zu unterscheiden ; Lurch dieses
wird dem Lehensherm bey Erledi¬
gung einer geistlichen Pfründe jemand
vorzuschlagen vorgestellt ; Lurch jenes
schlägt der Lehensherr schon jeman¬
den dem Bischöfe wirklich vor ; jenes
ist also das M prselsurZNät , und die¬
ses das . jus üwxrXterNanch . Siehe
N. 1. §. §. Lr ro.

§. s.

Fortsetzung

Es find aber den Herrschaften bey Äuse

Übung dieses Rechts gewisse Gränzen

festgesetzt . Nicht genug / daß - e einen

S sdl.



solchen , den sie in ihrem Gewissen für

den tauglichsten halten , dem Bischöfe vor »

schlagen ; sie müssen zugleich einen solchen

Vorschlagen , der auf einer innländischen

Universität studirt hat , oder einen solchen,der

zwar nur auf einem innländischen Gymnasi¬

um die Theologie studirt hat , oder etwa zwblf

Jahre schon in der Seelsorge gewesen ist ,

Loch sich dem deswegen angeordneten Exa¬

men unterwerfen will . Zudem müssen fie

ihren Vorschlag schriftlich machen , und

mit Hand und Petschaft fertigen . End¬

lich muß er von einer geistlichen Herrschaft

in 6 Wochen . von einer weltlichen ader

in 4 Wochen , von der Zeit der Erledi »

gung der Pfründe , geschehen . ( 3)

<3/c . I . §. n. und Patent vom zr . Okt . 1752 »

§. 9.

Fortsetzung »

Mit diesem Rechte ist ihnen noch der

Vorzug dey allen ' Kirchenversammlungen
und



Wd Andachten eingeräumt ; fie besorgen

die Kirchenwirthschaft , nehmen die Ob »

ficht über die Kirchenrechnungen ; überge »

den dem neuen angenommenen Pfarrer sei»

ne Einkünfte , und Güter , wie ihm der

Bischof die geistliche Verrichtung unö

Aemter anweist . Sie übest dieses Recht sS

lange aus , bis fie nicht etwa der Kirche dassel¬

be nachgelassen , oder sich durch ein Verbre »

chen, oder einen der Kirche zugefügten Scha¬

den unwürdig machen ; was aber von der

Landesregierung vorher untersucht , und

entschieden werden muß. LZ>

( s) Siehe ü. i. §. i2 . u. f.

, 5- IO.

Das Vsgtrechk .

Das vierte Recht lk das VogirechL ,

vermdg welchem die Herrschaft ein Dorf

und gewisse Unterthanen wider alle An¬

fülle beschützen soll. Das Recht war ein »

SL . siens
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sterts für die Unterthanen von einem gros¬

sen Nutzen , als das Faustrecht noch im

Schwünge war . Jetzt , da die innere Ru¬

he durch weise Verordnungen gesichert ist ,

ist es ohne besondern Nutzen ; nur hat fie

noch zu besorgen , daß die Kirchengüter

in gutem Stand erhalten , alle Jahre , mit

virrzehnrügiger vorhergehender Verkündi¬

gung , Kirchenrechnung gelegt , und die -

se mit EinverstLndniß des Pfarrers , der

Gemeinde , der Zechprdbste , und etwaigen

geistlichen Lehensherren aufgenommen

werde . Keine Entgeltung rst für den Vogt -

herrn festgesetzt , als die er insbesondere be»

weisen kann . Wenn er aber eine ihm schuldi¬

ge Abgabe und Dienstleistung beweisen kann ,

so flnd die Unterthanen ihm diese abzurei »

chen und zu leisten schuldig . ( Z)

<L) Siehe DrsÄ . äs suribus incorxo -'
ral . 2. Dir . Vorher waren die Dsg «
rheyen in Erb » und BettvaZtheyen
eingetheilt ; nachdem aber daö alte
Bogtheyrecht aufgehdrt , so giebt es

bei»



keine Bettvogthey mehr , sondern fie
müssen alle erblich seyn.

5. l ! .

Das Recht her Dsrfobrigkeit .

Das fünfte Recht ist die Doxfokrig »

keit , vermdg welcher den Herrschaften das

Recht zukömmt , in dem ihnen unterthäni »

gen Dorfe die Polizey zu verwalten und

handzuhaben . Die Polizey Besteht in die «

sem , damit die Gesetze befolgt , die Orb »

nung und Sicherheit gehandhakt werde ;

wem also die Dorfobrigkeit zusteht , der

hat das Recht , alles das zu besorgen , ( s )

( s ) Siehe DrZÄ . äs g' uribus incorpy ,
p! . z. M. §. r.

§. !2.

Die Rechte und Schuldigkeiten der

Dorfsbrigkeit ,

In Gesetzen sind der Dorfobrigkeit

folgende Rechte ausgesetzt : die Rumor , und

Lz . Rauft



Raufhandel , dann die verbrechen , ss

nicht landgerichtsmässig sind , welche sich

auf der Straße in und außer dem Dor »

fe , wenn es nur außer der Dachtraufe

geschehen ist , zugetragen haben , abzuhan¬

deln und zu bestrafen ; 2tens das Recht ,

den Gemeindicner , Wächter und Stun »

Lenrufer zu bestellen ; ztens das Recht

der PanthLtung und des Wandels , oder

Las Recht , die Unterthanen zusammen zu

rufen , um denselben die Gesetze und ihre

Verträge vorzulesen , und die Strafen ein »

zufsrdern ; 41ms das Recht , Raum und

Wege , die Weiden , das Gehölze , das

Einguartier » und Derpflegungswerk bey

Durchzügen zu besorgen , und in gutem

Stand zu erhalten ; Ztcns die ObfichL

üher die Rauchfänge und Anstalten bey

Feuersbrünsten ; 6tens an Kirchtägen und

Äderen Festen die nöthige Hehutsamkeit

und



und Vorsicht zu treffen , damit die Ruhr

gehandhabt wird . (3)

O) Siehe e. !. §. z. L 4.

§. lZ-

Die Gerechtsamen der Dorfsbrigkeit .

Zur Entgeltung für ihre Mühwaltung Sey

diesem Rechte gebührt der Dorfobrigkeit die

Schenk - und Leutgebengerechtigkeit von St .

Gesrg bis St . Michael ; 2tens das Stand »

Feld an Kirchtägen von den Krämern ; ztens

der Blumcnsuch , Weid und Diehtrieb auf

hie Gemeinweiden . ( 3)

^3) Siehe e. l. §. Z.

§- ! 4^

Die peinliche Gerichtsbarkeit .

Nicht selten haben 6tens die Adelt -

chen noch die peinliche Gerichtsbarkeit ,

welche das Recht ist , peinliche Verbrechen

zu untersuchen , und zu bestrafen . Doch

L 4 diese



Liese Gerichtsbarkeit steht keinem zu, als

demjenigen , der sie durch eine landesfürst .

liche Belehnung , oder Freyheitsbrief er»

Halten . Wenn sie aber einer adelichen

Familie übergeben , oder einem adelichen

LaNdgute von Alters her , als eine dazu

gehörige Gerechtsame anklebt , und von

Besitzer zu Besitzer übertragen morden ,

so ist jeder Gutbesitzer , in so lange er sol»

Kes Recht durch uebertretung der xeinli »

chen Gerichtsordnung , oder auf >nne andere

Urt nicht verwirkt hat , darin zu schützen. ( 3)

( 3) Siehe peinliche Gerichtssrhnsng
18- Art , §. Z. und 7.

§. lZ-

Schuldigkeiten bep der peinlichen Ge¬

richtsbarkeit .

Wenn jemand also die peinliche Ge»

Mtsbarkeit erhalten , so übt er solche mit

Rechte in feinen gehörigen Schranken

aus ;



aus ; allein er hat zu diesem Ende folgen »

de Stücke beobachten , damit die G »

rcchtigkeit und Billigkeit gehandhabt wird .

istens muß er zu deren Ausübung einen bil »

legen , gerechten , und der peinlichen Ge¬

richtsordnung verkündigen Mann auffiel »

len . 2tens muß er zur Verwahrung der

gefänglich Eingezogenen tüchtige Oerter ,

dann die nothwendigen Erfordernisse und

Zeichen zur Bestrafung aufrichten , und

solche im aufrechten Stande erhalten , ztens

muß er eine besondere Stube zu der Un»

tersuchung bestimmen ; 4tens achthaben ,

daß von dem aufgestellten Landgerichts «! »

walrer allzeit zwey ehrbare und rechtschaffene

Männer bey der Untersuchung als Zeugen

zugezogen werden ; ztens , daß zum Urtheil

nebst dem Landgrrichtsverwalter 6 Rechts¬

gelehrte gebraucht werden ; 6tenö , daß ein

eigenes Protokoll gehalten werde , wo

alle peinliche Prozesse eingetragen werden ;

L Z ? tMs ,
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7tens , daß alle Vierteljahre eine Tabelle

verfertiget werde , in welcher alle Gefan »

gene angezeigt sind , wieweit es mit ihrem

Prozesse gekommen seye , und die der Larv

Lesregierung zur Einsicht übergeben wer¬

de. (s)

( 2) Siehe c. I. §. 14-

Achtes Hauptstück .

Von den persönlichen Vorrech¬

ten des Adels .

§. !-

Vorrang des Adels .

erste persönliche Vorrecht , so dem

Adel vor andern bürgerlichen Personen

zukömmt , ist , daß die Milchen Personen

vor



vsr den Madelichen den Vorrang haken .

Sie sind die ansehnlichsten Bürger im

Staate und machen in demselben die erste

Schaar aus / in welcher der Fürst der er»

ste , der Graf der zweyte , der Freyherr

der dritte , der Ritter der vierte ist , und

so weiter . <s )

( s) Deswegen heißt es in den Adels -
briesen : Als haben wir mit wohlbe »
dachte « Muth , gutem Rath und rech»
tem Wissen , auch aus kdnigl . und erz -
herzogl . Machtsvollkommenheit ihm
N. N- die besondere Gnad angethan ,
such ihn samt allen ehelichen LeibSer »
Sen , und derselben Erben Erben
rnänn » und weiblichen Geschlechts
Absteigendes Stammes für und für
in den Grad des Adels erhoben , und

gewürdigt / auch zugleich der Gesell »
und Gemeinschaft gleich andern

zugesellet.

§. 2.

Recht des Wappens .

Las zweyte Vorrecht , wodurch der

Adel in Oesterreich vor den übrigen un¬

ter »



terschieden und erkannt wird , ist das Recht

Wappen zu führen . Ein Bürgerlicher hat

zwar auch dieses Recht , allein er kann es

nicht verhindern , daß andere auch das

von ihm erwählte Wappen führen , was

doch ein Adelicher thun kann. fa ) Das

Wappen enthält eigentlich zwey Theile ,

den Helm , und Schild : der Helm hat von

den in mittleren Zeiten gebräuchlichen

Ritterspielen seinen Ursprung ; der Schild

aber soll gemeiniglich die' Thaten , die

Aemter , oder Güter eines Adelichen oder

seines Geschlechts anzeigen , ( d)

( Z) Deswegen heißt es in den Adels »
brieftn -. ' Jedoch anderen , so etwa auch
dem vorgeschriebenen gleiches Wsp »
pen und Prädikat führten , an ihrem
Rechte ohne Nachtheil und Schaden .

( d) Die Wappenkunde ist also dem A«
del ein besonderes nützliches Studi »
um. Man ist noch nicht einigwann
die adelichen Wappen in Deutschland
eingeführt worden . Die meisten holen
den Gebrauch vorn urtm ' rm- s izten

Jahr »



Jahrhunderte her , wo die Familien
gewisse Namen angenommen , dieRit »
verspiele gebräuchlich waren , die Le¬
hen und Hofdienste , von denen der
größte Theil der Wappen entsprun »
gen , anfieugen erblich zu seyn. 6k .
Selchsw Llem . juris ^erm . xrivLr .
L. i . L- 4 . 8. 2. t. Z.

§- 3-

Die Titulatur .

Das dritte Vorrecht ist die Titulatur .

Einem jeden Adelichm gebührt eine an¬

sehnlichere Titulatur , als den übrigen

Bürgern , so, daß sie diese Titulatur ver »

mög eben dem Rechte verlangen können ,

vermdg welchem die übrigen ihnen solche

schuldig sind . Zu einer Zeit sind sie zwar

nicht so ansehnlich gewesen , als ste es heute

find . ( a) Doch waren sie immer so be»

schaffen , daß ihre Hoheit vor anderen

daraus konnte erkannt werden .

( 3) 6o6sx /xussiisc : . pZrt . 1. I. it . 7 .
Titulatur und Prädikat . Siehe Iu ,

sn «
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sti ' s Anweisung zu einer guten beut--
schen Schreibart , im 2tm Theil /
stes Hauptch §. 12. und rz . wo er
die Titulaturen aussetzt , die Priva »
ten einem jeden zu geben haben -

§.

Fortsetzung .

Das vierte Vhrrecht ist , daß sie bey

Gerichtsstellen nicht immer die nämliche

Titulatur zu geben schuldig seyn , welche

ihnen andere Nichtüdeliche geben müssen.

So bedient sich der Herrenstand in den

Bittschriften bey den N- Oe. Landsrech »

ten nur der Titulatur : Zschlöbl k. k«

N. Os . Landrechten , Günstige Zerren

und Freunde ; der Nitterstand bedient

sich anstatt Günstige Zerren und Freunde ,

Euer Excellenz , Gunst und Gnaden ;

da jene , so nicht Ritterstandes find , den

Landrechten - folgende Titulatur geben müs»

ftü : Zschlobl . k. k. N. Oe. Landrecht ,

Excellenz , gnädige Zerren . ( Z)

(--)



^ (s' ) Im Kontext sagen die vsm Herren¬
stande - Euer Gunst und Freund¬
schüft , und die vorn Ritterstande :
Euer Excellenz , Gunst und Gnaden ,
die übrigen : Euer Excellenz und Gn « »
den . Am Ende heißt eö bey einem
vorn Herrenstande : eines Zochlöbl . k.
k. N. ' Ge. Lündrechts dienstlicher ,
Sey einem vsm Ritterstande gehör »
fernster . Siehe Resolut , vom Lüsten
Aiay 1764 . im 6ten Theil des Le »
sterreichischen Kodex.

§. 5-

Das Vorrecht in Weidungen .

Das fünfte Vorrecht des Adels ist ,

Laß ihm ein vorzüglicher Unterschied in

seinen Kleidern vor den andern zusteht ;

er leuchtet überall dadurch hervor ; ihm

kömmt Pracht zu führen hauptsächlich zu ,

um die Erhabenheit seines Standes an

Tag zu legen . Deswegen wird bey einer

jeden eingeführten Polizeyordnung dem

Adel in Ansehung der Kleidung ein beson »

derer , und größerer Vorrang gestattet -

so -



so , daß wenn sich auch die übrigen Noch

so sehr durch geringere Arten ihm gleich zu

scheinen bemühen , man dennoch leicht den

wahren Unterschied wahrnimmt . 0 ) Wer

kennt nicht also eine Dame gleich vor an»

Lern Frauenspersonen ; ein Fürst , ein

Gras zeichnet sich überall durch seinen

Pracht , mit Recht und Pflicht aus .

Hauptsächlich bey einer Trauer behauptet

der Adel dieses sein Vorrecht noch täg¬

lich. ( b)

( g) Siehe Polizeyordnung von Ferdr »
nand dem ersten , vom 151 cn Otto »
der 1552 . von Maximilian dem

Zweyten 1568 - von Leopold vom
22sten May 1659 . vom 28sten Se »

ptember 1671 . vom 29sten April r686 -
vom Zisten May 1688 .

rk ) Siehe Trauekordmmg vom i6ten"
April 1747 - ^ 4-



§. 7'M

«H-

§. 6.

^77-

Vorrecht zu ^sfä ' mtern .

Das sechste Vorrecht des Adels ist .

Laßer nur zu gewissen Hofämtern und

Bedienstungen zugelassen wird . Die Hof »

Lmrer find aber so beschaffen , daß einige

nur dem PrLlatenstande , andere dem

Herrenstande , wieder andere dem Ritter -

stande gewidmet sind ; andere werden ei¬

ner Familie erblich überlassen , andere nur

diesem oder jenem Adelichcn für seine

Person ertheilt . (->)

( Z) Siehe von diesen Erb - und Hof -'
Lmtern des seligen Herrn Hofrach
Gchröters Grundriß des Oesterrei¬
chischen Staatsrechts im zehnten Ab¬
satz , wo alle Erbümter mit den Per »
sonen , welche fie bekleiden , vorkom »
men. Hieher gehört auch die Käm »
merer » und Lruchseöwürdr .
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§. 7-

Stiftungsfahigkeit .

Das siebente Recht ist , daß adeli «

Ge Kinder mit Ausschluß der kürgerli »

chen Personen in gewisse adeliche Stil «

Lungen zugelassen werden ; es sind meisten »

theils solche Stiftungen , wo sie eine ih¬

rem Range angemessene Erziehung und

Ausbildung erhalten , damit sie in der

Welt einstens ihre Würde mit Anstand

Zum Nutzen ihrer übrigen Mitbürger und

des ganzen Vaterlandes zu behaupten

wissen . 0 )

( a) Es giebt dergleichen Stiftungen für
männliche und weibliche ; bisweilen
muß man schon von altem Adel seyn ,
um einen Anspruch darauf machen zu
können ; für Las weibliche sind in
den Lesterreichischen Erkstaaten be--
sonders dir zu Prag und InspruS
merkwürdig , wo nach dem Beyspiele
des beyliegenden Schema O ) die
Ahnenprobe gemacht werden muß.
Hieher gehört auch gewissermaßen die
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tzähigksit , eins Domherrnffelle zu es»
halten ; allein in^ Oesterreich zieht
man nicht immer so viel auf den
Adel , als auf die Tugend und Ge»
lehrsamkeit acht.

L- 8.

Gewisse it t er ord ensfa higkeiten .

Das achte Vorrecht ist , daß sie allein

gewisse Ritterorden zu erhalten fähig find .

Diese sind in Oesterreich : der Orden

des goldenen Vließes , der Stephansor »

den , der Sternkreuzorden für die Do¬

men , und der Theresiaorden für den

Soldatsnstand . ( 3) Alle find zur

Belohnung der Tugend desjenigen , der

ihn erhält , und zur Aneiferung für an»

Lere zu gleichen Tugenden errichtet wsr »

den , so , daß durch die Ordenözeichm ,

wodurch man verdiente Männer auszeich¬

nen will , uns immer derjenige angedeu »

tet wird , dem andere Mitbürger wegen

seinen vorzüglichen Verdiensten besonders

M s vor *
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V- rzügliche Bekehrung und Hochachtung
schuldig find .

O) Diese Orden find aber so Seschaf »
fen , daß sie für den Oesterreichrschen
Landadel nicht allein errichtet wor ^
den , sie gehören vielmehr überhaupt
für den Adel sämmtlicher k. k. und erz»
herzoglichen Staaten -

§- 9-

Drden des goldenen Vließes .

Der Ritterorden des goldenen Vlie -

Hes ist durch die Vermählung Erzherzogs
Maximilian mit der Burgundischen Prin »

zessin und Erbin Maria 1477 . samt ihren
Ländern an das durchlauchtigste Erzhaus
gelangt . Er ist vom Herzog Philipp dem
Guten 5430 . gestiftet , bey Absterben der

Oesterreichisch . Spanischen Linie an die

Deutsche gekommen und ihr durch den
Baadner Frieden Art . 19. befestiget wor -
HM. ( a)



r8r ,

( 3) Siehe Schröters Grundriß des
Desieereichischen Stadtrechts rzster
Absatz §. 4.

§. ic>. ,
Dcr ' Cherestanlsche Militäroröen .

Der Thereffanische Militärorden ist

iM Zahre 1757. für den Coldatenstand

errichtet worden , um nicht nur allein " sei»

m Tapferkeit , die er bey der berühmten

Schlacht bey plsnLan ausgeübt , sondern

auch die zukünftige belohnen zu können .

Er ist also für diejenigen bestimmt , wel¬

che nicht nur allem für Ehre und Pflicht

ihre Dienste geleistet , sondern sich noch über

Las durch eine herzhafte That imMilitär »

stände hervorgethan , oder kluge und für den

Militärdienst ersprießliche Rathschläge nicht

nur an die Hand gegeben , sondern auch die¬

selben mir vorzüglicher Tapferkeit ausfüh »

rrn geholfen , ( s ) .

(3) Siehe Statut « des Mit . Maris
Thereffaordms §. 2.

R z
"

§.



§. n. -

Zsrtsetzung .

Dieser Orden hat dieses Besondere ,

Haß man au ? keine Ahnen und Mbenum »

Mnde sieht , sondern blos allein auf das

Verdienst , welches gehörig bewiesen , unH

Von dem Ordenskapitel untersucht wird »

stens , daß 20, welche das Großkreuz er»

Halten , einen jährlichen Gnadengehalt von

iZOv , Hundert von 620 , und Hundert

von 422 Gulden zu gemessen haben - ztens ,

Haß er keine festgesetzte Zahl hat ; er besteht

aus so vielen Großkreuzen und Rittern , als

sich dazu würdig gemacht ; und jemehr Rit¬

ter sind , destomehr wird die Absicht des

Ordens erreicht ; doch rückt ein jeder nur nach

der Zeit seiner Aufnahme und seines Rangs

bey Abgang eines Gnadengehalts in die »

sen ein . ( a)

( s ) Siehe e. !. §. 8. L ldauent .

§. 12.



L- rr .

Der Gtephansorderr .

Gleichwie aber die Glückseligkeit durch

treue und kluge Anschläge derjenigen , wek

che die Hof » und innerlichen Landesange -

legenhriten zu besorgen , und auf die Ruhe .

und das Wohlseyn des gemeinen Wesens

zusehen haben , nicht minder als durch

Klugheit und Tapferkeit derjenigen , welche

für die Sicherheit des Staates die Was «

fen führen , erhalten wird ; so hat die höchst»

selige Kaiserin Königin Maria Theresia

bey der freudenreichen Römischen Königs - ,

krönung des jetzt regierenden Kaisers den

von dem Hungsrischen König Stephan ge»

stifteten Orden erneuert , und nach ihrer

Großmuth und Milde für wo Adeliche

errichtet , wovon 20 Großkreuze , zo Korn »

mendeur und 50 Kleinkreuze seyn sollen »

Weil aber die Belohnungen nicht nur den

Verdiensten , sondern auch der Gebart und

D4 Wär »



Würde der Personen angemessen seyn sol»

len , so wird aus diesen Gründen bey Er «

theilung des großen Kreuzes , als bey die¬

sem Livil - Ritterorden des vornehmsten ,

und für den wohlverdienten Adel zur Be¬

lohnung gnkdigst bestimmten Ehrenzeichens ,

neben den Verdiensten auch auf das Al»

terthum des Stammes gesehen , und erfo «

dert , daß ein Kandidat gedachten großen

Kreuzes das Alterthum seines Geschlechts

wenigstens durch 4 Grade mit genügsamen

Proben darthue ; doch hat sich die Monar -

chin für fich, und ihre Nachfolger vorbehal¬

ten , bey ausnehmenden Verdiensten Nach »

ficht gebrauchen zu können . <s )

( 3) Siehe Statuta des vortreflichen'
Ritterordens des heil . Steyhanus -
den 6ten May 1764.

§- ! Z-

Der Stsrnkreuzsrhen .

Den Sternkrcuzorden hat die Gemah¬

lin Kaisers Ferdinand des Dritten Eleo ,

rrs' -



nor « von Mantua im Jahre i §88. für die

Damen gestiftet ; er ist noch heute in

großem Ansehen , und führt zum Ordens -

zeichen ein Sternkreuz mit der Aufschrift :

Lslus L Lloriä . ( 3)
«

( 3) Siehe Schröder c. !. F. 5.

§. 14 .

Lshenprödste .

Das neunte Vorrecht ist , daß nur

fie von auswärtigen Lehen als LehnsprdS »

sie aufgestellt werden können , ( s)

( 3) Die auswärtigen Lehensherren müs»"
sen im . Lande Lehensyrdbste aufstellen ,
die nebst andern Lehensgeschäften bey
entstandenen LchenSstreitigkeittn Recht
sprechen , und diese müssen also von
unsrem Landadel seyn .
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§. ! Z.

ÄLfsnöers Gerichtsbarkeit .

Das zehnte Vorrecht iß , daß die

Adelichen einen besonderen Gerichtsstand

Haben , dem sie sowohl in bürgerlichen , als

peinlichen Sachen unterworfen sind ; er

heißt die N. Oe. Landrechte . Sie haben ih¬

re eigene Verfahrungsart und Verfassung

Sey denselben , er stehet aber unter der

Landesregierung , ( s )

( s ) Dieses Vorrecht gründet sich eben schon
in der alten Landrsordnung vonn - o -

§. l6 .

Freyheit vsm Zeugsneide .

Das eilfte Vorrecht ist , daß wenn sie

Sey Gericht als Zeugen angeführt , oder

erfordert werden , ihr schriftliches Zeug »

niß , wenn es nicht etwa um das Leben

gienge , bey adelicherEhre und Treue schon

hinlänglich ist , ohne daß fis es beschrvb »

ren
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xen dürfen ; andere , welche nicht adelich ,

müssen ihr Zeugniß vor Gericht mündlich

ablegen und gehörig beschwörendes heißt bey

Liesen - . l ' eüi nou - urato non ereäitur . 0 )

( z) Siehe Peinliche Gerichtsordnung
Art . 33. §. 9.

§- 27-

Andere Vorrechte .

Es giebt zwar noch andere persönliche

Vorrechte , die den adelichen Personen vor

bürgerlichen zustehen ; ich habe aber nur

die wichtigsten davon aussetzen wollen .

Neun -



Neuntes Havpl

Von den Vorrechten des Adels

bey der Ehe , bey der väterli¬

chen Gewalt , bey der Vor¬

mundschaft und persönlichen

Rechten ,

z>. r .

Nsm Lheverlob nrffe , Zeirathsbriefe .

In Ehesachen befolgt der Adel das

Nämliche Recht , welches andere bürgerte »

ehe Personen befolgen , nur trift man die »

ses Besondere an, daß ihre Ehen mit Ein¬

willigung des Landesfürsten gemeiniglich

geschloffen werden müssen. Der Heiraths -

vertrag berrist besonders den Wittwenfitz ,

rvek



welcher der Braut im Falle , Laß sie Witt «

we würde , gesichert wird . Bey heutigem

Zeiten kommt noch Las Heirathsgut und

Widerlage vor , wo vorher die Frauen Ley

Adelichen gemeiniglich nichts als ihre Aus «

staffirung mitbrachten . ( 3) Endlich ist

beym Adel die Heirath auf die linke Hand

im Gebrauch , vermdg welcher ein Adrli »

cher sich gemeiniglich mit einer niederm

Standsperson unter der Bedingniß ver¬

mählt , daß die aus ihr etwa zu erzeu¬

gende Kinder an der ordentlichen Erbschaft

und Würde keinen Theil haken sollen .

Deswegen erhalten sie aber doch alle ih¬

ren Unterhalt , Dieser Vertrag geschieht ,

um entweder seinen schon lebenden Kirr «

dcrn , oder übrigen Verwandten , durch

seine Heirath keinen Abbruch oder Scha ,
den zuzufügen . Die Morgengabe ist bey
dem Adel gebräuchlicher , als beym

gerstande , sie wird zum Zeichen , daß die

Hmalß wirklich vollzogen ist, gegeben .
l »



( 3) Das Heirathsgut und Witzerlags ist
'

ein unrecht angebrachtes Geschenk des

Manschen Rechtes , indem dre dem »

sehen, besonders Eichen Bräute kerne

Widerlage , wie dir Bräutigame kern

Heirathsgut vonndthen haben . Dre
Gemeinschaft der Güter , das gemer »
«e Erwerben , hat b- Y adelrchen
Grautperssnen keinen Platz , weil der

Adel gemeiniglich seine Güter mcht

durch Fleiß und Arbeit erwirbt , son»

drrn durch seine Vorfahren erhält .

5- 2.

Von der Väterlichen Gewalt .

Was die väterliche Gewalt belangt )

so ist sie bisweilen beym Adel etwas ein »

geschränkter , als bey andern . Ohne Ein¬

stimmung des Landesfurflen kann karr»

Adelicher seinen Sohn in Ansehung der-

Stammgüter enterben , auch kann er ohne

Einwilligung des Landesfürsten , und der

theilnehmcnden Verwandten niemand an

KmdeS statt annehmen . Uebrigens ist der

Düker ihre Pflicht , ihre Kinder so r » er»

zir » -
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ziehen , daß sie in reifen Jahren ihren

Adel überall zu behaupten wissen . Sie wer »

den mit Sorgfalt zur Religion angehalten ,

man läßt sie Sprachen lernen , sie werden

im Tanzen , Fechten und Reiten geübt ,

um besondere Geschicklichkeit des Körpers

zu erhalten ; sie werden sowohl in der

Philosophie , als in den schönen Wissen »

schaften und Künsten unterrichtet , um da¬

durch ihren Geschmack , Verstand und ihr

Herz vorzüglich zu bilden : dann endlich

gemeiniglich in der Jurisprudenz , Äe so

wie sie für jeden anders eingerichtet zu ftyn

verlangt , es auch gewiß bey den Adele »

chen seyn sollte ; denn die Gründe , die man

bisher in Schulen erlernt , sind nicht hm«

länglich , um den Endzweck , den der Ade !

für sich haben soll , zu erhalten . Kein

Adelicher sollte z. B. zu seinem eigenen

und des Landes Nutzen das Landwirth »

schaftsrecht übergehen . Die Kameral «

Wissenschaften sind einem Adelichen - m»

env



entbehrlich , aber auch die Geschichte , und

noch unentbehrlicher die Physik mit den

ihr anhängigen Wissenschaften ; denn da

die meisten , Herren weitläuftiger Güter

Zu seyn Hofnung und Anwartschaft haben , so

wird einmal bey ihnen fast keine Woche vor -

beygchn , rvo sie nicht Liese ihre Wissenschaft

zu ihrem eigenen Besten , und zum Besten

des Landes und ihrer Unterthanen werden

anwenden können .

§- 3 -

Von der Vormundschaft .

Was in der Vormundschaft bey Ade-

lichen besonders vorkömmt , ist folgendes :

daß die Vormundschaft ohne Testament

jenem gebührt , der Erbe in Stammgütem

ist , wenn nicht etwas anderes durch Der »

trüge ausgemacht ist ; und diesem wird

gemeiniglich noch jemand zugegeben , der die

Verwaltung der Güter zu besorgen hat : ja

nicht selten bekommen sie nebst dem einen

Rechts .



Rechtsgelehrten , der ihre Rechte zu be»

schützen von der Obrigkeit aufgestellet

wird . Auch die Mütter werden nicht von der

Vormundschaft gänzlich ausgeschlossen , O)

sondern üben dieselbe nicht selten mit dem

nächsten Verwandten mit Hilfe eines Gü >

terverwatters und aufbestellten Rechts »

freunds gemeinschaftlich aus .

( s ) Es ist eigentlich kein Vorrecht der
Adelichen - indem auch bey den übri¬
gen bürgerlichen Personen die Mütter
von der Vormundschaft nicht ausge¬
schlossen werden ; dieses Recht rührt
daher , weil in Deutschland die Mut »
irr mit dem Vater die väterliche Ge»
walt ausübet . Siehe ssoann . Ltexk .
rütt . elem . iur . Zermsn . §. 416 »

§. 4°

Von persönlichen Rechten .

IN Verträgen folgt der Adel dem

nämlichen Rechte , welchem die übrigen

Bürger folgen . Nur können sie in Anse »

hung der Stamm » und Lehngütrr keinen

N nach»
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nschtheiligm Vertrag für ihre Nachkommen

eingehen ; denndiesesind solchen nicht zu hal »

ten schuldig , rvenn sie nicht ekwr zugleich in

den ganz freyeigemn Gütern Universalerben

sind . sZ ) Auch in Verbrechen haben sie

die nämlichen Rechte , welche andere Bür »

Zer haben , nur Las einzige ausgenommen .

Laß die Strafen nicht immer über sie so

schwer Verhängt find , indem Lurch gerin »

gere bey ihnen die Absicht des Staates

kann erhalten werden , ( d) Die natürli¬

che Gerechtigkeit beruht auf dem , daß

Niemand mit des andern Schaden reich

werden , und eine Handlung , wodurch dem

andern ein Schaden zugefügt wird , unter »

nehmen will ; da nun diese Grundsätze al¬

le Menschen gleich treffen , so kann hier

der Adel keine Vorrechte genießen .

( s ) Nicht selten werden mit Erlaubniß
des Hofes , Schulden auf ein Stamm »
gut gemacht , und bey der Landtafel
«ltabulirt . Diese Schulden sind die
Nachkommen ohne allen Anstand M
bezahlen schuldig ,

( b)



195

( b) Ja es kommen hier bisweilen aav
andere Strafen vor , Hdaß der
Adeliche Nicht bey Hofe erscheinen
darf «

Zehntes Hauptstück.

Von der Erbfolge

§. i .

8) as Erbrecht des Aösls War einmal Miß
den übrigen Nicht so ungleich .

der Adelichen war wohl
einmal nicht so verschieden von dem Erb¬

rechte der bürgerlichen Personen , als es

heulzu Tage ist. AlleiMachdem in Deutsche
land die Römischen Rechte angenommen §
und dadurch das alte Deutsche Erbrecht

AMMgen wurde , so gahch M die AM

K Z kichert
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lichen allein Mühe , ihr alt -deutsch - herge- '

brachtes Recht aufrecht zu halten , und da»

mit sie dieses desto leichter zu erhalten im

Stande waren , so errichteten sie besonder

re Verträge , oder gar Testamente , von

denen vorher in Deutschland wenig oder

gar nichts gehört worden . Nachdem die

Rechtsgelehrten zu der Zeit keine andere

Rechte als die Römischen kannten , so

wurden Lurch ihre Rathschläge dergleichen

Testamente und Verträge zu Gunst des

Adels dergestalt überhäuft , bis diesem

endlich wider den Willen dieser Nechtsge »

Lehrten sein altdeutsches Erbrecht auf ewig

aufrecht gehalten und gesichert ward . ( 3)

( 3) Siehe Ich . Stephan pütter Llsm .

M. Qerm . priv . xröle ^ om. §. 59.
und 6o. §. 717 .

§. s.

Veränderung der adeUchen Erbfolgen .

Aber ungeachtet , daß dem Adel seine

alten Rechte durch Gelegenheit der Der »

trä -



träge aufrecht gehalten , und gest' chert waren ,

so wurden doch auch Sey ihm die alten

Begriffe von seinem Eigenthums in etwa -

durch die Lehre des Römischen Rechts

verändert . Vorher sahe der Adel alle

seine Güter als Stammgürer an , die er

nach seinem Tode seinen männlichen Erden

oder Verwandten mit Ausschluß der Frau »

enpersonen zu überlassen schuldig zu seyn

glaubte . Letzt aber mußte er auf Befehl

des Römischen Rechts auf einmal glauben ,

er seye Herr seiner Güter , er könne nach

seiner Willkühr damit schalten und wal «

ten , daß weibliche Erben sowohl als

männliche darauf ein gegründetes Recht

haben , so daß endlich heute beym Adel

frey eigene Güter , Stammgüter , »Fidei «

kommißgüter und Lehngüter , und verschie »

dene Verzichten von Frauenpersonen vor »

kommen , da vorher in ganz Deutschland

keine andern Güter vorkamen , als Stamm »

N z untz
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MdLehngüter ; die Verzichte der Fram

Mspersomn aber durchaus nicht nothWeM

drg waren . 0 )

0 ) Siehe pütter e. I. §. 719. Man
' vergaß völlig die alten Gewohnheiten ,

weil in Schulen nichts als fremde
Rechte gelehrt wurden .

Von der Erbfolge in frey eigenen Gütern .

Bey frey eigenen Gütern , wenn

die VerlafftNschaft einer Frauensperson Le¬

rnst , ist das Erbrecht des Adels von dem

Erbrechte der übrigen bürgerlichen Perso »

yen gar nicht unterschieden ; was also bey

diesem Recht ist , muß auch bey dem Adel

recht seyn . ( s)

° ( 3) Siehe Erbrecht ssm Men May
1720 , - m rs . Lit - im z.

"

«

Ati
« Ä! »

«

VK
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§. 4-

Aortsetzung ; bey Mannspersonen .

Doch bey einer Verlaffenschaft der

Männlichen Personen werden die Frauenxer «.

sonen zur Erhaltung der adelichen Geschlech¬

ter für »erziehen angesehen , so daß sie so lan¬

ge zur Erbschaft nicht gelangen können , so

lange eine Mannsperson von der ab» und

aufsteigenden Linie zu erben vorhanden - ist ;

nur in Ansehung anderer - welche in der

auf « und absteigenden Linie nicht begriffen

find , find sie nicht schuldig , einige Verzicht

zu leisten , wenn nicht deswegen etwa

besonders Familienverträge vorhanden

wären , in welchen vorgeschrieben , Laß

die Frauenspersonen au ? den ganzen

Stamm und Namen Verzicht thun sollen .

Die Söhne und männlichenAbkommen erben

also ganz allein , doch mit folgender Be »

schrverde , Laß sie den Töchtern und den

weWKen Mkswmen , so lange sie lediz

N 4 find -
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find , ihren unterhalt Verschaffen , und wenn

fie heirathen , oder ins Kloster gehen ,

ihnen , wenn fie vom Httrenstande sind ,

2Ooo Gulden , oder wenn fie vom Ritter »

stände find , iooo , nebst der Ausstaffirung

sbreichen . ( s)

( s ) Siehe das Erbrecht unter der Ens
vom s8strn May 1722 . §. i . 2. z.

§. 5.

ZraueNperssnen erben nicht .

Aus diesem erhellt schon , daß Frau »

enpersonen niemal erben , so lange mfinn »

liche Abkommen vorhanden find . Sobald

diese aber abgehen , so erben fie dergestalt .

Laß nicht allein die Töchter des Letzt »

verstorbenen , sondern auch seine verziehe »

m Schwester nicht ausgeschlossen werden ,

wenn fie das , was fie als ein Heiraths «

gut von ihrem Herrn Vater erhalten ha »

Ven ,



Len , zur gemeinschaftlichen Erbschaft bey¬

tragen . 0 )

l » Siehe c. !. §. Z.

§. 6.

Bisweilen werden auch Mannspersonen

von der Erbschaft der Ztdelichen

ausgeschlossen .

Auch erben bey Adelichen nicht im»

mer alle männliche Abkommen , denn

welche aus einer Heiraty von der linken

Hand erzeugt worden , werden niemals zu

der Erbschaft gelassen . ( 3)

( z) Dieses fließt aus dem Vertrage
srlbsten , unter welchem diese Ehe ein »

gegangen ist ; aber den Unterhalt verk¬
langen fie mit Rechte , nur werden
sie hier nach der Eigenschaft und dem
Stande ihrer Mutter , aber nicht
ihres Vaters behandelt .
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8- 7-

Testament der Abstichen .

Wollte der erste Erwerbrr über seilte

freyeigcne Güter etwa eine letztwilllge

Verordnung machen , Lee märe ihm nicht

untersagt . ( Z)

( s ) Oben habe ich schon erinnert , daß
dieses Recht einmal nicht üblich war ,
sondern erst durch die Lehre des Rb »
mischen Rechts eingeführt worden
ieye -

8- 8.

Von der Erbfolge irr Stammgütern . ,

Stammgüter find diejenigen Güter ,

so jemand von seinen Vorfahren zum

Glanz und Erhaltung der Familie erhal »

Len; diese müssen so lange bey den männlichen

Nachkommen gelassen werden , so lange die

Familie dauert , zu deren Glanz und Er¬

haltung sie gewidmet sind. Niemand hak

das Recht , mit denselben nach sein «

Wilb



Willkühr zu schalten , und niemand hat das

Recht sie zu erden , als welcher Rachfsl »

ger in. der Familie und im Stamme ist .

Daß diese Güter aus der Famitte könn-

men können , ist also unmöglich . Bey ei»

mr Zusammenkunft mehrerer Erbfchafts -

werber hat derjenige das Vorrecht , der

nach dem letzten Besitzer der Nächste , m

der Linie ist. 0 )

( s ) Die Güter aber , so ein Adelicher
durch geistliche , bürgerliche oder Sol »
datendienstr selbst erwirbt , diese find
freyeigene Güter , mit denen er nach
seiner Willkühr schalten kann , folg¬
lich auch jene , die er etwa aus einem
bürgerlichen Gewerbe gewonnen ; z.
D. aus der Handelschaft .

R8 . Stammgüter können bisweilen auch
' in fahrenden Gütern bestehen , beson¬

ders wenn sie ausdrücklich dazu be»

stimmt wären ; z. B- m GeMmuch .
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§. y.

Verzicht der Frauenperssnen .

So lauge von dem Stamme eine

Mannsperson vorhanden ist , so lange

Werden also die Frauenpersonen von den

Stammgütern ausgeschlossen . ( 3) Sie

müssen dahero auch bey Verheirathungen

Berzicht thun , so daß , wenn sie diese nicht

gethan , sie dennoch für verziehen getzal -

ten werden . Hingegen reichen ihnen die

Erden unterdessen , so lange sie leben , den

Unterhalt ab. Wenn sie heirathen , oder

ins Kloster gehen , so erhält eine jede

vom Herrenstande 2220 , und eine vom

Ritterstande 1222 Gulden Heirathsgut ,

dann eine standsmäßige Ausstassirung ,

wie Mn von den freyeigenen Gütern -

( 3) Die Ordnung , wie in diesen Gü¬
tern geerbt wird , ist so genau in un»
seren Gesetzen nicht bestimmt ; siehe
Lesterreichischrs Erbrecht vom 28stm
May 1722 . den 6. §. Eine Abhand¬

lung ,
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lung , wo viele mögliche adeliche Erb »
fälle untersucht würden , wäre für
Oesterrrich ein erwünschtes Werk .

§. IO.

Gewöhnliche Verträge .

Weil , wenn mehrere Erben der Stamm -

güter vorhanden find , durch die Gemein »

Mast sowohl als Theilung immer Unbe »

quemlichkeiten für die Familie selbst ent¬

stehen , so hat der Adel nicht selten Lurch

Testamente oder Verträge festgesetzt , Laß

Nur Einer aus allen erben soll , dergleichen

Güter werden primsgemtur - Majorat »

Semsratgüter gcnennet . ( 3)

( s ) Sie werden auch ganz unschicklich"
nicht selten auf Römische Art Fidei -
kommißgürer genennet , obschon sie
keine sind . Das will ich noch anzei¬
gen , daß bisweilen in einer Familie
mehr Primogenituren u. s. w. errich¬
tet find , so , daß von einer Familie
verschiedene Linien verschiedene Pri »
mögeniturgüter besitzen .

§. ir .



§. n .

Primsgsnitur - Majorat » SenLsrartzütere

Primogemrurgüte ^ sind diejenigen ,
wo die Erbfolge deck Erstgebornen derge »

stalt festgesetzt wird , daß immer derje »

Nige erbt , welcher in der Stammlinie der

Nächste ist ; bey Majoratgütern wird nicht

auf die Linie gesehen , sondern auf den

Nächsten Grad der Verwandschaft ; in Se -

Nioratgsttern folgt jener , welcher in der

Familie der Netteste ist : wo aber eines von

Liesen Rechten eingeführt ist , muß dett

übrigen etwas als eine Abfindung ( De»

putat ) bcfllmmt werden , es mag hernach

in Gütern , Einkünften , in Gelde u. s. w.

bestehen . Wenn der Betrag nicht durch

Testamente , oder Verträge festgesetzt ist ,

so wird er nach dem Reichthum der Fa¬

milie , und anderen Umständen . abgemes¬

sen , und bey einer ungefähren Vermeh¬

rung der - Einkünfte des Erben nicht selten

yer »
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vermehrt . Wenn mehrere vorhanden find ,

mit denen sich der Erb abzufinden hat ,

und einer davon stürbe , fällt dessen

Theil dem Erben heim , nicht aber den

Mitabgefundenen . ( 2)

( 2) Daß hier keine angewünschte Kinder
zur Erbschaft können gelassen werden ,
rst nicht nöthig zu erinnern .

§- ! 2,

Erbrecht her aufsteigenden und Sei¬

tenlinie ,

In Stammgütem läßt sich der Fall

nicht gedenken , wo die aufsteigende Linie

füllte zur Erbschaft gelassen werden , wen »

nicht etwa der Vater dem Sohne seine

Güter abgetreten , und dieser eher stürbe ,
als sein Vater ; ist diesem Falle könnte
wanden Vater , wenn der Sohn ohne
Kinder stürbe , von der Erbschaft nicht aus¬

schließen , weil er nur zu" GuNste fernes

Sohnes die Güter Bgttrmen zu haben

scheint ;
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scheint ; die Seitenverwandten , wenn sie

vom Stammvater abkommen , treten in

die Erbfolge , so bald die absteigende Linie

abgeht , nur müssen ste von männlicher

Seite abstammen und wieder Männer

sevn ; die durch die weibliche Seite nur

verwandt find , haben kein vorzügliches

Erbrecht , wenn fie auch wirklich Männer

wärm .

§. iZ .

Das Erbrecht der Ehegemahlinnen .

Die Gemahlinn eines Adelichen hat

kein Recht zu erben . Ihr wird aber ihr

Wittwenfitz angewiesen ; fie erhält gemei »

niglich schon gleich nach Vollziehung der

Heirath eine ansehnliche MorgengM ; sie

bekömmt nach dem Tode ihres Gemahls

ihr Heirathsgut und die ihr vermachte

Widerlage . ( s )

( O Walter setzt in seinem Trakt . weit .

läuftig aus , was adellche Wtttwen



Vach dem Tode ihrer EtzgrÄahlm
lodern können »

§. 14°

Schuldigkeit des ErbsN .

Wer in Stammgütern Erbe ist , Hat

hie Schulden seines Vorführers nicht zu

bezahlen , wenn er sich nicht frepwllltg

Lärzu rinverstehca will ; er ist auch nicht

schuldig , die Vertrüge seines Vorführers

zu hatten , wenn sie nicht etwa zum Nu »

tzen des Gutes errichtet worden wärm .

( a) Sie Ursache daöön ist , »heil er nicht

Erbe aus WohlgewogenheLL des letzten

Besitzers , sondern pur allein aus Gunst

hes ersten Erwerders geworden ; doch sind

gewisse Schuldigkeiten mit der Statur des

Stammguts verknüpft . Leren sich der tzr »

Se der Stanlmgüter nicht entziehen kann :

yieher gehört der versicherte Wittwmstß , Las

Heirathsgut , die Witzerlage der Witwe des

Verstorbenen - Lre Abstndüngeü oder das

KeMat für die übrigen Männer - LaA

S
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Heirathsgut und Ausstaffirung der ver »

ziehenen Frauenpersonen . ( 3)

( s ) Solche Verträge , die auch die Nach »
kommen hatten sollen , werden zur
Vorsicht mit Einwilligung des Hofes
und anderer Teilnehmenden ge¬
schloffen .

§- i5 -

Wenn der Mannsstamm «»«gestorben ist .

Wenn der ganze Mannsstamm ausge -

storben ist , fragt es sich : wer erbt als »

dann in Stammgütern ? Die Frage ist

so entschieden , daß alle Personen , welche

Von dem ersten Stammvater abkommen ,

ohne Unterschied des Geschlechts , der Li»

nie und des Grades gegen Zubringung

dessen , was fis oder ihre Vorfahren schon

davon empfangen , erben , nicht aber ,

daß etwa so viele Theile gemacht wer¬

den müssen , als Personen vorhanden ,

sondern ste erben stammweise , und die¬

ses ist das sogenannte Aegredientrecht ,

welches von dem Römischen Me rsxrX »
teu »



ttzlltsil ' onls dadurch verschieden ist , daß

jenes in mehreren Fällen , und ohne einen

Grad zu bestimmen Platz Hat. ( Z)

( 3) Nur zu Gunst des Mannsstammes
sind sie ausgeschlossen worden ; wenn
also dieser aufhört , fängt ihr Recht
zu leben an , und erben alle in
Stämmen . Siehe Erbfolgöordnung iz .
Tit . §- 6» 7. 8-

§. 16-

Testament des letzten Besitz stS .

Ob der letzte Besitzer ein Testament

Machen könne , wird noch disputirt von

einigen Oesterreichischen Rechtsgelehrtrm

Allein wenn man das Deutsche Recht z «

Hilfe nimmt , das hier die Grundguelle

ist , so ist die Frage für nein entschieden t

es wäre denn , daß er von allen vorhan¬

denen Frauenpersonen dazu berechkiger

würde ; denn diese Haben schon ein gegrün »

detes Recht auf die Stammgüter , wenn keine

Mannsperson vorhanden ist, das man ihnen

wider ihren Willck nicht benehmen karw - O)

K 3 ( s )
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( s ) Das gemeine Deutsche Recht sollte
in keinem Fache vernachläßigtt wer »

den ; im Adelörecht aber ist es höchst
unentbehrlich .

5- l7 -

Von der Erbfolge in Zideksmmißgütevn »

Die Erbfolge in Fidekommißgütern

ist von der Erbfolge der übrigen bürgerte »

chen Personen nicht unterschieden ; wie

also in diesen Gütern besonders die Erb¬

folge nach den Regeln des Römischen

Rechts geschieht : . so muß auch bey Adelt »

chen das nämliche Recht Platz haben , nur

ist noch hinzu zu setzen, daß durch die Uri»

wiffenheit der Rechtsgelchrtendie Stamm »

güter meistens Fidrkommrßgüter - genen -

net werden , und es doch nicht find ; bey

Liesen , ob sie schon einen fremden Römi¬

schen Namen erhalten , hat doch das frem »

de Römische Recht keine Anwendung .

5' 28«
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§. 18-

Vsn der Erbfolge in Lehngütern .

In Lehngütern ist fast die nämliche

Erbfolge festgesetzt , die oben in Stamm¬

gütern angezeigt worden , nur werden in

denselben niemal die Frauenpersonen zuge»

Men , wenn es nicht etwa landesfürstli »

che Lehen sind , welche der erste Erwerber

mit der Lehnsgnade erhalten , oder solche ,

wo im Lehensbriefe es ausdrücklich ange »

zeigt wird , daß auch Frauenpersonen er»

den kdnnen . Zn einem solchen Falle er»

Ven zwar auch Frauenpersonen , doch das

in Stammgütern vorkommende Regredient »

recht hat nicht statt , sondern die Tdchter

des letzten Besitzers schlieffen alle übrigen

aus ; und wenn keine Tdchter vorhanden

find , so schlieffen die , die der Linie nach

die nächsten Anverwandten des letzten Be. »

Ätzers sind , die entfernteren aus . Ln de-

O z mn



nen Lehen , so mit der Lehensgnade M

theilt worden , ist noch dieses Besondere ,

Laß auch die Schulden davon , wenn kei«

ne andere Güter vorhanden find , bezahlt

werden können , da in Stammgütern der

Nachfolger keine andere Schulden zu be»

zahlen hat , als welche auf diesen Gütern

selbst haften .

Eilft



Eilstes Hauptstück .

Von der Richtschnur , welche

bey Entscheidung adelicher

Streitigkeiten zu beobachten »

§. r-

B i n Z a n y.

^Aie alle Streitigkeiten der Bürger nach

den Gesetzen und ihren Rechten müssen

entschieden werden , so müssen auch der

Adelichen ihre Streitigkeiten nach den

Gesetzen , und ihren Rechten entschieden

werden ; es kömmt jetzt nur darauf an ,

welches Lieft Gesetze und diese Rechts

sind .

D 4 §-

-1' ' i ' - ' - ' - ^ ^ ^ ^ '̂
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§ . 2 .

Diese Gesetze und Rechte .

Die Gesetze und Rechte , welche bey uns

in Oesterreich bey zu entscheidenden Strei¬

tigkeiten zur Richtschnur angewendet wer¬

den , sind alle von den Landesfürsten her¬

gegebene Verordnungen , die althergebracht

tm Landesrechte und Gewohnheiten ,

dann das allgemeine Recht , so das Rs «

mische , pabstiiche und Longsbardische in

sich begreift . Bey vorkommenden Strei »

Weiten des Adels ist also auch Hauptsache

sich auf diese Rechte Acht zu haben , in »

dem sie auch für den Adel als Gesetze

gelten .

§. 3-

Das Römische Recht wird in Erdschafts «

fällen nicht beobachtet ,

Ich habe schon erinnert , daß in Erb »

MaftMllm bey Ech - und StamMgütern

/ W .
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LerAdelichen , das Römische Recht nie «

mal kann zur Richtschnur genommen Werden ,

denn hier gilt das Römische Gesetz nicht :

? ärsr ksmlllss uti leNlüt ita M elio ;

noch Sieliveniger , daß jener , der erbt , aus

Wohlgewogenheit und Gunst des Erblrs »

ftrS erbe . Bey dem Adel in Oesterreich ,

und in ganz Deutschland heißt es : ich bin

Erbe nicht aus Gunst und Wohlthat

des letzt Verstorbenen , sondern aus Gunst

und Wohlthat des Stammvaters , und

ersten Erwerbers . Auch wird die in der

n8 - Novelle festgesetzte Erbfolgordnung

ohne Testament in frey eigenen Gütern

beym Adel nicht befolgt . Obschon es

ganz billig ist , daß erstens die abstei »

gende Linie , zweytens die aufsteigende

und endlich Nebenlinien folgen , wie es

das Römische Recht befiehlt , so ist es

Loch bey uns beym Adel niemal angenow -

men worden , ( s)

( s ) Man muß in dergleichen Füllen die
Staatsverfaffung nicht auf die Seite

O 5
'

letzen ,
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setzen , wenn man das MiVatrechk
erkennen will . Siehe das Erbschafts -
recht von 1720 . den 12. Lit .

§- 4.

Zsttseyung .

Wenn ein anders Geschäft der Ge»

zenstand wäre , wo keine Ursache ist ,

warum die Adelichen nicht nach den näm »

lichen Gesetzen wie die übrigen gerichtet

werden sollen , so wird zürn Behuf auch das

Römische Recht in Entscheidung adelicher

Streitigkeiten angewendet , wie z. B. in Ver »

trägen u. d. gl So hat bey dem ausgelie »

henen Gelde , beym Kauf und Verkauf

bey Adelichen sowohl , als bey den Una '

delichm das Römische Recht nicht selten

feinen guten fubßdiarrschen gesetzmäßigen

Gebrauch . Allein in der Erbfolge , da hat

unser Adel sein eignes schon oben ange¬

zeigtes Erbrecht , welches seinen Grund

in den ältesten Zeiten hat , wo ein jeder

^ ver »



vexmdg seiner Güter zu Kriegsdiensten

verpflichtet war . Damit also diese bestat¬

ten werden könnten , mußten die Güter

Bey der Familie bleiben , und die Frau -

enpersonen mußten davon nothwendig

ausgeschlossen werden , so lang Männer

Zu erben vorhanden waren . 0 )

(s^> 6k. Johann Stephan pütter Wem .
sur . Zsrw . privat . §. 718 .

§. 5-

Verträge sind zu beobachten .

Doch obschon überhaupt die jetzt an¬

geführte Regel Platz greift , so muß man

Loch zukörderst acht haken , ob nicht be¬

sondere Vertrüge , oder Gewohnheiten bey

einer oder der anderen Familie ringe »

führt find , nach denen sie sich in Erfül¬

len richten will ; in diesem Falle müßten

Liese beobachtet und gehandhabt werden -

Hieher gehören besonders hie Errichtun -
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gen der prrmsgenitur , des Majorat « und

Genisrats .

5- 6.

ZSlgK .

Wenn also eine Familie einen keson »

deren Vertrag errichtet , oder die Gewöhn »

heit bey ffch eingeführt hätte « daß in der

Erbfolge das Römische Recht beobachtet

werden solle , so müßte auch in diesem

kaum vorkommenden Falle das Römische

Recht zur Richtschnur dienen . Es ist

zwar nicht zu vermuthen , daß eine Fami¬

lie die Gründe des . Römischen Rechts an¬

genommen , so , daß die Erfolge von dem

Wohlwollen des LeHtverstorSenen abhänge ,

daß der dritte , oder der halbe Theil der

Erbschaft den Pflichttherl ausmachen soll ,

daß sowohl Frauenpersomn als Männer

N. d. gl. mit gleichem Rechte erben sollen ;

doch wenn es aber geschehen wäre , so

WÜß»
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müßten sie, was sie einmal fmMllig am

genommen , für die Zukunft nothwendig

Hatten ; nur ist immer genau zu unterste »

chen , ob nicht etwa nur Wörter des Rd »

mischen Rechts vorkommen , die von Kon »

sulenten , welche sonst kein Recht als das

Römische verstanden , ohne Zweifel wider

den Willen der Familien gebraucht wor¬

den ; denn wenn auch, zum Beyspiel , die

Wörter Adeksmmifi , Pflichtteil , Erbein »

fetzung in Detträgen und Gesetzen adrli »

cher Familien vorkommen , so wollen sie

sich deswegen noch nicht immer des Rd »

mischen Rechts bedienen , weil weder die

Rechtsgelehrten , durch welche diese Wör¬

ter in unsere Familienverträge eingedrun¬

gen find , noch die Familien selbst jemals

das im Sinne gehabt haben . Der ganze

Ginn dergleichen Urkunden , nnd die all¬

gemeine Gewohnheit bestätigen es , daß

«nrer diesen Römischen Wörtern / welche
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in solchen Verträgen , oder auch letztwil »

ligen Verordnungen vorkommen , wirklich

Deutsche Sachen zu verstehen find .

( s ) Sie heißen Stammgut , Abfindung
u. s. w.

7-

Guellen des Deutschen a- elicheN Erbrechts !

Allein es könnte jemand fragen , wo

And denn die Quellen , aus denen man die

Vaterländischen adelichen Erbschaftsrechte

schöpfen könnte ? kein Gesetz ist nicht vor¬

handen , ist denn also in einem solchen

Falle nicht nothwendig , sich der Rdmi »

scheu Rechte in Subfidium zu gevrau »

chen ? Auf dieses kann ich keine anders

Antwort geben , als daß wir in der

That einige Gesetze haben , wo wenigstens

die ersten Grundlinien der Erbfolge aus »

gesetzt werden , die ich im loten Haupt »

fiüEe §. z. schon angezeigt Hake. Nach

diesen müssen wir also die Erbschafts »

Streitigkeitm unsers Adels entscheiden »

Um
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Um aber die Gesetze der Erbfolge des Adels

und ihre Folgen noch mehr zu erfahren , so

muß man die Deutsche Geschichte und die ei¬

gne Landesgeschichte , die Ursachen , warum

unsre Dorfahrer solche Rechte eingeführt ,

untersuchen , und hernach alle Gesetze , alle

Urkunden , Testamente , Verträge , Lehens »

briefe der adelichen Familien miteinander

Vergleichen . Bey dieser Untersuchung und

Dergleichung werden wir aus ihrer allge .
meinen Uebereinstimmung den wahren

Weg des ausgebreiteten Vaterlandsrechts
des Adels auf einmal finden . Wenn wir

auf diesem Wege bey vorkommenden StreN .

Ligkeiten alle Gesetze und Verträge , so

viel deren in der Familie , von der die

Frage ist , vorhanden find , ohne auf das

Römische Recht zu gedenken , untersuchen ,
so wird sich uns das wahre Adelsrecht in
vollem Lichte zeigen . Diese Untersuchung

« uß aber niemanden zu schwer fallen .

Denn



Denn wenn Wir nicht einmal das Römische

Recht ( s ) ohne dessen Geschichte verste »

hm , und seinen wahren Sznn fassen kbtt »

nm , wie sollen wir denn unsre Vaterlands »

sehe Gesetze , oder ihren wahren Sinn ohne

hie vaterländische Geschichte fassen können ?

( Z) Wir lernen die Römische Rechts «
geschickte zu diesem Ende , oder sollen
sie wenigstens lernen ; wir sollen uns
also auch um die Oesterreichische Ge»

schichte bekümmern .

§. 8-

Entscheidung einer Frage .

Ach will noch eine Frage berühren -

Welche der Hr . Hofrath pürrer in seiner

Dissertation 6e normis äsciäelläl eomro -

verll38 illullriuM anfuhrt . Wenn in der

Erbfolge für Adeliche durch die irrige

Meinung der Rechtsgelehrtm das Rdmi »

sche Recht schon eingeführt wäre , ob die »

ses Recht heut zu Tage , wo diese irrige
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Meinungen von Gelehrten schon entdeckt

- nd , noch Platz greifen könne ? Ich ant «

Worte mit dem angeführten Hrn . Hofra «

rhe , daß in einem solchen Falle wohl z«

untersuchen seye , ob die irrige Meinung

durch ein ausdrückliches Landesgesetz,vder

Rechtsgewohnheit bestätigt ist , oder nicht ;

in jenem Falle muß die eingeführte irrige

Meinung , bis fie nicht etwa wiederrufen

wird , noch ferner beobachtet werden , 0 )

nicht aber im letzten ; denn die irrigen

Lehren und Meinungen der Rechtsgelehr «

ten machen so wenig ein Gesetz , so wenig

als es hundert und mehr Urtheile , welche

daraus erfolgt find , haben machen kön¬

nen .

( Z) Z. B« daß ein Adelicher ein Testa¬
ment über seine frey »eigene Güter
mache. Bey dem gemeinen Privat¬
rechte kommen unzählige Rechte vor ,
die heute alle nicht Hofnung hätten
als Gesetze anerkannt zu werden ,
wenn fie nicht schon lange durch irri¬
ge Meinungen der Rechtögelehrte «' P ein «
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Mgefüyrt , und durch eine Rechts »
gewohnheit bestätiget wären .

§. 9'

Bey Streitigkeiten mit Unterthanen ,

In Ansehung der Streitigkeiten , wek

che der Adel mit seinen Unterthanen hat ,

kann noch weniger das Römische Recht

angewendet werden . Wir müssen hier auf

unsere eigene Gesetze , auf die besondern

Vertrüge und allgemeine Landesgewohnheit

allein sehen . Ist kein Gesetz , kein VertragM »

M Gewohnheit vorhanden , so ist das Recht

aus der Natur der Sache , und durch

Derglrichung mit anderen Fällen zu ent «

scheiden . Was aber für einen Rechtsge »

lehrten immer schwer hat seyn müssen ,

penn erchie Sache aus der Geschichte nicht

zugleich bestätigen kam «



In RridasMen .

Bey Kridafällen sind die Landes «

und die Römischen Gesetze anzuwenden ;

nur dieses ist besonders , daß die Stamm -

güter der adelichen Familien nicht können

verkauft werden . In dem Falle wird einSe ,
guester aufgestellt , der die Einkünfte ein «

nimmt und mitGenehmhaltung der Obrigkeit

die Gläubiger nach der Ordnung , in der

fie im Kridaspruche vorkommen , bezay «

let . Wenn , der Verschuldete stirbt , hängt

es von der Willkühr des Nachfolgers ab,

ob er die Schulden zahlen will . Wenn er

sich nicht etwa schon vorher freywillig

dazu verbunden , kann er nicht dazu an¬

gehalten werden , indem er die Stamm¬

güter nicht von dem letzten Besitzer ,

P A ssn «
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sondern von dem Stammvater oder er»

ßm Erwerber erhält , ( s )

( s ) Hieher gehört auch das ASM »
Hungspatrnt vom 29sten Vrachmonat
?765 -
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